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Silke Delfs

Heimatvertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler
Rechtliche und politische Aspekte der Aufnahme von Deutschstämmigen

aus Osteuropa in der Bundesrepublik Deutschland

Die Politik der Aufnahme von deutschstämmigen
Zuwanderern aus den deutschen Ostgebieten und
Osteuropa gliedert sich in drei große Phasen: In 
der Nachkriegszeit mußten über acht Millionen
Heimatvertriebene unter äußerst schwierigen Be-
dingungen versuchen, in Westdeutschland (und
vier Millionen in der SBZ/DDR) einen Ersatz für
ihre verlorene Heimat zu finden. In der Ära des
Kalten Krieges und in den ersten Jahren nach dem
Umbruch in Osteuropa nahm die Bundesrepublik
über zwei Millionen „Aussiedler“ auf. Seit der Zei-
tenwende 1989/90 versucht die deutsche Aussied-
lerpolitik, sich an die gewandelten Bedingungen in
Osteuropa anzupassen. Die „Spätaussiedler“, die 
seit 1993 nach Deutschland kommen, bilden eine
Brücke zwischen der alten Rolle einer Fluchtburg,
die die Bundesrepublik für die Deutschstämmigen
war, und der neuen Aufgabe eines Schutzherrn für 
die drei Millionen Angehörigen deutscher Minder-
heiten in Osteuropa.

I. Integration der Heimatvertriebenen
nach dem Zweiten Weltkrieg

In der Schlußphase des Zweiten Weltkrieges und
nach dem Kriegsende flohen deutsche Staatsange-
hörige und Angehörige deutscher Minderheiten
vor der Roten Armee oder wurden von staatlichen
Stellen und andersnationalen Bevölkerungsgrup-
pen aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben, in
denen sie zum Teil seit Jahrhunderten ansässig wa-
ren. An ihnen entluden sich die Haß- und Rache-
gefühle für die Greueltaten der Nationalsozialisten
und der Wehrmacht. Dabei war völlig unerheblich,
ob sie selber Teil der Vernichtungsmaschinerie des
Dritten Reiches gewesen waren, ob sie die deut-
sche Staatsangehörigkeit schon vor dem Krieg be-
sessen oder erst während des Krieges durch die
Volkslisten- und Sammeleinbürgerungspolitik er-
halten hatten oder ob sie lediglich Nachfahren
deutscher Auswanderer waren, die vor Jahrhun-
derten in Ost- und Südosteuropa eine neue Heimat

gefunden hatten. Allein ihre Zugehörigkeit zur
deutschen Kulturgemeinschaft reichte aus, um
über 14 Millionen Menschen mit dem Verlust ihres
Lebens, ihrer Heimat und ihrer gesamten Habe für
die barbarischen Verbrechen, die im Namen
Deutschlands begangen worden waren, bezahlen
zu lassen.

Acht Millionen von ihnen fanden in den westlichen
Besatzungszonen Zuflucht, wo sie aufgrund der
katastrophalen wirtschaftlichen Bedingungen und
alliierter Meinungsverschiedenheiten über die Be-
handlung der Vertriebenen1 eher schlecht als recht
versorgt waren. Erst als sich mit dem Auftrag zur
Ausarbeitung einer westdeutschen Verfassung drei
Jahre nach Kriegsende der Übergang der Regie-
rungsgewalt - und damit der Zuständigkeit für die
Heimatvertriebenen - von den westlichen Besat-
zungsmächten auf deutsche Stellen abzeichnete,
konnte mit der politisch-administrativen Integra-
tion der Vertriebenen begonnen werden.

1 Die Franzosen verweigerten die Aufnahme von Vertrie-
benen in ihrer Besatzungszone, da sie sich für die Beschlüsse
der Potsdamer Konferenz, auf der die „Überführung deut-
scher Bevölkerungsteile“ aus Osteuropa, also die Vertrei-
bung, abgesegnet worden war, nicht verantwortlich fühlten.
In der sowjetischen Besatzungszone wurde das Vertriebenen-
problem für nicht existent erklärt.

Neben der sozialen und wirtschaftlichen Eingliede-
rung mußte eine staatsangehörigkeitsrechtliche
Lösung gefunden werden, die die Vertriebenen
mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit, denen
die Rückkehr in ihre Heimat gleichermaßen ver-
wehrt war, und die Westdeutschen rechtlich gleich-
stellte, weil knapp ein Sechstel der Bevölkerung
nicht ohne politische Partizipationsrechte im
neuen demokratischen (West-)Deutschland blei-
ben konnte. Der einfachste Weg wäre gewesen,
alle Deutschen in den Westzonen zu Bürgern der
zu gründenden Bundesrepublik zu erklären. Dies 
aber hätte die deutsche Teilung rechtlich besiegelt
und schied als Lösung aus.

Der Parlamentarische Rat umging die Frage der
Staatsangehörigkeit mit Artikel 116 I GG, der den 
Deutschen „im Sinne dieses Grundgesetzes“ schuf.
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Darunter fällt, wer entweder „die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Ver-
triebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als
dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Ge-
biete des Deutschen Reiches nach dem Stande
vom 31.12. 1937 Aufnahme gefunden hat“. Das
Grundgesetz unterscheidet somit zwischen deut-
schen Staatsangehörigen und anderen Personen
deutscher Volkszugehörigkeit - den sogenannten
Statusdeutschen denen nach der Aufnahme in
Deutschland ebenfalls alle in der Verfassung ga-
rantierten Rechte zustehen2. Dadurch galten dieje-
nigen Angehörigen deutscher Minderheiten aus
Osteuropa, die in die Westzonen geflüchtet waren,
aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besa-
ßen, nicht als Staatenlose oder Ausländer, sondern
erhielten alle Rechte und Pflichten deutscher
Staatsbürger3. Darüber hinaus bewahrte die For-
mulierung in Artikel 116 I GG durch den Verzicht
auf eine bundesdeutsche Staatsangehörigkeit die
Idee der deutschen Nation als kulturelle, sprach-
liche und ethnische Einheit trotz der staatsrecht-
lichen und politischen Teilung Deutschlands.

2 Gemäß § 6 des Gesetzes zur Regelung von Fragen der
Staatsangehörigkeit (BGBl. 1955 I, S. 65) haben Statusdeut-
sche einen Anspruch auf Einbürgerung, sobald sie einen ent-
sprechenden Antrag stellen. Der juristische Unterschied zwi-
schen Statusdeutschen und deutschen Staatsangehörigen ist
also minimal.
3 Vgl. Klaus-Berto Doemming/Rudolf Werner Füsslein/
Werner Matz, Entstehungsgeschichte der Artikel des Grund-
gesetzes, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegen-
wart, Neue Folge, Bd. 1, Tübingen 1951, S.824; Hans v.
Mangoldt, Die Vertriebenen im Staatsangehörigkeitsrecht,
in: Dieter Blumenwitz (Hrsg.), Flucht und Vertreibung. Vor-
träge eines Symposiums, veranstaltet vom Institut für Völ-
kerrecht der Universität Würzburg, 19.-22. November 1985,
Kölnu.a. 1987, S. 182f.
4 Vgl. Franz J. Bauer, Zwischen „Wunder und Struktur-
zwang“. Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen
der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, B 32/87, S. 21-32.
5 Vgl. BGBl. 19531, S. 201.

6 Vgl. Hans-Werner Rautenberg, Deutsche und Deutsch-
stämmige in Polen - eine nicht anerkannte Volksgruppe, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 50/88, S. 23 ff.

Die Heimatvertriebenen nutzten ihre politische
Gleichberechtigung, die ihnen das Wahlrecht und
das Recht zur Gründung eigener Verbände und
Parteien gab, zur friedlichen, aktiven Vertretung
ihrer Interessen im Gesetzgebungsprozeß. Die von
den Vertriebenen erreichten gesetzlichen Aus-
gleichsleistungen minderten die materiellen Schä-
den, die durch den Verlust an Grundbesitz, Privat-
vermögen, Hausrat usw. entstanden waren.
Kriegsschadenrenten, Eingliederungskredite und
Wohnungshilfen erleichterten den Vertriebenen
die wirtschaftliche - und damit die soziale - Inte-
gration4. Das zentrale Gesetz zur Eingliederung
der Heimatvertriebenen trat 1953 in Kraft. Im
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz5 wur-

den weitere Integrationsmaßnahmen sowie der
verwaltungstechnische Rahmen für die Überprü-
fung der Voraussetzungen festgelegt, die für den
Erhalt der Leistungen erfüllt sein mußten.

II. Von der Vertriebenen-
zur Aussiedlerpolitik

Mit der Fixierung der Voraussetzungen im Bun-
desvertriebenengesetz wurde der Grundstein für
die weitere Aufnahme von Personen deutscher
Abstammung aus Osteuropa gelegt, obwohl die
eigentliche Vertreibung 1953 schon abgeschlossen
war. Der Status eines Vertriebenen wurde nämlich
in § 1 auch auf Personen ausgedehnt, die „nach
Abschluß der allgemeinen Vertreibungsmaßnah-
men die zur Zeit unter fremder Verwaltung ste-
henden deutschen Ostgebiete, Danzig, Estland,
Lettland, Litauen, die Sowjetunion, Polen, die
Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien,
Jugoslawien oder Albanien verlassen“ haben. Mit
dieser Erweiterung des Vertriebenenbegriffs ver-
größerte sich auch der Kreis der Anspruchsberech-
tigten im Sinne von Artikel 116 I GG: In die Kate-
gorie der Statusdeutschen fielen nicht mehr allein
die Heimatvertriebenen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit, sondern auch die „Aussiedler“, die im
Grundgesetz nicht vorgesehen waren und die erst
durch das Bundesvertriebenengesetz einbezogen
wurden.

Dieser Schritt erklärt sich in erster Linie aus dem
Willen, den in Osteuropa verbliebenen Deutschen
so weit wie möglich zu helfen: Mit Beginn der fünf-
ziger Jahre wurde ihnen nicht nur die Ausreise in
die Bundesrepublik Deutschland verboten. Über-
all in Osteuropa wurde außerdem massiver Assimi-
lationsdruck auf die Angehörigen der deutschen
Minderheiten ausgeübt, der sie zur Verleugnung
ihrer kulturellen Wurzeln zwingen sollte. Bekann-
ten sie sich dennoch zu ihrer Kultur und Sprache,
so mußten sie mit Verfolgung und Unterdrückung
rechnen.

In Polen drohte beispielsweise beim öffentlichen
Gebrauch des Deutschen der Verlust des Arbeits-
platzes; die Existenz einer deutschen Minderheit
wurde von offizieller Seite bis zum Ende des alten
Regimes trotz der zahlreichen Aussiedler aus
Polen beharrlich abgestritten6. Die Rumänien-
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Deutschen konnten zwar ihre Muttersprache spre-
chen, waren aber rechtlichen, politischen und öko-
nomischen Diskriminierungen ausgesetzt7. In der
Sowjetunion, in der Stalin nach dem Überfall der
deutschen Wehrmacht knapp eine Million Deut-
sche von der Wolga nach Sibirien und Kasachstan
deportieren ließ (wobei etwa eine Viertelmillion
umkamen), wurde die deutsche Minderheit zwar
1955 rehabilitiert, eine Entschädigung wurde ihr
jedoch ebensowenig gewährt, wie die Rückkehr in
die angestammten Siedlungsgebiete8.

7 Vgl. Anneli Ute Gabanyi, Die Deutschen in Rumänien,
ebd., S.35.
8 Vgl. Barbara Dietz/Peter Hilkes, Deutsche in der Sowjet-
union. Zahlen, Fakten und neue Forschungsergebnisse,
ebd., S.5ff.
9 Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerw-
GE), Bd. 51, S. 309.

10 Vgl. BVerwGE, Bd. 74, S. 336, u. Bd. 78, S. 147.
11 Vgl. BVerwGE, Bd. 74, S. 340.

Die genannten Verfolgungen und Diskriminierun-
gen der deutschen Minderheiten werden im Aus-
siedlerrecht als Spätfolgen des Krieges und der all-
gemeinen Vertreibung angesehen. Die Aussiedler
verlassen „als Nachzügler der allgemeinen Vertrei-
bung“9 ihre Siedlungsgebiete aufgrund eines fort-
dauernden, gegen die deutsche Bevölkerung ge-
richteten Vertreibungsdrucks. Die Vorkehrung im
Bundesvertriebenengesetz, auch künftig Deutsch-
stämmige aus Osteuropa aufzunehmen, setzte - so
eingeschränkt diese Aufnahme wegen der Ausrei-
sesperre auch bleiben mußte - ein Zeichen der So-
lidarität mit den Deutschen, die allein wegen ihrer
deutschen Abstammung und Kulturzugehörigkeit
staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen, Diffa-
mierungen und Feindseligkeiten der übrigen Be-
völkerung ausgesetzt waren. Sie sollten wenigstens
- sofern sie denn ausreisen durften - in der Bun-
desrepublik Aufnahme finden, Hilfe bei der Ein-
gliederung sowie eine Entschädigung für ihre Ent-
behrungen und Verluste erhalten.

Die humanitäre Motivation der Solidaritätsbekun-
dung war nicht allein ausschlaggebend für die Aus-
siedlerpolitik. Die Hilfe muß auch im Lichte der
politischen Interessen, die die Bundesrepublik un-
ter den Vorzeichen der Ost-West-Konfrontation
im Kalten Krieg verfolgte, gesehen werden. Jeder
Wechsel aus dem Ostblock in den Westen war zu-
nächst einmal begrüßenswert. Jeder Aussiedler
war überdies aufgrund der automatischen Einstu-
fung als „Vertriebener“ ein lebender Beweis für 
die menschenverachtende Politik der kommunisti-
schen Staaten, deren Opfer im Westen Schutz fan-
den. Möglichst weite Kriterien für die Anerken-
nung von Aussiedlern wurden beiden Intentionen
- der Hilfeleistung und dem politischen Signal -
gerecht.

III. Aussiedleranerkennung
zwischen humanitärer Intention

und Ost-West-Konflikt

Im Verfahren der Aussiedleranerkennung wurden
(und werden) zwei Tatbestände überprüft: die
deutsche Staatsangehörigkeit bzw. Volkszugehö-
rigkeit und das Vorliegen eines gegen die deutsche
Bevölkerung gerichteten Vertreibungsdrucks, des-
sen Folge die Aussiedlung ist. Bis 1993 wurde bei 
der Anerkennung der Aussiedler davon ausgegan-
gen, daß der fortdauernde Vertreibungsdruck ur-
sächlich für das Verlassen der Heimat gewesen sei.
Ein Nachweis von gezielten Unterdrückungsmaß-
nahmen wurde nicht verlangt. Für den Fall, daß
die Vertriebenenbehörden vertreibungsfremde
Ausreisegründe vermuteten, mußten sie ihren
Verdacht zweifelsfrei belegen10. Ein solcher Nach-
weis konnte allein schon deswegen nur selten
gelingen, weil unter Vertreibungsdruck nicht nur
die staatlichen Assimilationsmaßnahmen und die
Diffamierungen durch die übrige Bevölkerung ver-
standen wurden, sondern auch schon die Verein-
samung der im Vertreibungsgebiet zurückgeblie-
benen deutschen Bevölkerung11.

Die deutsche Staatsangehörigkeit bestimmt sich al-
lein nach bundesdeutschem Recht. Vor dem Hin-
tergrund des Zieles, einer möglichst großen Zahl
von Deutschen in den kommunistischen Staaten zu
helfen, konnte also festgesetzt werden, daß die
Deutschen in Osteuropa, die vor dem Zweiten
Weltkrieg die deutsche Staatsangehörigkeit besa-
ßen oder sie während des Krieges im Zuge der
nationalsozialistischen Einbürgerungspolitik er-
hielten, die Rechte deutscher Staatsbürger auch
weiterhin geltend machen konnten, obwohl sie zu-
sätzlich die Staatsangehörigkeit ihrer Herkunfts-
länder besaßen. Das Abstammungsprinzip be-
wirkte überdies, daß auch die Nachkommen der
deutschen Staatsangehörigen in Osteuropa noch
die deutsche Staatsangehörigkeit und damit ein
Recht auf Einbürgerung in die Bundesrepublik
hatten.

Durch die Anerkennung der nationalsozialisti-
schen Einbürgerungen wurde der Kreis der durch 
das Aussiedlerrecht begünstigten Personen erheb-
lich erweitert. Die per Sammeleinbürgerung zu
deutschen Staatsbürgern erklärten Personen in
der Tschechoslowakei, den annektierten Teilen
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Polens, in Litauen, der Ukraine etc. behielten auf-
grund des Staatsangehörigkeitsregelungsgesetzes12
die deutsche Staatsangehörigkeit. Dies trifft auch
für die aufgrund der äußerst fragwürdigen „Volks-
listen“-Verordnungen eingebürgerten Personen
zu. Im Unterschied dazu sind die Sammeleinbür-
gerungen von Deutschen in Luxemburg, Elsaß-
Lothringen und den belgischen Gebieten Eupen
und Malmedy nach dem Krieg für völkerrechts-
widrig und wirkungslos erklärt worden13.

12 Vgl. BGBl. 1955 1, S. 65.
13 Vgl. Andreas Zimmermann, Rechtliche Möglichkeiten
von Zuzugsbeschränkungen für Aussiedler, in: Zeitschrift für
Rechtspolitik, 24 (1991) 3, S. 89.
14 Vgl. BVerwGE, Bd. 51, S. 298ff.
15 BVerwGE, Bd. 51, S. 309.

16 Vgl. BGBl. 1992 I, S. 2094.
17 S. unten Kap. V.
18 Abgesehen von China ist auch im Fall Albaniens und 
Bulgariens eine ideologisch motivierte Aufnahme beider
Länder in den Katalog der Aussiedlerstaaten mehr als wahr-
scheinlich. Weder im Bericht der Bundesregierung zur Ver-
besserung der kulturellen Lage der Deutschen in Mittel- und
Osteuropa (Bundestagsdrucksache 12/2310 v. 20.3. 1992)
noch in einer vom Auswärtigen Amt in Auftrag gegebenen
Studie über deutsche Minderheiten (Joachim Born/Sylvia
Dickgießer, Deutschsprachige Minderheiten. Ein Überblick
über den Stand der Forschung für 27 Länder, Mannheim
1989) findet sich ein Hinweis auf Deutsche in Albanien und
Bulgarien.

Diejenigen Antragsteller, die nicht im Besitz der
deutschen Staatsangehörigkeit waren, mußten im
Aussiedleranerkennungsverfahren ihre deutsche
Volkszugehörigkeit nachweisen. Nach § 6 des Bun-
desvertriebenengesetzes ist deutscher Volkszuge-
höriger, „wer sich in seiner Heimat zum deutschen
Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung,
Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird“.
Das geforderte Bekenntnis zum „deutschen Volks-
tum“ bedeutet nicht etwa - wie auf den ersten
Blick vermutet werden könnte - ein besonderes
Engagement in Brauchtumsvereinen oder .ähn-
lichen Organisationen. Es bezeichnet vielmehr ein
persönliches Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen
Kulturgemeinschaft, das der Umwelt z.B. durch
Angaben bei Volkszählungen oder Einträgen in
Personalpapieren bekundet worden ist.

Die Zahl der Personen, die eine Vertreibung auf-
grund ihres Bekenntnisses geltend machen kann,
wird dadurch vergrößert, daß nicht nur diejenigen
erfaßt werden, die sich vor Beginn der allgemeinen
Vertreibungsmaßnahmen - also bis 1945 - zur
deutschen Kultur bekannt hatten. Neben diesen
wurde auch bei ihren Kindern, die 1945 für ein sol-
ches Bekenntnis noch zu jung waren („Frühgebo-
rene“) oder erst nach Kriegsende geboren worden
sind („Spätgeborene“) und denen ein öffentliches
Bekenntnis aufgrund der politischen Umstände
nicht mehr zugemutet werden konnte, ein Be-
kenntnis angenommen, wenn in der Familie die
deutsche Kultur überliefert wurde14. Eine Ausdeh-
nung auf weitere Generationen von Spätgebore-
nen - wiewohl im Verwaltungsalltag praktiziert -
stieß schon 1976 auf juristische Bedenken, als das
Bundesverwaltungsgericht die Ausdehnung des
Vertriebenenstatus auf einen größeren Personen-
kreis als „sehr zweifelhaft“15 bezeichnete. Der
Aufforderung an den Gesetzgeber, für entspre-

chende Anpassungen zu sorgen, kam dieser erst
1992 nach, als er mit dem Kriegsfolgenbereini-
gungsgesetz16 einen - allerdings äußerst großzügi-
gen - Stichtag für die Beendigung der Zuerken-
nung des Vertriebenenstatus festsetzte17.

Nach dem bis 1992 geltenden Recht wurden auch
nichtdeutsche Ehepartner von Aussiedlern als
Vertriebene angesehen. Dieser Vorschrift aus § 1
III des Bundesvertriebenengesetzes lag die Über-
zeugung zugrunde, daß der nichtdeutsche Partner
indirekt von dem gegen den deutschen Gatten ge-
richteten Vertreibungsdruck betroffen war. Selbst
ohne deutsche Volkszugehörigkeit konnte also ein
Anspruch auf Eingliederungshilfen geltend ge-
macht werden. Da das Grundgesetz Ehe und Fa-
milie unter besonderen Schutz stellt, wäre die Auf-
nahme nichtdeutscher Ehegatten von Aussiedlern
auch ohne die gesonderte Statusvorschrift garan-
tiert gewesen. Die Vermutung liegt daher nahe,
daß die Verleihung eines selbständigen Vertriebe-
nenstatus für Ehepartner mit Blick auf die System-
konfrontation die Zahl der Vetriebenen erhöhen
und damit dem Vorwurf menschenrechtsunfreund-
lichen Verhaltens Nachdruck verleihen sollte.

Die Rolle, die die Systemkonfrontation bei der
Gestaltung der Aussiedlerpolitik von den fünfziger
Jahren an spielte, zeigt sich überdeutlich in der
Auswahl der Herkunftsstaaten potentieller Aus-
siedler. Deutsche Minderheiten in Westeuropa
wurden staatlicherseits nicht unterdrückt und
konnten nicht in den Genuß der rechtlichen Vor-
teile und Eingliederungshilfen kommen. Hingegen
sollten diejenigen Deutschen, die unter kommuni-
stische Herrschaft geraten waren, möglichst unpro-
blematisch aufgenommen werden können. Fern
von jedem Bezug zur Vertreibung der Deutschen
aus Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
deshalb 1957 auch die Volksrepublik China in den
Katalog der Aussiedlungsgebiete aufgenommen18.
Die Richtlinien der Bundesländer zum Bundesver-
triebenengesetz, die sogenannten „Vertreibungs-
druckrichtlinien“, stellen klar, daß der Gesetzge-
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ber „es den in diesen Gebieten zurückgebliebenen
Deutschen nicht zumuten wollte, unter den politi-
schen Verhältnissen, die sich dort im Zusammen-
hang mit den Ereignissen des Krieges und der
Entwicklung der Nachkriegsjahre ergeben hatten,
weiterhin zu leben“. „Damit“, heißt es weiter, „er-
weist sich der Gebietsbezug ... als System- und
Ideologiebezug“ .19

Der „Ideologiebezug“ der Aussiedleranerkennung
zeigt sich auch an der Vorkehrung in § 11 des Bun-
desvertriebenengesetzes von 197120. Demnach ist
von den Rechten und Vergünstigungen des Ver-
triebenenstatus ausgeschlossen, wer in den
kommunistischen Staaten dem „herrschenden
System erheblich Vorschub geleistet hat oder lei-
stet“ oder wer „die freiheitlich demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich des Landes Berlin bekämpft hat
oder bekämpft“. In Ergänzung dazu bestimmen
die Vertreibungsdruckrichtlinien der Bundeslän-
der, daß eine besondere Untersuchung des Einzel-
falls geboten ist, wenn der Antragsteller eine „her-
vorgehobene politische Stellung“ innegehabt hat,
oder eine berufliche Position „nicht ohne eine be-
sondere Bindung an das politische Regime im Her-
kunftsstaat erreicht werden konnte“. Allerdings
sei andererseits nicht jede gehobene berufliche
Stellung geeignet, „den Vertreibungsdruck allein
aus diesem Grund zu verneinen“. Zugunsten einer
wohlwollenden Anerkennung wurde in solchen
Fällen offenbar der Widerspruch übersehen, der
zwischen einer gehobenen beruflichen Position,
die in den kommunistischen Staaten nicht gegen
den Willen des Regimes erreicht werden konnte,
und der Unterstellung einer grundsätzlichen
Unterdrückung ausnahmslos aller Deutschen in
Osteuropa besteht.

IV. Herausforderungen und Chancen:
Aussiedlerpolitik nach dem Umbruch

in Osteuropa

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in
Osteuropa ist das Koordinatensystem der Aussied-
lerpolitik gründlich verschoben worden. Die Auf-
nahme von Deutschstämmigen aus Osteuropa, die
bis dahin von einem humanitären Anliegen und
einer Prise außenpolitischen Kalküls bestimmt

war, ist durch das Ende der Ost-West-Konfronta-
tion des Kalten Krieges und die gewandelten
politischen Rahmenbedingungen in den Her-
kunftsländern der Aussiedler unter erheblichen
Veränderungs- und Anpassungsdruck geraten.
Der deutschen Aussiedlerpolitik sind mit den Re-
formen aber auch völlig neue Wege eröffnet wor-
den, die zu einer wesentlichen Verbesserung der
Lebensumstände der deutschstämmigen Minder-
heiten führen und somit den Abwanderungsdruck
entscheidend verringern können.

1. Reaktionen auf gestiegene Zugangszahlen

Eine der in Westeuropa und insbesondere in
Deutschland spürbarsten Folgeerscheinungen der
politischen und wirtschaftlichen Transformation
im Ostteil des Kontinents ist das Entstehen einer
umfangreichen Wanderungsbewegung von Ost
nach West. Die deutschstämmigen Aussiedler sind
ein Teil dieses Migrationsstromes, dessen Eindäm-
mung nunmehr angestrebt wird, da die Ausreise
aus den osteuropäischen Staaten nicht mehr behin-
dert wird und ihre quantitative Dimension die Auf-
nahmemöglichkeiten bei weitem übersteigt.

In einigen Staaten Osteuropas ging der völligen
Ausreisefreiheit nach den revolutionären Umstel-
lungen eine schrittweise Lockerung der Hand-
habung von Ausreiseanträgen voraus, in deren Ge-
nuß auch die Deutschstämmigen kamen: Während
sich die Zahl der Aussiedler zwischen 1983 und
1985 relativ konstant auf rund 38 000 Personen pro
Jahr belief, stieg sie von 42788 im Jahr 1986 auf
78532 und 202673 in den Jahren 1987 und 188 1 .
Als sich für 1989 eine neue Rekordzahl - letztend-
lich kamen 377 05522 - bei der Aussiedlerzuwande-
rung abzeichnete, verabschiedete der Bundestag
das Eingliederungsanpassungsgesetz23 und sorgte
durch Kürzungen bei den Integrationshilfen für 
eine Angleichung der vorhandenen Mittel an die
dramatisch erhöhte Inanspruchnahme von Einglie-
derungsleistungen. Außerdem wurden vereinzelt
bestehende Besserstellungen von Aussiedlern ge-
genüber Einheimischen beseitigt.

19 Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen,
Nr. 74 vom 12. September 1986, S. 1291.
20 Vgl. BGBl. 1971, S. 1566

21 Eine ausführliche Übersicht über die Aussiedlerzuwan-
derung von 1950 bis 1988 nach Herkunftsgebieten bietet
Klaus Leciejewski, Zur wirtschaftlichen Eingliederung der
Aussiedler, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3/90, S. 53.
22 Vgl. Statistisches Jahrbuch 1990, S. 74.
23 Vgl. BGBl. 1989 1, S. 2389.
24 Vgl. BGBl. 1990 I, S. 1247.

Eine zweite Reaktion auf die gestiegenen Zu-
gangszahlen erfolgte wenige Monate später mit
dem Aussiedleraufnahmegesetz24, welches das
Aufnahmeverfahren komplett neu ordnete. Seit
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dem l.Juli 1990 müssen die Aussiedlungswilligen
von ihrem jeweiligen Herkunftsland aus einen
Aufnahmeantrag an das Bundesverwaltungsamt in
Köln richten und den positiven Bescheid abwar-
ten, bevor sie aussiedeln dürfen. Nur in äußersten
Härtefällen wird Aussiedlungswilligen gestattet,
die Entscheidung über ihren Aufnahmeantrag im
Bundesgebiet abzuwarten.

Der Aufnahmebescheid des Bundesverwaltungs-
amtes ist die Voraussetzung für ein Einreisevisum
in die Bundesrepublik Deutschland, das die deut-
schen Auslandsvertretungen erteilen. Nach ihrer
Aussiedlung erfolgt gemäß dem im Bundesvertrie-
benengesetz festgelegten Schlüssel eine Verteilung
der Antragsteller auf die Bundesländer, wo das
Verfahren zur Überprüfung der ■ Vertriebenen-
eigenschaft durchgeführt wird. Erst mit der Ertei-
lung des Vertriebenenausweises (seit 1.1.1993 der
Bescheinigung für Spätaussiedler, Ehegatten und
deren Abkömmlinge) ist das Aussiedleranerken-
nungsverfahren endgültig abgeschlossen25.

25 Vgl. Otto Häußer, Aktuelle Probleme bei der Status-
feststellung nach dem Bundesvertriebenengesetz, in: Die
Öffentliche Verwaltung, (1990) 21, S. 919.
26 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Januar
1992, S. 1.

27 Dokumentation der Vereinbarungen in der Süddeut-
schen Zeitung vom 8. Dezember 1992, S. 5.
28 Enthalten im Bericht der Bundesregierung zur Verbes-
serung der kulturellen Lage der Deutschen in Mittel- und
Osteuropa (Bundestagsdrucksache 12/2310 v. 20.3. 1992),
S. lOff.

Das neue Verfahren erlaubt eine eingehende Prü-
fung der Anträge und damit ein Herausfiltern miß-
bräuchlicher oder aussichtsloser Gesuche, bevor
die Antragsteller womöglich ihre Existenz im
Herkunftsland zugunsten eines Neuanfangs in
Deutschland aufgeben. Im Hinblick auf die gestie-
genen Aussiedlerzahlen ist jedoch wesentlich be-
deutsamer, daß das neue Anerkennungsverfahren
eine indirekte quantitative Kontrollmöglichkeit in
sich birgt. Da die vorhandenen Personalkapazitä-
ten zur zügigen Bewältigung der unerwarteten An-
tragsflut nicht ausreichen, ist ein Rückstau unbear-
beiteter Anträge unvermeidbar. Somit ist die Zahl
der Deutschstämmigen, die pro Jahr in die Bun-
desrepublik Deutschland einreisen dürfen, auch
abhängig von den Bearbeitungskapazitäten bzw.
-Zeiten und damit letztendlich steuerbar. 1991
kamen beispielsweise „nur“ noch 221995 Aussied-
ler nach Deutschland, während das Bundesverwal-
tungsamt Ende 1991 über rund 520000 Anträge
noch keine Entscheidung gefällt hatte26. Die Ver-
fahrensänderung hat die tatsächliche Zuwande-
rung also trotz des andauernden Andrangs erheb-
lich abgebremst.

Im Parteienkompromiß zur Zuwanderungspolitik
wurde diese Praxis, die bisher stillschweigend ge-
billigt wurde, offiziell anerkannt. In der Überein-
kunft vom 6. Dezember 1992 heißt es zur Zukunft

der Aussiedlerpolitik: „Das Bundesverwaltungs-
amt erteilt künftig grundsätzlich pro Jahr nicht
mehr Aufnahmebescheide, als Aussiedler im
Durchschnitt der Jahre 1991 und 1992 zugezogen
sind. Das Bundesverwaltungsamt kann hiervon bis
zu zehn Prozent nach oben oder unten abwei-
chen.“27 Seit Anfang 1993 erhalten dadurch
jährlich zwischen 200000 und 250000 Deutsch-
stämmige einen Aufnahmebescheid. Diese Kon-
tingentierung erlaubt eine fundierte Planung von
Personal für das Verwaltungsverfahren, für Unter-
bringungsmöglichkeiten, Eingliederungsleistungen
etc. Darüber hinaus hat sie den unter gesellschafts-
politischen Gesichtspunkten äußerst relevanten
Effekt, daß keine überzogenen Ansprüche an die 
Integrationsbereitschaft der Bundesbürger gestellt
werden, deren Einstellung zu den Aussiedlern sich
in den letzten Jahren außerordentlich verschlech-
tert hat.

2. Fortdauer des Vertreibungsdrucks?

Der zweite Faktor, der eine Änderung der Aus-
siedlerpolitik unumgänglich erscheinen ließ, ist der
Prozeß der politischen Transformation, durch den
eine der Grundannahmen der Aussiedleraufnahme
- nämlich die Fortdauer des Vertreibungsdrucks -
zunehmend ins Wanken geraten war. Je weiter die
Demokratisierung und Liberalisierung in Ost-
europa voranschritt, desto drängender stellte sich
die Frage, ob die heutigen Lebensbedingungen der
deutschen Minderheiten mit der Situation der
Deutschstämmigen bis 1990 oder gar der Heimat-
vertriebenen noch vergleichbar ist. Der Bericht
der Bundesregierung zur „Situation der Deutschen
in den Staaten Ostmittel-, Ost- und Südosteuro-
pas“28 weist zwar auf Schwierigkeiten bezüglich
der Wirtschaftslage hin, enthält aber keinerlei Hin-
weise auf eine gezielte Unterdrückung oder gar
Vertreibung der Deutschstämmigen in den Re-
formstaaten.

In der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
bestehen sowohl von Seiten Rußlands als auch der
Ukraine Angebote zur Errichtung autonomer
Gebietskörperschaften für die deutsche Minder-
heit; in Polen vertreten vier Abgeordnete und ein
Senator die Deutschen im Parlament. Durch die
Nachbarschaftsverträge mit Polen, Ungarn, Rumä-
nien und der früheren Tschechoslowakei wurden
den dortigen Deutschen umfassende Rechte zuge-
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billigt. Unter der Voraussetzung einer Stabilisie-
rung der Reformprozesse wird sich die Lage der
deutschen Minderheiten in Osteuropa in den näch-
sten Jahren aufgrund dieser Verträge und der De-
mokratisierungen erheblich verbessern. Für eine
Abwanderung nach Deutschland werden dann in
erster Linie wirtschaftliche Gründe oder Konflikte
mit andersnationalen Nachbarn ausschlaggebend
sein; eine Berufung auf die Spätfolgen früherer
Vertreibungsmaßnahmen und Verfolgungen hat
keinerlei Berechtigung mehr.

Das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, das am 1. Ja-
nuar 1993 in Kraft trat, trägt den Bedenken hin-
sichtlich einer Fortschreibung des Aussiedlerrechts
auf der Basis einer Vertreibungs- und Unterdrük-
kungshypothese Rechnung. In ihm ist vorgesehen,
daß mit Ausnahme der Deutschstämmigen in der
GUS alle Aussiedlungswilligen aus den übrigen
Staaten Osteuropas individuell glaubhaft machen
müssen, daß sie noch Benachteiligungen ausge-
setzt sind, weil sie zur deutschen Volksgruppe ge-
hören. Während bisher die deutschen Behörden
ein Vertreibungsschicksal widerlegen mußten, um
einen Aussiedleranerkennungsantrag ablehnen zu
können, wird die Beweislast nun auf die Antrag-
steller verlagert. Die Deutschstämmigen aus den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind von einer
derartigen Umkehr der Beweislast ausgenommen,
weil in ihrem Fall weiterhin davon ausgegangen
wird, daß die Folgen des Zweiten Weltkrieges -

‘wie Verschleppung und staatliche Diskriminierung
- noch heute spürbar sind. Wenn sich allerdings
die Lebensbedingungen für die deutschstämmige
Minderheit in den Staaten der GUS aufgrund von
Autonomierechten u.ä. denen der übrigen ost-
europäischen Herkunftsländer angleichen, wird
sich über kurz oder lang auch hier die Frage nach
der Legitimität einer Geltendmachung von „Ver-
treibungsdruck“ verstärkt stellen.

3. Neue Chancen für die Aussiedlerpolitik

Der epochale Wandel in Europa bietet neue Chan-
cen für die Weiterentwicklung der Aussiedler-
Politik. Während des Kalten Krieges konnte die
Bundesrepublik eine Verbesserung der Lebensbe-
dingungen deutscher Minderheiten in Osteuropa
nur in allgemeiner und unverbindlicher Form
etwa im Rahmen der KSZE anmahnen. Die
KSZE-Schlußakte von Helsinki, enthielt zwar eine
Reihe von Versprechen zur Einhaltung von Men-
schenrechten, bindende Verpflichtungen zur Ver-
wirklichung bestimmter menschenrechtlicher Stan-
dards fehlten jedoch völlig. Die Ohnmacht des
Westens ist mit dem Umbruch in Osteuropa neuen

Gestaltungsmöglichkeiten gewichen, die sich - ab-
gesehen von der allgemeinen Liberalisierung -
auch auf die Lage der Deutschstämmigen positiv 
auswirken.

Seit Beginn der neunziger Jahre kann die Bundes-
republik die Herkunftsländer der Aussiedler in
ihre Politikgestaltung einbeziehen. Sie kann mit
den betreffenden Regierungen offen über die
Lebensbedingungen der deutschen Minderheiten
sprechen und sich für konkrete politische Mitspra-
cherechte einsetzen. Der weitreichende Erfolg in
Polen und die Fortschritte in der GUS sind dabei
Höhepunkte eines Geflechts von Vereinbarungen
zugunsten der Deutschstämmigen: Außer mit
Kroatien hat die Bundesrepublik mit allen osteuro-
päischen Staaten, in denen deutsche Minderheiten
leben, inzwischen Verträge abgeschlossen, die
nicht nur die bilateralen Beziehungen regeln, son-
dern auch beinahe gleichlautende Klauseln über
Minderheitenrechte enthalten. Den Deutschstäm-
migen wird das Recht zugestanden, „einzeln oder
in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer
Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und
religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen,
zu bewahren und weiterzuentwickeln; frei von jeg-
lichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert
zu werden. Sie haben das Recht, ihre Menschen-
rechte und Grundfreiheiten ohne jegliche Diskri-
minierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz
voll und wirksam auszuüben.“29

29 Z.B. Art. 20 I des deutsch-polnischen Vertrags (BGBl.
1991II, S. 702).
30 Vgl. Grundsätze der Aussiedlerpolitik, abgedruckt in:
Info-Dienst Deutsche Aussiedler, Januar 1992, S. 8.

Innerhalb des Rahmens der Verträge kann den
Deutschstämmigen in Osteuropa seit 1990 zusätz-
lich gezielte wirtschaftliche und kulturelle Unter-
stützung zuteil werden. Die umfassendste wirt-
schaftliche Hilfe für deutsche Minderheiten in
Osteuropa kommt gegenwärtig den Deutschstäm-
migen in der GUS zugute. Dort fördert die
Bundesregierung vor allem den Aufbau mittelstän-
discher Betriebe in Handel, Handwerk und Land-
wirtschaft. Die deutsche Unterstützung versteht
sich auch als Aufbauhilfe für die anderen Nationa-
litäten in den betreffenden Regionen30, die eben-
falls von den Produkten und Erträgen profitieren,
so daß über einen insgesamt gesteigerten Wohl-
stand Konflikte zwischen den Deutschstämmigen
und andersethnischen Bevölkerungsgruppen ent-
schärft werden können.

Ebenso wie die Wirtschaftshilfe leistet auch die
Einrichtung von Begegnungsstätten und die Ver-
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breitung deutschsprachiger Medien einen Beitrag
zur angestrebten Verstetigung und schließlich zur
Verringerung der Aussiedlerzahlen. Sie schaffen
soziale Kontakte und stärken das Gefühl der
Zusammengehörigkeit. Dadurch entstehen Bin-
dungen an die Wohngebiete, die den Abwande-
rungswunsch schließlich überlagern können. Die
Bundesrepublik fördert daher in der GUS wie
auch in den anderen Siedlungsgebieten deutscher
Minderheiten zahlreiche Begegnungszentren, Kin-
dergärten, Schulen sowie deutschsprachige Zeitun-
gen und Rundfunksendungen31.

31 Vgl. Übersicht in: Info-Dienst Deutsche Aussiedler,
März 1992, S. 6 ff.
32 Vgl. Info-Dienst Deutsche Aussiedler, Januar 1993,
S.39f.
33 Vgl. Info-Dienst Deutsche Aussiedler, Juli 1993, S. 6f.

34 S.o. Kap.III.
35 Neufassung in: BGBl. 1993 I, S. 829.
36 Abgedruckt in: Info-Dienst Deutsche Aussiedler, Mai
1993, S.lff.

Diese Maßnahmen zeitigen erste Erfolge: 1992
nahm zwar die Zahl der Aussiedler noch um 8 570
gegenüber dem Vorjahr zu und belief sich auf
230565. Die Zahl der Aufnahmeanträge, die ja
den eigentlichen Migrationsdruck widerspiegeln,
verringerte sich aber von 557000 im Jahr 1991 auf
402375 für 199232. Im ersten Halbjahr 1993 hat der
Andrang weiter nachgelassen. Sowohl die Zahl der
zugezogenen Aussiedler (90008 gegenüber 92564
im ersten Halbjahr 1992) als auch die Zahl der
Anträge (130770 im Vergleich zu 196597) ging
zurück33.

V. Vom „Spätaussiedler“
zum Ende

der Aussiedleraufnahme

Das bereits angesprochene Kriegsfolgenbereini-
gungsgesetz bringt außer der erwähnten Beweis-
lastumkehr eine Reihe von weiteren wichtigen
Neuerungen mit sich. So wurde der neue Rechts-
status des Spätaussiedlers für Deutschstämmige
eingeführt, die ab 1993 einen Aufnahmebescheid
erhalten und in die Bundesrepublik aussiedeln.
Maßgeblich für den Erwerb des Spätaussiedler-
status sind weiterhin ein Kriegsfolgenschicksal und
die deutsche Volkszugehörigkeit.

Neu für den Nachweis der Volkszugehörigkeit,
den nun auch deutsche Staatsangehörige aus Ost-
europa erbringen müssen, ist die ausdrückliche
Unterscheidung zwischen der Erlebnisgeneration,
die noch vor der Vertreibung ein Bekenntnis zum

deutschen Volkstum abgeben konnte, und den 
nachgeborenen Generationen, die bislang in An-
lehnung an die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes in Früh- und Spätgeborene34
unterteilt wurden. Für Antragsteller, die vor
dem 1. Januar 1924 geboren wurden, ergeben
sich keine Änderungen. Alle jüngeren Antrag-
steller sind gemäß des neuen § 6 II des Bundes-
vertriebenengesetzes35 deutsche Volkszugehörige,
wenn sie von deutschen Staats- und Volkszuge-
hörigen abstammen, ihnen ihre Eltern die deut-
sche Sprache und Kultur vermittelt haben und
sie sich nach Abschluß der allgemeinen Vertrei-
bung zur deutschen Volksgruppe zugehörig erklärt
haben.

Mit dieser Vorschrift wird erreicht, daß nur An-
tragsteller berücksichtigt werden, die sich bis heute
das Bewußtsein bewahrt haben, zur deutschen
Minderheit zu gehören, und damit von den Spät-
folgen der Vertreibung betroffen sein können. Der
bisher geltende Grundsatz, ein Bekenntnis sei
nach Kriegsende nicht zumutbar gewesen, wird
damit aufgehoben. Aus den vorläufigen Richt-
linien zur Durchführung des Bundesvertriebenen-
gesetzes36 geht sogar hervor, daß das geforderte
Bekenntnis in allen Aussiedlungsgebieten seit den
fünfziger Jahren wieder möglich und zumutbar
war. Einzig in Polen wird das Jahr 1970 als Grenze
angesetzt. Diese neue Regelung bedeutet eine
klare Abkehr von der betont entgegenkommenden
Aufnahmepraxis der vorangegangenen Jahr-
zehnte. Sie bestätigt aber auch den Eindruck, daß
die Aussiedlerpolitik während des Kalten Krieges
bestimmte Entwicklungen in den Herkunftsstaa-
ten politisch interpretiert hat, um eine größtmög-
liche Zahl von Deutschstämmigen aufnehmen zu
können.

Zwei weitere Änderungen des Kriegsfolgenberei-
nigungsgesetzes betreffen die nichtdeutschen Ehe-
partner und die Kinder von Spätaussiedlern: Im
Unterschied zum bislang geltenden Recht entfällt
die Ausdehnung des Spätaussiedlerstatus auf die
Ehegatten andere,r Nationalität. Sie werden aber
als Deutsche im Sinne von Artikel 116 I GG ange-
sehen. Dies gilt auch für Kinder von Spätaussied-
lern, die nach dem . Dezember 1992 geboren
werden.

31

Sie können mit ihren Eltern nach
Deutschland einreisen, erhalten aber keinen Status
als Spätaussiedler. Aufgrund dieser Regelungen
wird fast ein halbes Jahrhundert nach dem Krieg
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ein Ende des Kriegsfolgenrechtes eingeleitet. Nur
wer vor 1993 geboren wurde, kann noch Spätfol-
gen der Vertreibung geltend machen. Damit endet
die Aufnahme von Deutschstämmigen nicht ab-
rupt, sondern läuft über Jahre hinweg aus.

Aus dem Gesamtbild der politischen Transforma-
tion in Osteuropa, der langfristigen Beendigung
der Aufnahme von Deutschstämmigen, der übri-
gen Neuerungen des Kriegsfolgenbereinigungs-

gesetzes und der bereits begonnenen Hilfsmaßnah-
men in den Siedlungsgebieten kristallisiert sich
schrittweise eine neue Politik heraus, die keine
bloße Aufnahmepolitik mehr ist. Angesichts des
Fortbestehens deutscher Minderheiten in den
osteuropäischen Reformstaaten wird die Bundes-
republik verstärkt eine Minderheitenschutzpolitik
verfolgen. Ihre Rolle gegenüber den Deutschstäm-
migen in Osteuropa wandelt sich damit von einer
Fluchtburg zu einer Schutzmacht.
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Barbara Koller

Aussiedler in Deutschland
Aspekte ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung

L Ein Blick auf die Zahlen

Allein in den vergangenen fünf Jahren sind fast ,5
Millionen Aussiedler

1

1 aus Polen, Rumänien und
der ehemaligen UdSSR in Deutschland aufgenom-
men worden2. In diesem Zeitraum haben sich die
Schwerpunkte der Herkunftsgebiete, wie Tabelle 1
zeigt, stark verschoben: Während 1988 noch rund
70 Prozent der Aussiedler aus Polen kamen, waren
es 1992 nur mehr knapp acht Prozent; dagegen
stieg der Anteil von Aussiedlern aus der ehema-
ligen UdSSR von 23,5 Prozent auf fast 85 Prozent.
Heute wird die Zuwanderung fast ausschließlich
durch Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR be-
stimmt, in den ersten acht Monaten von 1993
kamen 94 Prozent aus diesem Gebiet. Gleich-
geblieben dagegen ist über all die Jahre der - ver-
glichen mit der einheimischen Bevölkerung - hohe
Anteil junger Menschen.

1 Da es sprachlich einfacher ist, wird die Bezeichnung
„Aussiedler“ als Sammelbegriff für Aussiedlerinnen und 
Aussiedler verwendet.
2 Andere Aussiedlungsländer spielen bereits seit den sieb-
ziger Jahren quantitativ keine Rolle mehr. In den vergangen
fünf Jahren kamen insgesamt nur etwa zwei Prozent der Aus-
siedler aus der ehemaligen Tschechoslowakei, dem ehemali-
gen Jugoslawien und aus Ungarn.

3 Gemeint ist also ein Wirtschaften, Leben und Heiratsver-
halten, bei dem es keine Rolle spielt, ob jemand Aussiedler
oder Einheimischer ist. Vgl. Volker Ackermann, Integra-
tion: Begriff, Leitbilder, Probleme, in: Klaus J. Bade
(Hrsg.), Neue Heimat im Westen: Vertriebene, Flüchtlinge,
Aussiedler, Münster 1990, S. 24.
4 Vgl. Paul Lüttinger, Der Mythos der schnellen Integra-
tion. Eine empirische Untersuchung zur Integration der Ver-
triebenen und Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutsch-
land, in: Zeitschrift für Soziologie, 15 (1986) 1, S. 21.
5 Das konnte Lüttinger in Hinblick auf die Situation der
Vertriebenen und Flüchtlinge der Nachkriegszeit nachwei-
sen; vgl. ebd., S. 21-26.
6 Vgl. Kurt Horstmann, Sozialwissenschaftliche Standard-
terminologie für die Erforschung des Flüchtlingsproblems,
in: AWR (Association for the Study of the World Refugee
Problems)-Bulletin, 24 (1986), S. 24f.

Aussiedler sind gekommen, um auf Dauer hier zu
bleiben. Die meisten haben in ihren Herkunftslän-
dern alle Brücken hinter sich abgebrochen und in
ihrer Lebensplanung eine Rückkehr ausgeschlos-
sen. Sollte vielen von ihnen eine Eingliederung in
Deutschland nicht gelingen, hätte das nicht nur
gravierende Auswirkungen auf ihr persönliches
Schicksal - ein randständiges Dasein einer so
großen Gruppe könnte auch zu spürbaren Beein-
trächtigungen des sozialen Friedens in Deutsch-
land führen.

II. „Eingliederung“ von Aussiedlern -
Dimensionen dieses Begriffes

Was bedeutet Eingliederung? Woran läßt sich ihr
„Gelingen“ festmachen? Und wem muß sie gelin-

gen, bzw. wer ist dafür verantwortlich - der Zu-
wanderer oder die aufnehmende Gesellschaft oder
beide Seiten?

Nicht nur in der politischen Diskussion fallen die
Antworten hierzu sehr unterschiedlich aus, auch
die soziologisch-analytische Auseinandersetzung
mit dem Bedeutungsgehalt von Eingliederung oder
Integration (beide Begriffe werden meist synonym
verwendet) führte nicht zu einer einheitlichen Be-
griffsdefinition. Je nach theoretischem Hinter-
grund wird Integration auf unterschiedlichen Ebe-
nen gemessen, und es werden unterschiedliche
Indikatoren für erfolgreiche Integration angesetzt.

Definitionen, die sich auf die sozialstrukturelle
Ebene beziehen, wie Integration als Verwirk-
lichung der „klassischen Trias“ Kommerzium,
Kommensalität und Konnubium3 oder als Zu-
stand, in dem Zuwanderer eine den Einheimischen
entsprechende sozialstrukturelle Ausdifferenzie-
rung aufweisen und gleiche Chancenmuster ha-
ben4, betrachten Integration von vornherein als
einen Prozeß, der lange Zeit dauert und dessen
Ziel möglicherweise innerhalb einer Generation
gar nicht erreicht werden kann5. Im Unterschied
dazu geht die „Forschungsgesellschaft für das
Weltflüchtlingsproblem“ von einer personenorien-
tierten Betrachtung aus und bezeichnet mit Inte-
gration einen Prozeß, der zu einem Zustand
der Verhaltensstabilität und Rollensicherheit führt.
Integration ist erreicht, wenn der Zuwanderer sich
in der neuen Umgebung geborgen fühlt und im
persönlichen Gleichgewicht befindet6.
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Tabelle 1: Aussiedler nach ausgewählten Stukturmerkmalen (in Prozent)

Eingereiste Aussiedler1 im Jahre
Zum Vergleich
Gesamtbevölkerung
im Bundesgebiet West2

1988 1989 1990 1991 1992 1991

Mio. in Prozent

Personen absolut 202673 377055 397073 221995 230 565 63,9
in Prozent, davon 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

männlich 49,8 50,2 49,6 48,7 48,6 48,4
weiblich 50,2 49,8 50,4 51,3 51,4 51,6

Herkunftsland
ehemalige UdSSR 23,5 26,0 37,3 66,4 84,8
Polen 69,2 66,4 33,7 18,1 7,7
Rumänien 6,4 6,2 28,0 14,5 7,0

Altersgruppen
bis unter 20 Jahre 32,9 32,9 29,8 35,2 37,9 20,7
20 bis unter 25 Jahre 7,6 9,2 8,6 7,8 6,2 7,7
25 bis unter 45 Jahre 34,8 33,3 31,3 33,5 34,0 29,7
45 bis unter 60 Jahre 11,8 10,7 13,4 12,6 10,6 20,4
60 Jahre und mehr 6,9 6,8 10,3 11,0 11,2 21,4
nicht zuordenbar 6,0 8,0 6,6

Erwerbspersonen 48,4 52,1 48,6 52,0 52,0 31,4 49,1
Männer 25,9 27,9 26,5 27,2 26,5 29,1
Frauen 22,5 24,2 22,1 25,2 25,5 20,0

Keine Angabe zum Erwerbsstatus 6,0 8,0 6,6
Nichterwerbspersonen, darunter 45,6 39,9 44,8 47,6 48,0 32,5 50,9

Hausfrauen 5,3 2,9 3,7 2,3 1,2 22,4*
Rentner 7,8 7,0 10,9 11,2 12,3 21,6**
noch nicht schulpfl. Kinder 12,0 13,0 11,5 13,1 13,7 1
Schüler 20,3 16,7 16,8 20,0 20,2
Schulentlassene ohne Beruf 0,2 0,1 0,5 0,5 0,4
sonst. Nichterwerbspersonen 0,1 0,2 1,4 0,6 0,2

1 Bis Oktober 1990 nur in das Bundesgebiet West, ab November 1990 in das Bundesgebiet Ost und West.
2 Ergebnisse des Mikrozensus 1991.
* Weibliche Nichterwerbspersonen 20 Jahre und älter.
** Rentenbestände ohne Waisenrente.
Quellen: Bundesverwaltungsamt/Bundesausgleichsamt.

Für die hier vorgestellte Analyse ist eine Fest-
legung auf eine dieser Definitionen nicht erforder-
lich. Sie stehen nicht in Widerspruch zueinander,
sondern haben lediglich einen unterschiedlichen
Zeit- und Anspruchshorizont, der angesichts der
Tatsache, daß die meisten Aussiedler erst seit we-
nigen Jahren in Deutschland sind, nicht zum Tra-
gen kommt. Wesentlich im Zusammenhang mit
dem Bedeutungsgehalt von Eingliederung erschei-
nen folgende Aspekte:

- Eingliederung hat Prozeßcharakter. Sie wird
häufig als phasenhafter Ablauf beschrieben, ausge-
hend von der existentiellen Grundsicherung bis zur
„inneren Eingliederung“, wobei diese Phasen nicht
hierarchisch aufeinander aufbauen, sondern weit-

gehend zeitlich parallel verlaufen. Eingliederung
umfaßt sowohl Teilhabe an wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Chancen, für die in unserem
Sozialsystem der Beruf eine wichtige Rolle spielt,
als auch persönliches Gleichgewicht und Sicherheit
in den zwischenmenschlichen Beziehungen7.

7 Soziologisch formuliert Hartmut Esser Integration als den
„Gleichgewichtszustand von personalen bzw. relationalen
Systemen“. Der Aspekt des Gleichgewichts umfaßt dabei
„das individuelle Gleichgewicht, die gleichgewichtige Ver-
flechtung einer Person in relationale Bezüge und das Gleich-
gewicht eines Makrosystems als spannungsarmes, funktiona-
les Verhältnis der Subeinheiten zueinander“. Hartmut Esser,
Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Inte-
gration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderhei-
ten. Eine handlungstheoretische Analyse, Darmstadt 1980,
S.23.
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- Bezogen auf die Eingliederungssituation sind
der formalrechtliche Aspekt und die tatsächlichen
Lebensbedingungen zu unterscheiden. Aussiedler
haben als Deutsche (im Unterschied zu anderen
Zuwanderungsgruppen) die gleichen Rechte wie
andere deutsche Staatsbürger; das bedeutet jedoch
keine Gewähr für einen problemlosen Eingliede-
rungsverlauf.

Eingliederung ist ein vielschichtiger Prozeß. Eine
Zerlegung in Teilbereiche wie „berufliche“, „so-
ziale“, „kulturelle“ oder „kirchlich-religiöse“ Ein-
gliederung wird der gegenseitigen Bedingtheit die-
ser Vorgänge nicht gerecht. Sie ist jedoch schon im
Interesse der Übersichtlichkeit kaum zu umgehen.
Das gilt auch für die vorliegende Analyse. Sie be-
faßt sich unter dem Stichwort „soziale Eingliede-
rung“ mit dem Zurechtfinden, Einleben und
Wohlfühlen in der neuen Umgebung und stellt un-
ter dem Gliederungspunkt „berufliche Eingliede-
rung“ Statistiken und Forschungsergebnisse zu die-
sem wichtigen Lebensbereich vor.

III. Soziale Eingliederung

Migration bedeutet nicht nur das Verlassen des ge-
wohnten engeren Lebensraums, sondern ist auch
mit einem Wechsel von Kultur und Gesellschaft
verbunden. Die im Laufe der eigenen Sozialisation
erworbenen Wertvorstellungen, Verhaltensnor-
men, Wissensbestände und Orientierungen für das
Verhalten in formellen und informellen Situatio-
nen können so von einem Tag auf den anderen an
Bedeutung verlieren. Sind Aussiedler in diesem
Sinne Migranten? Schließlich werden sie nur auf-
genommen, wenn sie ihre Zugehörigkeit zum
„deutschen Volkstum“ durch Merkmale wie Spra-
che, Erziehung, Kultur nachweisen können.

Viele Aussiedler wurden in „deutschen“ Normen
und Werten erzogen, beherrschen andererseits ein
sehr wesentliches Kulturmerkmal - die deutsche
Sprache - nicht oder nur unzureichend. Die man-
gelnden Sprachkenntnisse, aber auch das tradierte
„deutsche“ Kulturgut können nach den Erfahrun-
gen vieler Experten als Eingliederungsbarrieren
wirken.

1. Sprachprobleme

Daß mangelnde Deutschkenntnisse die Eingliede-
rung behindern, ist offensichtlich: Ganz abgesehen
von der kulturvermittelnden und -überliefernden
Funktion der Sprache ist sie einfach unerläßliches

Verständigungsmittel. Ohne ein Mindestmaß an
Sprachbeherrschung ist die Orientierung im All-
tagsleben sehr erschwert und der Aufbau von Kon-
takten und sozialen Beziehungen fast unmöglich.

Auf die Entwicklungen der Nachkriegszeit - Ver-
bot oder Diskriminierung der deutschen Sprache 
in Polen und der UdSSR8 - ist zurückzuführen,
daß etwa 80 Prozent der erwachsenen Aussiedler
die deutsche Sprache so wenig beherrschen, daß 
sie nach ihrer Ankunft in Deutschland an einem
Sprachkurs teilnehmen müssen. Der weitaus
größte Teil der Kursteilnehmer (zum zahlenmäßi-
gen Umfang siehe Tabelle 2) wurde bis Ende 1992
nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) aus
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit gefördert9.
Diese Finanzierung aus den Versichertenbeiträgen
hatte eine klare Ausrichtung an den „für die beruf-
liche Eingliederung erforderlichen Kenntnissen“
(§62c AFG) zur Folge und bedeutete z.B., daß
die Sprachkursdauer an der für die Berufsaus-
übung erforderlichen Sprachkompetenz orientiert
werden sollte und im Zweifelsfall die Vermittlung
in Arbeit den Vorrang vor dem Abschluß des
Sprachkurses hatte. Seit 1. Januar 1993 wird die
Beteiligung an Deutschkursen zwar nach wie vor
über das AFG gefördert, jedoch aus Bundesmit-
teln finanziert. Die Bedingungen für das Erlernen
der deutschen Sprache haben sich für Aussiedler
dadurch nicht verbessert, sondern seitdem sogar
verschlechtert. Dies nicht nur, weil die nunmehr
bezahlte „Eingliederungshilfe“ zur Sicherung des
Lebensunterhalts niedriger ist als das vorher ge-
währte „Eingliederungsgeld“, vor allem wurde die
Höchstförderdauer von zuletzt acht Monaten auf
sechs Monate gesenkt.

8 Geschichtlicher Hintergrund und Situation der Deut-
schen in den Aussiedlungsländern Rumänien, Polen und So-
wjetunion sind dargestellt in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 50/88; vgl. im einzelnen: Barbara Dietz/Peter Hilkes,
Deutsche in der Sowjetunion; Hans-Werner Rautenberg,
Deutsche und Deutschstämmige in Polen - eine nicht aner-
kannte Volksgruppe; Anneli Ute Gabanyi, Die Deutschen in
Rumänien.
9 Daneben gibt es für Jugendliche und junge Erwachsene,
die in Ausbildung gehen wollen, Sprachförderung nach den
Garantiefondsrichtlinien des Bundesministeriums für Frauen
und Jugend. Aussiedler, die ein Hochschulstudium aufneh-
men oder fortsetzen wollen, werden aus Mitteln der Otto-
Benecke-Stiftung gefördert.

Die Motivation, Deutsch zu lernen oder die
Sprachkenntnisse zu verbessern, ist bei Aussied-
lern im allgemeinen sehr groß - ist doch die Spra-
che der Ausweis für die Zugehörigkeit zur deut-
schen Kultur. Dessen ungeachtet war bereits eine
Kursdauer von acht bis zehn Monaten für bil-
dungsschwächere und lernungeübte Personen häu-
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fig zu kurz, um eine für das tägliche Leben ausrei-
chende Sprachkompetenz zu erwerben10. Es liegt
auf der Hand, daß die Verkürzung der Kursdauer
dazu führen wird, daß in Zukunft der Anteil von
Aussiedlern, deren Grundkenntnisse in Deutsch
für ein eigenständiges Weiterlernen nicht ausrei-
chen, steigen wird. Genauso offensichtlich sind die
Auswirkungen auf die Eingliederungschancen:
beschränkte berufliche Möglichkeiten, beschränk-
te Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen
Leben und Beschränkung der sozialen Kontakte
auf die eigene Herkunftsgruppe. Damit aber dürf-
ten auf die Gesellschaft neue soziale Probleme zu-
kommen - ganz abgesehen von der Beeinträchti-
gung der individuellen Lebenschancen.

10 So kamen in einer Untersuchung des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von 1800 Sprachkurs-
teilnehmern, die bei Kursbeginn nach eigener Einschätzung
schlecht bzw. gar nicht Deutsch spechen konnten, immerhin 
auch nach Kursende noch 25 Prozent zum gleichen Urteil. In
einer Befragung von polnischen Aussiedlern gaben nach
einer Aufenthaltsdauer von zwei bis drei Jahren sogar mehr
als 50 Prozent an, kein bzw. schlecht Deutsch zu sprechen.
Vgl. Günther Neumann, Gesellschaftliche und politische
Eingliederung von Aussiedlern. Auswertung einer quanti-
tativen Untersuchung von polnischen Aussiedlern, in: Man-
fred Bayer (Hrsg.), Enttäuschte Erwartungen - aber: Sie
richten sich ein. Aussiedler in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Duisburg 1992, S. 80.
11 Zu diesem Ergebnis kommen sowohl Befragungen, die
Mitte der siebziger Jahre durchgeführt wurden, als auch Er-
hebungen aus jüngster Zeit. Vgl. hierzu z.B. Ernst Wagner,
Die Aussiedler aus der Tschechoslowakei und aus Südost-
europa. Vergleichende und zusammenfassende Schlußbe-
trachtungen, in: Wilhelm Arnold (Hrsg.). Die Aussiedler in

2. Das unsichtbare Gepäck: Traditionelle
Wertmuster, Marginalität, sozialistische
Erziehung

Aussagen über die Voraussetzungen der Aussied-
ler für eine soziale Eingliederung sind fast un-
weigerlich mit unzulässigen Verallgemeinerungen
verbunden. Der in Deutschland verwendete Sam-
melbegriff „Aussiedler“ läßt sie als eine einheit-
liche Gruppe erscheinen, obwohl sie sich in ihrem 
geschichtlichen Hintergrund, ihren Sozialisations-
bedingungen und persönlichen Voraussetzungen
stark unterscheiden.

Trotz dieser Einschränkungen gibt es Gemeinsam-
keiten der Lebensbedingungen, die bei Aussied-
lern zu ähnlichen Grundauffassungen, Verhaltens-
normen und Lebensweisen geführt haben. So gut
wie alle Untersuchungen, die sich mit dem sozio-
kulturellen Hintergrund von Aussiedlern befassen,
gehen davon aus, daß bei ihnen häufiger als bei der
einheimischen Bevölkerung eine konservative, tra-
ditionelle und patriarchalische Wertestruktur an-
zutreffen ist11. In diesem Kontext ist die große Be-

deutung von familiären und verwandtschaftlichen
Beziehungen zu sehen, die - trotz Berufstätigkeit
der Frau - unumstrittene Führungsrolle des Man-
nes sowie die hohe Bedeutsamkeit von Werten wie
Gehorsam, Ordnung, Pünktlichkeit und eine
strenge Sexualmoral. Dieses Festhalten an „alten“
Wertvorstellungen und Verhaltensnormen wird
wesentlich auf die Minderheitensituation der Aus-
siedler in ihren Herkunftsländern, die häufig auch
in konfessioneller Hinsicht gegeben war, zurückge-
führt. Sie konnten sich nur durch ein besonders
hartnäckiges Festhalten an ihren traditionellen
Wertmustern, Sitten und Gebräuchen als Volks-
gruppe am Leben erhalten12.

Dessenungeachtet übte auch das sozialistische
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem Einfluß aus,
allein schon durch den starken zeitlichen und
persönlichen Zugriff von staatlichen Sozialisations-
instanzen wie Kindergarten, Schule und Kinder-
hort. Dazu kommt, daß es trotz der Unterschied-
lichkeit in den Grundorientierungen sehr wohl
Übereinstimmungen in Verhaltensnormen gab,
wie z. B. in der Ausrichtung auf die Gemeinschaft
und in der Bedeutung von Disziplin und Ordnung.

Ein Wechsel in eine Umgebung mit anderen Wer-
teprioritäten muß nicht notwendigerweise zu Ein-
gliederungsproblemen und einem Bruch in der
Biographie führen. Zwar hat die Jugendphase für
den Sozialisationsprozeß, also die Persönlichkeits-
entwicklung in Auseinandersetzung mit der Um-
welt, eine besondere Bedeutung. Sozialisation ist
jedoch ein lebenslanger Prozeß, so daß Änderun-
gen der Lebensbedingungen auch Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit bedeuten können. Aus
sozialpsychologischer Sicht ist eine traditionelle
konservative Werthaltung mit geringer Aufge-
schlossenheit für Veränderungen und für neben-
einanderstehene Wert- und Normenvorstellungen

der Bundesrepublik Deutschland. 1. Ergebnisbericht - Her-
kunft, Ausreise, Aufnahme, Wien 1980, S. 103-148; Wolf-
gang Lanquillon, Subjektive und individuelle Komponenten
des Integrationsprozesses, in: Hans Harmsen (Hrsg.), Die
Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Ergebnis-
bericht - Anpassung, Umstellung, Eingliederung, Bad Hom-
burg 1982, S. 238-270; Gesellschaft für Politik- und Sozial-
forschung, Aussiedler Monitor qualitativ. Biographien von
Aussiedler-Familien, München 1990; Klaus Boll, Kultur und 
Lebensweise der Deutschen in der Sowjetunion und von
Aussiedlern in der Bundesrepublik Deutschland, Arbeitsbe-
richt Nr. 4 zum Forschungsprojekt „Deutsche in der Sowjet-
union und Aussiedler aus der UdSSR in der Bundesrepublik
Deutschland“, Osteuropa-Institut München 1991; Projekt-
gruppe EVA-A, Erfolg und Verlauf der Aneignung neuer
Umwelten durch Aussiedler, Arbeitsbericht, o.O. 1991;
Gerhard Jahn/Siegfried Langbein/Jutta Neumann/Ellen
Poppke, Aussiedlerkinder in deutschen Schulen, in: M.
Bayer (Anm. 10), S. 5-35.
12 Vgl. W. Lanquillon (Anm. 11), S. 255.
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verbunden, wie sie in unserem pluralistischen
Gesellschaftssystem gegeben sind13. Eine solche
Grundhaltung befähigt wenig zu einer „flexiblen
Identitätsrepräsentation“14, dazu, neues Wissen
und neue Anforderungen in der Weise mit dem
Selbstbild zu verknüpfen, daß die Person sich
einesteils selbst treu bleibt, andererseits aber neue
Informationen als „Erfahrung“ verarbeiten kann.

13 Vgl. W. Lanquillon (Anm. 11), S. 253, und Beate Golks,
Aspekte des Integrationsprozesses von Aussiedlerinnen aus
Osteuropa in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land, Berlin 1991.
14 Vgl. B. Golks (Anm. 13), S. 37.
15 In den letzten Jahren wurden allerdings zwei größere
und längerfristig angelegte Verbundprojekte begonnen, in
denen der Eingliederungsprozeß in Teilaspekte wie schuli-
sche, berufliche oder soziokultuelle Eingliederung bzw. in
Fragestellungen wie „Werthaltungen und Integrationserfolg“
oder „Selbstkonzeptänderungen bei Aussiedlern“ aufgeglie-
dert wird. Bisher liegen dazu lediglich Berichte über Ergeb-
nisse der Pilotstudien vor. Vgl. M. Bayer (Anm. 10) und Pro-
jektgruppe EVA-A (Anm. 11).

16 Die umfassendste Untersuchung hierzu stammt von Line
Kossolapow, Aussiedler-Jugendliche. Ein Beitrag zur Inte-
gration Deutscher aus dem Osten, Weinheim 1987; siehe
hierzu auch Gerhard Bonifer-Dörr, Auf der Suche nach einer
anderen Zukunft. Junge Aussiedlerinnen und Aussiedler in
Ausbildung und Beruf, Heidelberg 1990; Rainer Lange, Aus-
siedlungsfolgen und Identitätsprobleme junger Aussiedler,
in: Caritas 92, (1991) 4, S. 269-272; auch die meisten der in
Anm. 10 aufgeführten Untersuchungen gehen explizit auf die
Situation junger Aussiedler ein.
17 Vgl. G. Bonifer-Dörr (Anm. 16), S. 34ff.

Aussiedler haben diese Flexibilität im Umgang mit
neuen Werten nicht gelernt und sollen sie gerade
in einer Phase aufbringen, in der sich für sie alle
äußeren Lebensbedingungen zum Schlechteren
verändert haben. Sie wohnen im Übergangswohn-
heim auf engstem Raum mit anderen Menschen
zusammen, wissen nicht, ob sie Arbeit finden wer-
den und sprechen die Sprache der Umgebung nicht
oder nur schlecht. Daß sie in einer solchen Situa-
tion wenig Gelassenheit aufbringen, erscheint nur
zu verständlich. Mitarbeiter der Wohlfahrtsver-
bände, die Aussiedler in den Übergangswohn-
heimen in der praktischen Lebensbewältigung
unterstützen, berichten von depressiver Grund-
stimmung, Alkoholmißbrauch und Eheproblemen,
die sie als Reaktion auf die Belastungen der Aus-
siedlung interpretieren.

Diese Einzelfallbeobachtungen sollen keinesfalls
angezweifelt werden; der Schluß, daß ein solches
Verhalten bei Aussiedlern überproportional häufig
anzutreffen oder daß es eine Reaktion auf die Aus-
siedlung ist, ließe sich bisher wissenschaftlich
jedoch nicht halten. Es gibt nämlich derzeit keine
repräsentative empirische Untersuchung, die in
umfassender Weise die soziale Eingliederung von
Aussiedlern einschließlich der psychischen Reak-
tionen auf Eingliederungsprobleme themati-
sierte15.

3. Die Probleme junger Aussiedler

Besonders intensiv haben sich Soziologen und Mit-
arbeiter der Eingliederungshilfe mit der Situation

jugendlicher Aussiedler befaßt16. Sie sehen sie als
besonders stark von der Gefahr bedroht, zwischen
alle Fronten zu geraten und keine stabile eigene 
Identität aufbauen zu können. Die Aussiedlung
trifft sie in einer Entwicklungsphase, in der sie un-
ter normalen Umständen allmählich selbständig
werden und sich vom Elternhaus lösen. Dieser
Prozeß wird abrupt unterbrochen. Die Jugend-
lichen waren zudem meist stärker als ihre Eltern in
ihrem Herkunftsland integriert. Sie mußten sich
von ihrem Freundeskreis trennen und kommen
nun in ein Land, in das viele gar nicht wollten, in
das sie mitgenommen wurden, „damit die Kinder
es einmal besser haben“, das durch andere Lebens-
formen und Werte geprägt ist und in dem sie die
Sprache nicht verstehen. Hinzu kommen die Un-
sicherheiten über die Schul- und Berufslaufbahn.
Familie und Eltern sind der einzige stabile Faktor.
Diese aber reagieren auf die neue Situation häufig
durch Abkapselung und rigides Verhalten. Sie
glauben, ihre Kinder vor der „fehlenden Moral“
und der zu großen Freiheit in Deutschland schüt-
zen zu müssen. Die Jugendlichen ihrerseits wollen
mit dem „westlichen Standard“ mithalten können,
von einheimischen Altersgenossen akzeptiert wer-
den sowie Kontakt mit ihnen bekommen und se-
hen im Konsumbereich einen großen Nachhol-
bedarf17. In einem Alter, in dem sie selbst noch
wenig gefestigt sind, müssen sie einen schwierigen
Balanceakt bewältigen: Orientieren sie sich zu sehr
an den Anforderungen der Familie, werden sie zu
Außenseitern in der neuen Umgebung; passen sie
sich den Verhaltensweisen und dem Konsumstil
der jungen Einheimischen an, laufen sie Gefahr,
den Rückhalt der Familie zu verlieren.

4. Eingliederung- ein „Sozialprozeß auf
Gegenseitigkeit?“

Als ein wesentlicher Aspekt von Integration wird
häufig herausgestellt, daß es sich - im Unterschied
zu „Assimilation“ - um einen „Sozialprozeß auf
Gegenseitigkeit“ handle, daß es nicht um Anpas-
sung der Zuwanderer an die Einheimischen bis zur
Ununterscheidbarkeit gehe, sondern um gegensei-
tige Anerkennung.
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Bei den Aussiedlern ist die Bereitschaft zur Aner-
kennung der Aufnahmegesellschaft groß. Obwohl
sie sehen, daß die Werte, die ihnen bisher wichtig
waren, in Deutschland wenig Bedeutung haben,
kritisieren sie die Einheimischen nicht. Sowohl in
einer Untersuchung von 197618 als auch von 199219
werden diese als1 „hilfsbereit“, „höflich“, „freund-
lich“, „sauber“ und auch als „nicht aufdringlich“
eingestuft. Gerade diese letzte Eigenschaft zeigt
das Bemühen um eine positive Sicht, denn viele
Aussiedler fühlen sich in Deutschland nicht ange-
nommen, nicht als „Deutsche“ (womit sie einen
Minderheitenstatus gegen den nächsten austau-
schen) und nicht als Mitmenschen. Die Tatsache,
daß Einheimische nicht auf sie zugehen, empfin-
den sie - auch wenn ihnen die Unterschiedlichkeit
der Lebensstile bewußt ist - als Ablehnung, was
wiederum Zurückhaltung in ihrem eigenen Verhal-
ten zur Folge hat. Daß der Aufbau von unproble-
matischen sozialen Beziehungen und einem posi-
tiven Selbstwertgefühl unter diesen Bedingungen
schwierig ist, liegt auf der Hand.

18 Vgl. W. Lanquillon (Anm. 11), S. 248f.
19 Vgl. Forschungsgruppe Kommunikation und Sozialana-
lysen, Ausländer, Aussiedler und Einheimische als Nach-
barn, Wuppertal 1992, S. 116.
20 Vgl. Gesellschaft für Politik- und Sozialforschung, Ein-
stellungen zu Aussiedlern. Ergebnisse einer Repräsentativ-
befragung im Februar/März 1992, München 1992.
21 Ebd.,S.3.
22 Vgl. ebd.

In der Einstellung der Einheimischen gegenüber
den Aussiedlern spielt die Sorge um den eigenen
ökonomischen Status eine große Rolle. Das zeigt
sich im Zeitvergleich und beim Vergleich zwischen
verschiedenen sozialen Gruppen20: 1988, als der
Zuwanderungsanstieg erst begann und von der Be-
völkerung noch nicht entsprechend wahrgenom-
men wurde, konnte in einer Befragung eine „sozial
und humanitär motivierte Sympathie und Auf-
geschlossenheit gegenüber Aussiedlern festgestellt
werden“21. Diese Grundhaltung hat sich bis 1992
zum Negativen verändert. Aussiedler werden nun-
mehr als Bedrohung auf dem Wohnungs- und auf
dem Arbeitsmarkt betrachtet. Es wird für eine Be-
grenzung der Zuwanderung plädiert. Lediglich bei
jüngeren Menschen und bei solchen, die wirt-
schaftlich kaum in Konkurrenz mit Aussiedlern
stehen - bei Beamten und leitenden Angestellten -
ist die Abwehrhaltung weniger ausgeprägt22.

Aussiedler betrachten ihre Zuwanderung als
Rückkehr in die Heimat, sie wollen hier bleiben
und sind zur Anpassung bereit. Langfristig wird es
- wie das Beispiel der Vertriebenen zeigt - sicher
zu einer Eingliederung in allen Lebensbereichen

kommen. Wie lange dieser Prozeß dauern und mit
wie vielen Belastungen für die Aussiedler er ver-
bunden sein wird, hängt wesentlich davon ab, in-
wieweit die „Alteingesessenen“ zu Akzeptanz und
einem spannungsfreien Zusammenleben bereit
sind.

IV. Berufliche Eingliederung

Soziale Eingliederung ist vielschichtig und quanti-
tativ kaum faßbar. Bei der beruflichen Eingliede-
rung lassen sich jedoch einige Indikatoren ange-
ben, die über den Stand der Eingliederung infor-
mieren. Das kann z.B. die Erwerbsbeteiligung
sein, die berufliche Position oder das Einkom-
men - soweit entsprechende Daten vorliegen.

Nach den bis Ende 1992 gültigen gesetzlichen Re-
gelungen hatten neu zugereiste Aussiedler, die als
Erwerbspersonen nach Deutschland kamen, nach
den §§ 62 aff. AFG prinzipiell Anspruch auf Ein-
gliederungsgeld, ein in der Höhe pauschaliertes
Arbeitslosengeld. Das Eingliederungsgeld wurde
nicht nur bei Arbeitslosigkeit, sondern auch bei 
der Teilnahme an Deutschkursen und an beruf-
lichen Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnah-
men (FuU-Maßnahmen) gewährt. Über diese „För-
derfälle“ (über Aussiedler also, die keinen
Arbeitsplatz haben) geben die Statistiken der
Bundesanstalt für Arbeit Aufschluß. Über die
Beschäftigung von Aussiedlern dagegen - z.B.
darüber, wie viele in Arbeit sind und welche
Arbeitsverhältnisse sie haben - gibt es keine ent-
sprechenden Informationen. Und damit kann z.B.
auch keine Arbeitslosenquote für Aussiedler
errechnet werden.

Um gleichwohl ein umfassendes Bild über den
Verlauf der beruflichen Eingliederung von Aus-
siedlern zu erhalten, wird im Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesan-
stalt für Arbeit eine Längsschnittuntersuchung
durchgeführt, bei der eine repräsentative Stich-
probe von Aussiedlern - rund 3 000 Personen - in
mehreren Befragungswellen in ihrem Eingliede-
rungsverlauf begleitet wird. Bisher liegen Ergeb-
nisse von zwei Befragungswellen (der ersten im
Mai 1991, während der Teilnahme an einem
Deutschkurs, und der zweiten etwa ein halbes Jahr
später, nach Austritt aus dem Deutschkurs) vor.
Zur Zeit - im Herbst 1993 - werden die Aussiedler
ein drittes Mal befragt.

Diese beiden Datenquellen - die Statistiken der
Bundesanstalt für Arbeit und die repräsentative
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Erhebung des IAB - ergänzen sich und lassen zu-
sammengenommen ein anschauliches Bild der Ein-
gliederungssituation von Aussiedlern entstehen.

1. Stationen der beruflichen Eingliederung

Die erste Eingliederungsstation war bisher für
mindestens 80 Prozent der Aussiedler die Teil-
nahme an einem Deutschsprachkurs. Aber auch
bei guten Deutschkenntnissen bzw. nach Kursab-
schluß hatten viele Aussiedler wenig Chancen,
einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrer formalen
Qualifikation entsprach. In vielen Berufsfeldern
stimmen die Kenntnisse und Fertigkeiten der Aus-
siedler nicht mit den Arbeitsplatzanforderungen in
Deutschland überein, was auf die Unterschiedlich-
keit der Wirtschafts-, Gesellschafts- und Bildungs-
systeme, das unterschiedliche technologische
Niveau und die erheblich von den Bedingungen in
Deutschland abweichenden arbeitsorganisatori-
schen Strukturen in den Herkunftsländern zurück-
zuführen ist. Hinzu kommt, daß manche Berufe, in
denen Aussiedler gearbeitet haben, in Deutsch-
land kaum mehr nachgefragt werden. Infolgedes-
sen nahmen in den vergangenen Jahren sehr viele
Aussiedler an beruflichen Fortbildungs- oder Um-
schulungsmaßnahmen teil.

Wie sich die berufliche Situation für Aussiedler in
den ersten Monaten nach dem Sprachkurs dar-
stellte, ist aus der erwähnten IAB-Erhebung er-
sichtlich: Zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung -
der Kurs lag für die meisten Befragten zwischen
zwei und vier Monate zurück - waren 30 Prozent
der Befragten in Arbeit, Prozent nahmen an
einer beruflichen Fortbildungs- oder Umschu

25

-
lungsmaßnahme teil, 32 Prozent waren arbeitslos
und 13 Prozent waren zumindest zum Befragungs-
zeitraum aus dem Erwerbsleben ausgeschieden23.

23 Vgl. Barbara Koller, Aussiedler nach dem Deutschkurs:
Welche Gruppen kommen rasch in Arbeit?, in: Mitteilungen
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (MittAB), 26
(1993) 2, S. 207-221.
24 Der Vergleich mit dem Bundesgebiet West, auf den sich
auch die weiteren Zahlenangaben beziehen, ist insofern ge-
rechtfertigt, als die Rahmenbedingungen in den neuen Bun-
desländern immer noch relativ wenige Aussiedler betreffen;

1990 z.B. hatten dort erst etwa 250 Aussiedler Aufnahme
gefunden, 1992 waren es schließlich 14 Prozent der Zuzüge.
Außerdem liegen nur für das Bundesgebiet West durchge-
hende statistische Zahlenreihen vor.
25 Vgl. dazu Dieter Blaschke/Hans-Eberhard Plath/Elisa-
teth Nagel, Konzepte und Probleme der Evaluation aktiver
Arbeitsmarktpolitik am Beispiel Fortbildung und Umschu-
lung, in: MittAB, 25 (1992) 3, S. 381-405.

Vergleicht man diese Angaben mit den Statistiken
der Bundesanstalt für Arbeit über die Eintritte von
Aussiedlern in berufliche Qualifizierungsmaßnah-
men, so ist zu erwarten, daß in der Folgezeit (z.B.
wegen erfolgloser Arbeitsplatzsuche oder einem
sehr unbefriedigenden Beschäftigungsverhältnis)
noch viele weitere Befragte an einer FuU-Maß-
nahme teilgenommen haben. Wie hoch die Beteili-
gung bei allen Aussiedlern an solchen Maßnahmen
bisher war, läßt sich aus Tabelle 2 ablesen24. Un-

terstellt man, daß der Eintritt in eine FuU-Maß-
nahme im Durchschnitt im zweiten Jahr nach der
Zuwanderung erfolgt, kann man davon ausgehen,
daß in den vergangenen Jahren mehr als 50 Pro-
zent der zugewanderten Aussiedler-Erwerbsperso-
nen an einer beruflichen Fortbildungs- oder Um-
schulungsmaßnahme teilgenommen haben.

Tabelle 2: Zugewanderte Erwerbspersonen und
Eintritte von Aussiedlern in Förder-
maßnahmen der Bundesanstalt für
Arbeit im Bundesgebiet West

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

Jahr Zugewanderte
Erwerbs-
personen

Deutsch-
Sprachlehr-
gänge

Fortbildungs-
und Umschu-
lungsmaßnah-
men

1987 41640 23751 11067
1988 98120 79877 13079
1989 196288 155431 35273
1990 192889 175434 91365
1991 116316 117523 116331
1992 119889 100769 100602

Die hohe Zahl der Teilnehmer an FuU-Maßnah-
men ist allerdings noch kein Beweis dafür, daß sie
tatsächlich erforderlich waren bzw. Aussiedler mit
ihrer Hilfe besser beruflich eingegliedert werden
konnten. Ein solcher Beweis läßt sich jedoch durch
Auswertung von Statistiken ohnehin nicht führen,
da die Aufnahme einer Beschäftigung nicht zwin-
gend der FuU-Maßnahme zugerechnet werden
kann25. Daß Aussiedler - insbesondere Männer -,
die an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen
hatten, auf jeden Fall zu einem hohen Anteil in
Beschäftigung kamen, zeigt eine Analyse, die dem
Verbleib von Aussiedlern und Einheimischen im
Anschluß an solche Maßnahmen nachging. Da es,
wie erwähnt, keine Statistiken über die Beschäfti-
gung von Aussiedlern gibt, konnte der „Verbleib“
nur daran gemessen werden, ob weiterhin Leistun-
gen wegen Arbeitslosigkeit bezogen wurden. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. Aus ihr ist
ersichtlich, daß z.B. nur 20,2 Prozent der männ-
lichen Aussiedler, die im ersten Halbjahr 1992 aus
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ausgetre-
ten waren, ein halbes Jahr später (am Ende des
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übernächsten Quartals) Leistungen wegen
Arbeitslosigkeit bezogen. Das bedeutet allerdings
nicht, daß alle „Nichtleistungsbezieher“, also fast
80 Prozent, tatsächlich in Arbeit waren; sie können
z.B, aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sein
oder keinen Leistungsanspruch mehr haben. Ge-
rade bei Aussiedlern ist jedoch nicht mit einer
hohen Dunkelziffer zu rechnen, denn sie hatten
nach Ausschöpfen des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld noch Anspruch auf Arbeitslosenhilfe.

Tabelle 3: Leistungsbezug von Aussiedlern und
Einheimischen im Anschluß an Maß-
nahmen der Fortbildung und Umschu-
lung im Bundesgebiet West

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

Beendigung der
Fortbildung und 
Umschulung
1. Halbjahr 1992

Leistungen wegen
Arbeitslosigkeit, bezo-
gen am Ende des über-
nächsten Quartals

Aus-
siedler

Einhei-
mische

Aussied-
ler
in Prozent

Einhei-
mische
in Prozent

Männer 31069 62545 20,2 23,2
Frauen 40747 44398 31,0 19,2

Wie sich aus Tabelle 3 ablesen läßt, bezog von den 
einheimischen Teilnehmerinnen an FuU-Maßnah-
men in der Folgezeit der geringste Anteil Leistun-
gen wegen Arbeitslosigkeit. Gerade für diese
Gruppe kann jedoch am wenigsten unterstellt wer-
den, daß „Nichtleistungsbezieherinnen“ tatsäch-
lich in Arbeit sind: Einheimische Frauen mit be-
rufstätigem Ehepartner haben bei Arbeitslosigkeit
selten Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, denn diese
wird nur bei Bedürftigkeit gewährt. Sie fallen
meist nicht unter die entsprechende Grenze - im
Unterschied zu Aussiedlerinnen, die im Durch-
schnitt mehr Kinder haben und deren Ehepartner
häufig auch weniger verdienen als einheimische
Ehemänner.

Aussiedlerinnen hatten mit Abstand die höchste
Quote im Leistungsbezug; 31 Prozent erhielten
etwa ein halbes Jahr nach dem Austritt aus der
FuU-Maßnahme Arbeitslosengeld oder Arbeits-
losenhilfe.

Das Ergebnis, daß (soweit Rückschlüsse auf
Grund des Leistungsbezugs möglich sind) die Ein-
gliederung in Arbeit bei den männlichen Aussied-
lern, die an einer Qualifizierungsmaßnahme teil-
genommen haben, sogar besser gelingt als bei
einheimischen Männern und daß Aussiedlerinnen
den geringsten Eingliederungserfolg haben, trifft
nicht nur für die vorliegenden Daten zu; es zeigte

sich in gleicher Weise bei einer Analyse der FuU-
Austritte von 199026.

26 Vgl. Barbara Koller/Elisabeth Nagel/Dieter Blaschke,
Zur beruflichen Integration von Aussiedler/innen - Verlauf
und Probleme, in: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik - Beiheft 10 Berufliche Umschulung, S. 9-24.
27 Die Ergebnisse sind ausführlich dargestellt bei B. Koller
(Anm. 23).

2. Eingliederungssituation und -probieme in
verschiedenen Berufsfeldern

Aus allen Daten, die über die Eingliederung von
Aussiedlern in den Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, ergibt sich eindeutig, daß Männer schneller
und einfacher in Arbeit kommen als Frauen. Das
zeigt sich bei dem oben dargestellten Ergebnis, das
zeigt sich bei den Arbeitslosenzahlen (der Frauen-
anteil lag in den vergangenen Jahren jeweils bei
etwa 60 Prozent, obwohl weniger weibliche als
männliche Erwerbspersonen zuwanderten) und
das zeigt sich auch in der Erhebung des IAB: In
der zweiten Erhebungswelle waren 46 Prozent der
Männer, aber nur 17 Prozent der Frauen in Arbeit.
Der naheliegende Grund für dieses Ergebnis sind
Familienpflichten der Frauen. In der IAB-Erhe-
bung konnte dieser Frage nachgegangen werden.
Dabei stellte sich heraus, daß auch bei Frauen
ohne „Familienpflichten“ (also ohne Kinder) die
Beschäftigtenquote kaum höher war; sie lag bei
knapp 21 Prozent. Aufschlußreicher für die Erklä-
rung der großen Unterschiede in der Erwerbstätig-
keit von Männern und Frauen war die Betrachtung
der Herkunftsberufe. Von diesen hing es in erster
Linie ab, ob Aussiedler unmittelbar nach dem 
Deutschkurs in Arbeit kamen, ob sie arbeitslos wa-
ren oder an einer Qualifizierungsmaßnahme teil-
nahmen27.

Im Jahr 1991, als die Untersuchung durchgeführt
wurde, wurden noch in vielen gewerblichen Beru-
fen Arbeitskräfte gesucht; Aussiedler aus diesen
Berufen hatten auch ohne weitere Fortbildung
gute Chancen, in ihrem Beruf unterzukommen. In 
der IAB-Erhebung waren z.B. von den Aussied-
lern aus Bauberufen von den Elektrikern, Tisch-
lern, Malern und Schlossern zwei bis vier Monate
nach Beendigung des Sprachkurses bereits zwi-
schen 51 und 65 Prozent in Arbeit, die meisten in
ihrem Herkunftsberuf. Bei Frauen war die Quote
kaum schlechter; allerdings kamen nur wenige
Frauen aus solchen Berufen, bei den Männern da-
gegen waren es 32 Prozent der Befragten.

Schlecht war die Arbeitsmarktlage innerhalb des
gewerblichen Bereichs für Textilberufe. Bei den 
Aussiedlern traf das vor allem die Frauen; nur
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24 Prozent hatten einen Arbeitsplatz, davon weni-
ger als die Hälfte im erlernten Beruf.

Aussiedler (und hier waren es wieder vor allem
Frauen) aus Berufen, die eng mit dem Wirtschafts-
und Sozialsystem verknüpft sind und für die zudem
eine gute Sprachbeherrschung erforderlich ist, hat-
ten - unabhängig von der allgemeinen Arbeits-
marktlage in Deutschland - eine ungünstige Be-
rufsperspektive. Das betraf z.B. Aussiedlerinnen
mit Sozial- und Erziehungsberufen oder mit kauf-
männischer Ausbildung. Besonders stark betroffen
waren Frauen aus „Organisations-, Verwaltungs-
und Büroberufen“28; nur neun Prozent der Befrag-
ten unserer Stichprobe hatten Arbeit, davon nur
eine einzige Person in ihrem früheren Berufsfeld.
Die Teilnahmequote an FuU-Maßnahmen war mit
50 Prozent sehr hoch, wobei die meisten Kursteil-
nehmerinnen eine Fortbildung in ihrem Herkunfts-
beruf machten. Ob sich dadurch ihre Beschäfti-
gungschancen verbessert haben, wird sich erst in
der dritten Befragungswelle zeigen. Die Arbeits-
ämter berichten ganz allgemein von Problemen,
Aussiedler aus diesen Berufen in ihrem früheren
Berufsfeld unterzubringen29.

28 Die Verschlüsselung der Berufsangaben erfolgte nach
der Berufsklassifizierung der Bundesanstalt für Arbeit. Des-
halb werden hier auch die entsprechenden Bezeichnungen
übernommen.
29 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit (ohne Autor), Aussiedler.
Informationen über die berufliche Eingliederung für den
Zeitraum Oktober 1989 bis September 1990, in: ibv, (1991)
41, S. 1947-1956.

Ähnliche Arbeitsmarktprobleme gibt es für Inge-
nieure (Frauenanteil 43 Prozent). Aus der Sicht
vieler Arbeitgeber haben sie im allgemeinen einen
großen Anpassungsbedarf, um den Arbeitsplatz-
anforderungen in Deutschland zu entsprechen. Sie
waren in der IAB-Erhebung die Berufsgruppe mit
der höchsten FuU-Quote; 57 Prozent waren in
Fortbildungsmaßnahmen, nur zehn Prozent hatten
einen Arbeitsplatz, die Hälfte davon war überdies
berufsfremd eingesetzt.

Für Aussiedler, die vorher im Bergbau und in der
Landwirtschaft gearbeitet hatten, stehen in
Deutschland kaum entsprechende Arbeitsplätze
zur Verfügung. Dessenungeachtet lag ihre Be-
schäftigtenquote in etwa beim Durchschnittswert
für alle Befragten; die Quote der Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen war jedoch unter-
durchschnittlich niedrig. Wer aus solchen Berufen
kam, hatte sich anscheinend schon darauf einge-
richtet, nicht mehr in diesem Bereich arbeiten zu
können. Soweit an Qualifizierungsmaßnahmen
teilgenommen wurde, ging es jeweils um Umschu-

lungert. Personen, die einen Arbeitsplatz hatten,
waren in sehr unterschiedlichen Feldern einge-
setzt, sehr viele waren Hilfsarbeiter.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung stimmen mit
den Erfahrungen in den Arbeitsämtern überein: In
den vergangenen Jahren hatten männliche Aus-
siedler aus vielen gewerblichen Berufen gute
Chancen, auch ohne weitere berufliche Qualifizie-
rung in ihrem Berufsfeld unterzukommen. Dage-
gen bestand bei vielen akademischen Berufen und
bei kommunikationsorientierten Dienstleistungs-
berufen, die vor allem von Frauen ausgeübt wur-
den, so gut wie keine Aussicht, unmittelbar'‘nach
dem Deutschkurs im Herkunftsberuf arbeiten zu
können. Die Teilnahmequote bei FuU-Maßnah-
men war in diesen Berufen sehr hoch. Dabei ging
es vor allem um Fortbildung oder Spezialisierun-
gen im erlernten Beruf. Inwieweit sich dadurch die
Eingliederungschancen verbessert haben, wird sich
erst auf der Basis der dritten Erhebungswelle zei-
gen. Optimistisch kann stimmen, daß die Analysen
der Geschäftsstatistiken der Bundesanstalt für Ar-
beit - insgesamt gesehen - für Aussiedler, die an
FuU-Maßnahmen teilgenommen haben, relativ
gute Eingliederungsquoten ausweisen.

3. Die Entwicklung der Eingliederung von
Aussiedlern in den Arbeitsmarkt

Die berufliche Eingliederung von Aussiedlern ist
vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwick-
lung des Arbeitsmarkts zu sehen, wobei man 
vermuten könnte, daß konjunkturelle Einbrüche
Aussiedler wegen ihrer bekannten Handicaps -
Sprachprobleme, den Anforderungen nicht ent-
sprechende Berufskenntnisse - mehr treffen als
Einheimische. Für sie kommt, wie für andere Zu-
wanderungsgruppen, erschwerend hinzu, daß in
Rezessionszeiten kaum neue Arbeitskräfte einge-
stellt werden und ein Arbeitsplatzabbau in der Re-
gel jene stärker trifft, die zuletzt kamen.

Angesichts dieser Beeinträchtigungen haben Aus-
siedler den Konjunktureinbruch bisher relativ gut
überstanden; gemessen an der Entwicklung der
Arbeitslosenzahlen sogar besser als die Gesamtbe-
völkerung im Bundesgebiet West.

Tabelle 4 verdeutlicht diese Entwicklung: Ausge-
hend von der Anzahl der Arbeitslosen im Januar
1991 ist für die Gesamtbevölkerung im Bundesge-
biet West bis Oktober 1992 insgesamt ein Rück-
gang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen, was
sich in den entsprechenden Indexwerten aus-
drückt. Ab diesem Zeitpunkt steigen die Arbeits-
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Tabelle 4: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
bei der Gesamtbevölkerung und bei
Aussiedlern im Bundesgebiet West auf
der Basis Januar 1991

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit.

Gesamt-
bevölkerung Aussiedler

Arbeitslose im
Januar 1991

absolut 1873989 152870
in Prozent 100 ’ 100

1991
März 92,4 93,6
Oktober 85,3 84,4

1992
März 94,3 85,7
Oktober 97,7 89,0

1993
März 118,6 99,8
Juni 115,6 102,3
Juli 124,1 109,6
August 123,5 113,4
September 122,1 113,8

losenzahlen, im September 1993 waren sie um
22 Prozent höher als im Januar 1991. Bei den
Aussiedlern lagen die Arbeitslosenzahlen noch bis
zum März 1993 unter denen vom Januar 1991;
erst im letzten halben Jahr sind sie stark angestie-
gen, im September 1993 gab es rund 14 Prozent
mehr arbeitslose Aussiedler als im Januar 1991.
Die Arbeitslosigkeit hat also bei der Gesamtbe-
völkerung stärker zugenommen als bei den Aus-
siedlern, obwohl bei letzteren durch die Zuwan-
derungen und durch Austritte aus Kursen ständig
neue Erwerbspersonen hinzukommen, während
bei der Gesamtbevölkerung die Anzahl der Er-
werbspersonen in etwa gleichbleibt.

Aus dieser Entwicklung den Schluß zu ziehen,
daß Aussiedler zur Zeit auf dem Arbeitsmarkt
besser unterkommen als einheimische Arbeits-
kräfte, wäre trotzdem voreilig, denn in diesem
Zusammenhang ist folgendes zu bedenken:

- Für Aussiedler läßt sich zwar keine genaue
Arbeitslosenquote errechnen; soweit es jedoch
Anhaltspunkte dafür gibt, war die Arbeitslosig-
keit bei Aussiedlern zum Ausgangszeitpunkt spür-
bar höher als bei der einheimischen Bevölkerung,
so daß man nur von einem geringeren Anstieg,
ausgehend von einem höheren Niveau, sprechen
kann.

- Außerdem gilt diese relativ positive Entwick-
lung für fast die Hälfte der Aussiedler-Erwerbs-

personen, nämlich die Frauen, in keiner Weise.
Ihr Anteil an den arbeitslosen Aussiedlern steigt.

- Weiterhin ist zu bedenken, daß viele Aussiedler
ihren Herkunftsberuf nicht ausüben, sondern in
wenig qualifizierten Berufen beschäftigt und da-
mit langfristig immer von Arbeitslosigkeit bedroht
sind.

V. Ausblick
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Die zukünftige Entwicklung der Arbeitsmarkt-
situation für Aussiedler wird nicht nur von der all-
gemeinen Arbeitsmarktlage und der Entwicklung
der Zuwanderungen abhängen, sondern auch da-
von, inwieweit es weiterhin berufliche Starthilfen
für Aussiedler geben wird. Die Zugangsmöglich-
keiten hierzu wurden - im Zuge der allgemeinen
Sparmaßnahmen - mit Inkrafttreten des AFG-
Änderungsgesetzes am 1. Januar 1993 gravierend
verschlechtert. Während bis dahin neu zugewan-
derte Aussiedler-Erwerbspersonen, die an einer
für ihre berufliche Eingliederung erforderlichen
Qualifizierungsmaßnahme teilnahmen, Eingliede-
rungsgeld und Erstattung der Maßnahmekosten
erhielten, ist in den neuen AFG-Bestimmungen
eine FuU-Teilnahme während des Bezugs der
nunmehr gewährten „Eingliederungshilfe“ nicht
vorgesehen.

Aussiedler können nunmehr lediglich unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Erstattung der
Maßnahmekosten erhalten; der Lebensunterhalt
jedoch muß, sofern keine eigenen Mittel vorhan-
den sind, mit Sozialhilfe gedeckt werden. Die 
Folge ist, daß die Teilnahme an FuU-Maßnahmen
stark zurückging. Im ersten Halbjahr 1993 sind
nur knapp 19000 Aussiedler in solche Maßnah-
men eingetreten (die meisten in den ersten Mona-
ten, als noch Übergangsregelungen wirksam wa-
ren) - im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum
noch rund 58 000.

Wenn es die Alternative „Teilnahme an einem be-
ruflichen Qualifizierungslehrgang“ nicht mehr
gibt, hat das nicht nur Auswirkungen auf die
aktuellen Arbeitslosenzahlen, wie sich bei den
Aussiedlern im letzten Halbjahr zeigte. Wie oben
dargelegt, sind ganze Berufsgruppen auf solche
Lehrgänge angewiesen, um in Deutschland wieder
an ihre früheren Berufe anknüpfen zu können. Bei
den erschwerten Zugangsbedingungen haben viele
Aussiedler, sofern sich überhaupt eine Beschäfti-



gungschance bietet, nur die Möglichkeit, eine Tä-
tigkeit unterhalb ihres Qualifikationsniveaus auf-
zunehmen.

Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls und da-
mit negative Auswirkungen auf ihre soziale Ein-
gliederung liegen auf der Hand. Und auch ihre
Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist ständig ge-
fährdet, denn alle Erfahrungen der Vergangenheit
haben erwiesen, daß Personen mit un- und ange-
lernter Tätigkeit am stärksten von Arbeitslosigkeit
bedroht sind.

Für die Zukunft ist eine alternative Förderung -
Deutschkurs oder Teilnahme an einer FuU-Maß-
nahme - vorgesehen. Für Aussiedler, die ohne
Deutschkenntnisse kommen, sind das keine wirk-
lichen Alternativen. Allerdings haben sich in
den Herkunftsländern die Möglichkeiten, Deutsch
zu lernen, stark verbessert, so daß eher erwartet
werden kann, daß Aussiedler Grundkenntnisse in
der deutschen Sprache mitbringen. Der Schwer-
punkt der institutionellen Hilfen in Deutschland
könnte sich dann auf berufliche Starthilfen ver-
lagern.
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Andreas Baaden

Interkulturelle Projektarbeit zur Integration
von Aussiedlern

Wege zu Verständnis und Toleranz zwischen Fremden und Einheimischen

Die Bundesrepublik wird nach auf Jahre hinaus
mit einer Immigration von jährlich etwa 200000
Aussiedlern konfrontiert sein. Die gegenwärtigen
politischen, ökonomischen und sozialen Mißstände
und Unwägbarkeiten in der GUS tragen ebenso
zum Entschluß zur Aussiedlung bei wie die nach
wie vor vorhandene Angst vor ethnischen Konflik-
ten, zu der angesichts des wachsenden Nationalis-
mus durchaus Anlaß besteht, und schließlich sind
vielen älteren Rußlanddeutschen die Deportatio-
nen dieses Jahrhunderts noch in schmerzlicher
Erinnerung. Die alten Siedlungsstrukturen sind
aufgebrochen, und viele Familien haben schon
Verwandte in Deutschland.

Die Hilfen der Bundesregierung, die die Deut-
schen in Rußland und Kasachstan zum Bleiben er-
muntern sollen, greifen unter diesen Umständen
kaum und sind vielerorts gescheitert. Millionen-
investitionen in fehlgeplante Projekte tragen oft
noch zur Verfestigung der Hoffnungslosigkeit bei. 
Zudem besteht immer die Gefahr, daß die den
Deutschen zugedachte Hilfe zu Verstimmungen
zwischen den dortigen Nationalitäten führt. Auch
die Hoffnungen auf Wiedererrichtung der Wolga-
republik und eine Ansiedlung der Rußlanddeut-
schen in der Ukraine dürften eher Illusionen sein.

Während massiv ungewisse Projekte in den Her-
kunftsregionen gefördert werden, werden in der
Bundesrepublik die mühsam aufgebauten Integra-
tionsstrukturen beeinträchtigt, weil immer weniger
Mittel zur Verfügung stehen. Dies ist eine höchst 
bedenkliche Entwicklung, denn neben Aussiedlern
kommen weitere Einwanderer nach Deutschland,
für die qualifizierte Integrationsangebote bereit-
stehen müssen - gerade angesichts zunehmender
Fremdenfeindlichkeit. Die langfristigen positiven
Effekte einer geregelten Einwanderung überwie-
gen die kurzfristigen Belastungen, vor denen wir
zur Zeit stehen. Hilfe zur Integration ist deshalb
extrem wichtig; sie kann aber nur dann greifen,
wenn auf politischer Ebene endlich die Weichen
für eine konsequente Integrationspolitik gestellt
werden. Die Erfahrungen aus der Aussiedlerarbeit
können hier wichtige Ansatzpunkte liefern in einer

Zeit sinkender Solidarität und wachsender Diskri-
minierung von gesellschaftlichen und ethnischen
Minderheiten. Deshalb werden hier grundlegende
Konsequenzen aus erprobten interkulturellen Pro-
jekten mit Aussiedlern aufgezeigt, die zu Elemen-
ten für eine längst überfällige, alle Migrantengrup-
pen berücksichtigende Integrationspolitik werden
sollten.

I. Was heißt „kulturelle Integration“
im Kontext von Aussiedlerarbeit?

Für die praktische Kulturarbeit mit Aussiedlern ist
zunächst eine Abklärung des Kulturbegriffs not-
wendig1. In der Integrationsarbeit wird ein erwei-
terter Begriff bevorzugt, d.h., man lehnt es ab, 
streng zwischen sozialen, ökonomischen und kul-
turellen Inhalten zu trennen. Es ist unverzichtbar,
auch erfahrene Sozialarbeiter in die Kulturarbeit
mit Aussiedlern einzubeziehen, da diese die spezi-
fischen Probleme der unterschiedlichen Aussied-
lergruppen gut kennen und insbesondere die den
Neuanfang begleitenden psychischen Belastungen
realistisch einschätzen können. Eine künstliche
Abgrenzung birgt die Gefahr in sich, daß ein in der
Realität ganzheitlicher Prozeß zum Nachteil der
Betroffenen in unterschiedliche „Zuständigkeits-
bereiche“ aufgeteilt wird. Genau das aber ge-
schieht in der Verwaltungs- und Projektförde-
rungspraxis mit der Aufteilung in verschiedene
Ressorts, was die Integrationsarbeit erheblich er-
schwert2. Auf derartige grundlegende Konflikte

1 Eine Darstellung der unterschiedlichen hierarchischen
Ebenen (Hochkultur, Volkskultur, Massenkultur) und der
inhaltlichen Differenzierung (Soziokultur, Alltagskultur,
Subkultur, Kontrakultur) des Kulturbegriffes findet sich bei:
Hermann Bausinger, Kulturelle Identität, Tübingen 1982,
S.3-10.
2 Vgl. Andreas Baaden, Kulturarbeit mit Aussiedlern. Pro-
jekte, Erfahrungen, Handlungsbedarf. Ein Handbuch für die
soziokulturelle Integrationsarbeit mit Migrantenminoritäten,
Bonn 1992, S.31f.u.248f.
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zwischen Eingliederungsarbeit und Verwaltung
wird schon seit langem hingewiesen3.

3 Vgl. Stanislaus Stepien, Jugendliche Umsiedler aus Schle-
sien. Eine empirische Untersuchung über Konsequenzen der
Wanderung, Weinheim-Basel 1981, S. 13.
4 Vgl. Günter Endruweit/Gisela Trommsdorff (Hrsg.),
Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1989, S. 307f.
5 Eine ausführliche Diskussion verschiedener Integrations-
konzepte bietet u.a.: Annette Treibei, Migration in moder-
nen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung und 
Gastarbeit, Weinheim-München 1990.
6 Vgl. A. Baaden (Anm. 2), S. 33.

7 Analog wird hier der Begriff der „Aussiedlerkulturar-
beit“ verwendet, wie ihn Kossolapow/Mannzmann definie-
ren: „Aussiedler-Kulturarbeit heißt... Herausarbeiten all je-
ner kulturellen Charakteristika und Präferenzen, die über
Sozialisation, Erziehung und gesellschaftliche Placierung bei
den Adressaten ausgebildet wurden, damit das, was Aussied-
ler kulturell mitbringen, und das, was sie hier vorfinden, in
einen integrativen Kontext gebracht werden kann. Es geht
darum, auf lokaler und regionaler Ebene Erfassungsmöglich-
keiten für eine kulturelle Angebotsstruktur zu entwik-
keln..(Line Kossolapow/Anneliese Mannzmann, Vortla-
ger Modell. Aussiedlerkulturarbeit. Kulturarbeit als Medium
der Integration von Aussiedler-Frauen. Mutter-Kind-Pro-
jekt, Lengerich 1991, S. 3). Grundsätzliches zu Inhalten und
Zielen interkultureller Arbeit u.a. bei: Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung (Hrsg.), Fremdheit überwinden.
Theorie und Praxis interkulturellen Lernens in der Erwach-
senenbildung, Opladen 1990.
8 Vgl. Line Kossolapow, Kulturarbeit mit Aussiedlern als
phasenspezifischer Prozeß, in: Walter Althammer/Line Kos-
solapow (Hrsg.), Aussiedlerforschung. Interdisziplinäre Stu-
dien, Köln u. a. 1992, S. 23-27.

Grundsätzlich gilt, daß „Integration“ ein sich im
sozialen Interaktionsgefüge vollziehender Prozeß
zwischen gesellschaftlichen Gruppen ist. Deshalb
steht auch „kulturelle Integration“ im Gesamt-
zusammenhang des Integrationsprozesses und kei-
nesfalls isoliert von sozialen und ökonomischen
Faktoren. Dennoch lassen sich gewisse Schwer-
punkte und spezifische Besonderheiten heraus-
arbeiten, die den Prozeß der kulturellen Integra-
tion und die Aufgaben der Aussiedlerkulturarbeit
determinieren.

In der allgemeinen Soziologie wird Integration ver-
standen als sozialer Prozeß, der beiderseitigen
Wandel erfordert - sowohl auf Seiten der Migran-
ten wie der Aufnahmegesellschaft4. Langfristiges
Ziel von Integration ist nicht Gleichförmigkeit,
sondern Gleichberechtigung, und zwar auf der
Grundlage von gegenseitiger Akzeptanz und Tole-
ranz.

Umstritten ist die Begrifflichkeit von „Integration“
vor allem im sozialpolitischen Bereich, wenn es um
die programmatische und praktische Ausgestal-
tung der Arbeit mit Einwanderungsminderheiten
geht, die sich im Spannungsgefüge zwischen For-
derungen nach vollständiger Assimilation an die
Normen und Werte der Aufnahmegesellschaft
einerseits und Gleichstellung unter Wahrung der
kulturellen Identität andererseits vollzieht5. Auch
zum Begriff der „kulturellen Integration“ gibt es
eine Fülle von Ansätzen6.

Die Erfahrungen aus vielen unterschiedlichen Pro-
jekten haben gezeigt, daß „Kultur“ bei Integra-
tionsmaßnahmen kein Selbstzweck sein darf. Die 
bloße Kultur-Darstellung, etwa bei Konzerten, be-
wirkt wenig. Anstatt passiven Kulturkonsum zu
bieten, wäre es wichtiger, aktive Beteiligung anzu-
regen sowie Kreativität und Kommunikation zu
fördern, d.h., die Maßnahmen zur kulturellen In-
tegration sollten als dem Gesamtprozeß der psy-
chosozialen Integration untergeordnet begriffen
werden - sie sind untrennbarer Bestandteil dieses
Prozesses. Entscheidend ist, ob eine Maßnahme
den Teilnehmern helfen kann, gesellschaftspoliti-

sehe Handlungsfähigkeit und Selbstverantwort-
liches Handeln zu entfalten. Deshalb wird der
Begriff der kulturellen Integration hier verstanden
als Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Integration
von Aussiedlern unter Zuhilfenahme kultureller
Mittel und am Gegenstand mitgebrachter sowie in
der Aufnahmegesellschaft vorhandener Kultur-
elemente über den Prozeß des interkulturellen Aus-
tausches7.

Nach Bewältigung der „Basis-Integration“, d.h.
des Erlernens der deutschen Sprache, des Auffin-
dens einer eigenen Wohnung, der Etablierung
am Arbeitsplatz sowie der Deckung des Nachhol-
bedarfs im Konsumbereich, besteht ein erhöhter
Bedarf nach weitergehender Erforschung des
Lebensumfeldes, Austausch mit der einheimischen
Bevölkerung und Stabilisierung der personalen
und kulturellen Identität. Hier müssen Maßnah-
men zur kulturellen Integration ansetzen. Nach
dem von Kossolapow entwickelten idealtypischen
Ablauf des Integrationsprozesses gewinnen Maß-
nahmen der Kulturarbeit nach der sogenannten
„Einstiegsphase“, also bereits ab dem zweiten
Aufenthaltsjahr, an Bedeutung. Die große Zahl
der 1989/90 nach Deutschland gekommenen Aus-
siedler (jeweils fast 400000) befindet sich bereits
seit längerem in der „Kontaktnahmephase“ (nach
bis zu drei Jahren Aufenthalt) bzw. am Beginn
der „Einbezugsphase“ (im vierten und fünften
Aufenthaltsjahr). Aussiedlerkulturarbeit kann in
diesen für das ganze weitere Leben der betref-
fenden Personen entscheidenden Phasen Wert-
volles leisten, wenn es um die Stärkung des
Selbstwertgefühls, der Eigeninitiative sowie um
die Wahrung der lebensgeschichtlichen Kontinui-
tät geht8.
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II. Kulturelle Identität und
Aussiedlerintegration

In kulturellen Integrationsprojekten ist ein zentra-
les Problem, daß Aussiedler aufgrund ihrer ost-
europäischen Herkunft hierzulande Schwierigkei-
ten im alltäglichen Umgang mit Einheimischen
haben, die oftmals osteuropäische Varianten kul-
tureller Identität geringschätzen9. Das beginnt
schon bei der Sprache: Ein östlicher Akzent gilt
unter vielen Bundesdeutschen als Kennzeichen
von kultureller Minderwertigkeit. Krasser noch als
im ost-westdeutschen Zusammenwachsen zeigt
sich, daß sich unter anderen sozialen, politischen,
ökonomischen und kulturellen Rahmenbedingun-
gen spezifische kulturelle Charakteristika heraus-
gebildet haben, die die Identität der Menschen be-
stimmen. Wird diese Identität belächelt oder als
minderwertig eingeschätzt, können schwere psy-
chische Krisen die Folge sein.

9 Der Terminus „kulturelle Identität“ wird hier nach Bau-
singer wie folgt verstanden: Im Gegensatz zur „personalen
Identität“ ist „kulturelle Identität“ ein überindividuelles
Konstrukt. Die kulturelle Dimension von Identität ist in den
sozialen Interaktionen enthalten. Die Identifikation mit
einer Gruppe ist nicht nur an interaktives Verhalten gebun-
den, sondern schließt auch gemeinsame Regeln des Verhal-
tens ein und zielt auf gemeinsame Inhalte: Ziele, Werte und 
Normen. Auffällige Herausstellungen von Zugehörigkeiten
durch ideologische Bekenntnissignale wie Trachten, Fahnen,
Volkslieder etc. rücken die kulturelle Identität demonstrativ
ins Blickfeld. Wichtiger sind aber die unauffälligen Muster
kultureller Identität im Bereich der Alltagsbefindlichkeiten:
sprachliche Besonderheiten, Formen des Wohnens, der Klei-
dung, der Ernährung usw. Vgl. H. Bausinger (Anm. 1),
S. 13 ff.

Von bundesdeutscher Seite wird oft vergessen, daß 
die Deutschen in Osteuropa z. T. seit Jahrhunder-
ten in räumlicher Trennung von Deutschland mit
Menschen verschiedener Völker in enger Nachbar-
schaft zusammengelebt haben und deshalb multi-
kulturell geprägt sind. Dieses Phänomen äußert
sich vor allem in alltäglichen Gewohnheiten (Woh-
nungseinrichtung, Kleidung, Eßkultur etc.), in
verbalen und nonverbalen Kommunikationsmu-
stern (Dialekt, Akzent, Gestik, Mimik) sowie in
bestimmten Verhaltensweisen und in der Menta-
lität.

Auch die deutschen Kulturanteile haben sich ge-
genüber den hiesigen unterschiedlich entwickelt,
so daß sie hier unvertraut oder „veraltet“ erschei-
nen, wenn sie nicht ganz verlorengegangen sind.
Aussiedler sehen in diesen hier fremd erscheinen-
den Elementen zunächst keinerlei Widerspruch zu

ihrem Selbstbild als Deutsche. Kritisch wird es,
wenn sie, um als Deutsche akzeptiert zu werden,
viele der an ihre osteuropäische Herkunft erin-
nernden, aber zur existentiellen Basis ihrer kultu-
rellen Identität gehörenden Charakteristika ver-
drängen und sich dem hiesigen Bild des Deutschen
assimilieren. Um schweren psychosozialen Proble-
men vorzubeugen, die oft die Folge unbewältigter
Kulturbrüche sind, sollte die kulturelle Identität
der jeweiligen Aussiedlergruppen bei Integrations-
maßnahmen immer in ihrer ganzen Vielfältigkeit
berücksichtigt werden.

Die von Einheimischen als fremd empfundenen
kulturellen Merkmale von Aussiedlern sind je nach
Alter, Bildung und den spezifischen Sozialisations-
bedingungen im Herkunftsland unterschiedlich
ausgeprägt:

AuSsiedler-Jugendliche sind stark durch ihre
Sozialisation im Herkunftsland und in ihren kultu-
rellen Gewohnheiten durch die dortige Majoritäts-
kultur gekennzeichnet, weshalb in kulturellen Inte-
grationsmaßnahmen ohne falsche ideologische
oder nationale Scheuklappen polnische, russische,
kasachische und rumänische Kultureinflüsse einbe-
zogen werden müssen, wie es etwa die Jugend-
gemeinschaftswerke praktizieren oder wie es z. B.
das Kreativ-Haus in Münster in einem kulturellen
Workshop-Projekt mit jugendlichen Aussiedlern
aus Polen gezeigt hat. Der Einfluß der Majoritäts-
kultur ist ebenfalls besonders ausgeprägt bei Aus-
siedlern, die aus städtischen Regionen stammen.

Bei älteren Aussiedlern, insbesondere wenn sie
aus ländlichen Gebieten kommen, sind die nicht-
deutschen Kulturelemente oftmals eine überra-
schende Symbiose eingegangen mit aus westdeut-
scher Sicht altertümlich, romantisch und bisweilen
nationalistisch anmutenden, auf einer alten deut-
schen Tradition fußenden Werthaltungen und
Überzeugungen.

Von grundsätzlicher Bedeutung im Hinblick auf
die kulturelle Integration von Aussiedlern ist des-
halb, die Menschen in ihren Grundüberzeugungen
ernst zu nehmen und behutsam auf langfristige, 
kontinuierliche Veränderungs- und Lernprozesse
hinzuarbeiten, die Rücksicht nehmen auf gewach-
sene persönliche und familiäre Werthaltungen
sowie ethisch-moralische Prinzipien. Dies zeigt
deutlich, daß man im Umgang mit Aussiedlern kei-
nesfalls eine enge nationale Definition des „Deut-
schen“ gebrauchen darf, und es wird ebenso deut-
lich, wie schwierig und überhaupt fragwürdig eine
krasse Differenzierung deutsch - nicht deutsch ist.
Hieraus folgt, daß hinsichtlich der hier erlebten
Fremdheitserfahrungen Aussiedler und ausländi-
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sehe Einwanderer ähnliche Probleme haben. Der
psychische Druck, unter dem Migranten aufgrund
der Fremdheitserfahrungen stehen, ist enorm und
von Einheimischen, denen die Migrationserfah-
rung fehlt, zumeist nur schwer nachzuvollziehen.
Deshalb ist es wichtig, in stadtteilbezogenen Pro-
jekten die Migrationsgeschichte der Neubürger zu
thematisieren und den Nachbarn zu präsentieren.

Auch auf die regional äußerst mannigfaltigen kul-
turellen Eigenschaften, die die Identität der jewei-
ligen Aussiedlergruppen bestimmen, sei an dieser
Stelle hingewiesen10. Es sei ferner betont, daß in
den nächsten Jahren noch einiges an kultureller
Erfassungsarbeit zu leisten ist, wenn es etwa
darum geht, die kulturellen Bestände allein der
Deutschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union zu erforschen. Es geht dabei nicht nur um
die Aufarbeitung regionalspezifischer deutscher
Volksgruppengeschichte, sondern ganz besonders
auch darum, über das Verständnis von Aussiedler-
kultur eine Annäherung an die kulturellen Ausprä-
gungen der osteuropäischen Völker zu erreichen.
Das kulturelle Überlegenheitsgefühl, das im We-
sten gegenüber Osteuropa mitschwingt, ist - wie
sich zur Zeit beispielhaft am Prozeß der deutschen
Einigung zeigt - ein wesentlicher Hinderungsgrund
für das Zustandekommen der notwendigen Aus-
tauschprozesse in wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht. Die Schwierigkeiten von Aussiedler-
Künstlern, sich im hiesigen Kulturbetrieb zu
etablieren, ohne sich zu verbiegen, sind dafür ein 
Beispiel11.

10 Zu den Aspekten Religion, Traditionalismus, Alltags-
kultur und Identitätscharakteristika der verschiedenen Her-
kunftsgruppen vgl. den Literaturüberblick bei: A. Baaden
(Anm.2), S.36f.
11 Vgl. ebd.,S.175.

12 Vgl. H. Bausinger (Anm. 1), S. 7.
13 Vgl. H. Bausinger ebd., S. 12.

Die Beschäftigung mit der mitgebrachten Kultur
und Identität der als Aussiedler zu uns kommen-
den Osteuropäer ist nicht zuletzt im Kontext des
Verhältnisses zwischen West- und Osteuropa von
großer Bedeutung. Schließlich nimmt Deutschland
mit den Aussiedlern das Gros der Zuwanderer aus
den osteuropäischen Staaten auf und ist somit in
der Lage, Erfahrungen zu sammeln, die andere
westeuropäische Staaten nicht in diesem Ausmaß
gewinnen können. Diese europäische Perspektive
erhöht also noch die Verantwortung, unter der sich
in Deutschland die Integrationsarbeit vollzieht. Es
wäre daher falsch, Aussiedler-Kulturarbeit als eine
ausschließlich deutsche Aufgabe zu betrachten in
einer Zeit der westeuropäischen Integration und
der osteuropäischen Desintegration, in einer Zeit,
in der der Europäischen Gemeinschaft eine ent-
scheidende Rolle zukommt, in Osteuropa notwen-
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dige Aufbauarbeit gegen den erwachenden Un-
geist des Nationalismus zu leisten. Diese Aufbau-
arbeit kann aber nur auf der Basis gegenseitigen
Verständnisses erfolgreich sein, und zu einem
solchen Verständnis trägt in erster Linie der kultu-
relle Austausch bei. Die Beteiligung von Aussied-
lern an den internationalen europäischen Kultur-
beziehungen - vor allem mit den Herkunftsländern
- ist gezielt zu fördern, denn sie besitzen spezifi-
sche landeskundliche und sprachliche Vorkennt-
nisse.

Allzuoft wird übersehen, daß sich auch unter tota-
litären Regimen eine - oft im Verborgenen blü-
hende - Kultur herausgebildet hat, die heute
wesentlich das Selbstwertgefühl der Menschen be-
stimmt. Daß dies keine öffentliche Kultur sein
konnte, darf heute den Menschen nicht zum Nach-
teil gereichen. Schließlich stand die offizielle Kul-
tur in sozialistischen Systemen nur zu oft unter
politisch-ideologischen Zwängen. Deshalb ist es
besonders wichtig, auf die alltäglich gelebte Kultur
der Menschen einzugehen, zu ergründen, welche
Strategien entwickelt wurden, um im schwierigen
Alltagsleben zurechtzukommen, welche improvi-
satorischen Fähigkeiten ausgebildet wurden, um
mit Mangelsituationen fertig zu werden, welche
Rolle solidarisches Verhalten in der eigenen
Gruppe und zwischen Gruppen gespielt hat, um
systembedingte Nachteile abzuschwächen. Wich-
tige Themen der Kulturarbeit sind deshalb alltäg-
liche Verhaltensweisen, Werte, Normen und Ziele
der Aussiedler. Solche zentralen, alltagskulturel-
len Ausdifferenzierungen bestimmen die kulturelle
Identität nachhaltiger als die „Artefakte der Kul-
tur“, die in der Hoch- und Volkskultur zelebriert
werden12. Nur durch die Ausweitung des Kulturbe-
griffes auf die Bereiche der Alltags- und Soziokul-
tur ist gewährleistet, daß Identitätskrisen und psy-
chosoziale Probleme des Einlebens in der fremden
Umwelt in der kulturellen Integrationsarbeit auf-
gegriffen werden können.

Identität ist wandlungsfähig und nicht statisch; sie
ist ein Resultat des Konfliktes zwischen eigenen
Zielen und fremden Erwartungen13, ebenso wie
„Kultur“ immer das Produkt verschiedener eth-
nischer Einflüsse ist. Folkloristisch-traditionalisti-
sche Verharrungen, denen bisweilen nationalisti-
sche Motive zugrunde liegen können, behindern
diesen Wandel. Modifizierungen in der kulturellen
Identität von Aussiedlergruppen, die für ein Sich-
zurechtfinden in dieser Gesellschaft wichtig sind,
müssen gefördert werden, ohne daß sich aus dieser
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Notwendigkeit eine Selbstaufgabe und ein Verlust
des Selbstwertgefühls ergibt.

Es ist notwendig, den Weg zwischen den Extremen
zu finden: Die Bemühungen zur kulturellen Inte-
gration bewegen sich auf einem schmalen Grat
zwischen Assimilation (vollständige Anpassung
unter Verlust der Identität) und Isolation (Ab-
schottung in der eigenen Gruppe). Zu erwarten,
die kulturelle Identität von Aussiedlergruppen un-
verändert bewahren zu können, ist eine ebenso ge-
fährliche Illusion, wie anzunehmen, zentrale Iden-
titätselemente von hohem emotionalen Gehalt
könnten ohne weiteres zugunsten in der Aufnah-
megesellschaft gängiger Wertsysteme aufgegeben 
werden.

Dabei ist zu differenzieren zwischen traditionsbe-
wahrenden, religiösen Aussiedlerfamilien (z.B.
Baptisten und Mennoniten), die oft aus ländlichen,
kompakten deutschen Siedlungsgemeinschaften
stammen, und gegenüber neuen Lebenskonzepten
offenen Familien, die meist aus großen Städten
kommen. Besonders die erste Gruppe bedarf einer
behutsamen, intensiven Unterstützung durch Inte-
grationsmaßnahmen, da traditionsorientierte und
von einem verklärten Volkstumsbegriff geprägte
Familien oft schwere familiäre Konflikte durchste-
hen müssen, wenn die jüngeren Mitglieder sich
hiesigen gesellschaftlichen und kulturellen Strö-
mungen öffnen.

Die Entwicklung von auf die tatsächlichen kultu-
rellen Identitätsvarianten der jeweiligen Her-
kunftsgruppen abgestimmten Maßnahmen wird
erschwert durch verschiedene Bestimmungen
des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes
(BVFG). Insbesondere ist dies § 6 BVFG, der die
„Volkszugehörigkeit“ definiert und den Aussied-
lerstatus von der alleinigen Zugehörigkeit der Per-
son zum Deutschtum abhängig macht und der jetzt
strikter als zuvor angewandt wird, um die Aussied-
lerzahlen zu begrenzen14. De facto wird damit den 
Menschen auch die Möglichkeit erschwert, nicht-
deutsche Elemente ihrer Identität in der Bundes-
republik selbstbewußt und ohne die irrationale
Angst, den Aussiedlerstatus wieder zu verlieren,

14 §6 BVFG lautet: „Deutscher Volkszugehöriger im
Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum
deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Er-
ziehung, Kultur bestätigt wird.“ Schon eine „Zuwendung der
Person zum anderen Volkstum“ soll nach dem neuen
„Kriegsfolgenbereinigungsgesetz“ zu einer Ablehnung des
Aussiedlungsantrags führen. Diese Auslegungsverschärfung
des § 6 BVFG mißachtet die ethnische Realität in den Her-
kunftsgebieten und zieht behördliche Willkür und erhebliche
Belastungen der betroffenen Menschen nach sich.

15 Ein interkultureller Ansatz sowie die Förderung von
Bilingualität und Bikulturalität ist besonders in der Arbeit
mit Aussiedler-Jugendlichen wichtig und wurde als eine Vor-
aussetzung für ein Gelingen der Integration z.B. von Kosso-
lapow schon 1987 auf der Basis empirischer Untersuchungen
gefordert: Line Kossolapow, Aussiedler-Jugendliche. Ein
Beitrag zur Integration Deutscher aus dem Osten, Weinheim
1987, S. 241 f.

weiter zu pflegen. Hier wäre es im Interesse der
Aussiedler wichtig, gemischtkulturelle Kulturaus-
prägungen ausdrücklich zu fördern, damit der
Assimilierungsdruck verringert wird. Aussiedler-
kultur ist ohne den Kontext des Herkunftslandes
undenkbar. Auch der § 96 BVFG, der die Pflege
des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge
festschreibt, müßte eine entsprechende Änderung
erfahren, die die Aussiedlerkulturarbeit aus dem
gegenwärtigen Dilemma befreit, unter national-
kulturellen gesetzlichen Bestimmungen interkul-
turelle Arbeit leisten zu müssen15.

III. Wohnumfeldbezogene
interkulturelle Arbeit

Es liegt auf der Hand, daß für das Zustandekom-
men eines integrativen Austausches zwischen
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft
besonders das unmittelbare Wohnumfeld gefor-
dert ist, also der Stadtteil oder die Kommune. Ein
grundsätzliches Kriterium, das über den Erfolg
kultureller Integrationsmaßnahmen entscheidet,
ist deshalb die Initiierung von dauerhaften Kon-
takten zwischen allen am Ort lebenden Bevölke-
rungsgruppen. Diese selbstverständlich erschei-
nende Zielsetzung erweist sich in der Realisierung |
von Projekten als zumeist außerordentlich schwie-
rig. Auf die Aktivierung lokaler kultureller Trä-
ger, die in unmittelbarer Nähe zu den Adressaten
aktiv sind, ist dabei großer Wert zu legen. Fort-
schritte in der kulturellen Integration können ins-
besondere dann erzielt werden, wenn die Projekte
langfristig angelegt sind und sich an feste Perso-
nenkreise richten. Die in einigen Kommunen
gesammelten Erfahrungen beim Aufbau kommu-
naler Betreuerkreise sollten dokumentiert und an-
deren Städten und Gemeinden zugänglich gemacht
werden. Das West-Ost-Kulturwerk führt gegen-
wärtig in Bonn ein institutionenübergreifendes
Projekt durch, das viele lokale Kulturinitiativen
vereint.

Je größer die kulturellen Unterschiede und Fremd-
heitserlebnisse zwischen einheimischen Gruppen
und zugewanderten Migrantenminoritäten sind,

27 B48



desto dringlicher werden Maßnahmen des Kultur-
austausches zwischen diesen Gruppen, um die Ab-
schottung gegeneinander zu überwinden und zu
gegenseitiger Akzeptanz der kulturellen Besonder-
heiten zu kommen. Dies machen die anhaltenden
fremdenfeindlichen Ausschreitungen sehr deut-
lich. In stadtteilbezogenen Projekten der kulturel-
len Jugendarbeit muß verstärkt mit den rivalisie-
renden Gruppen gearbeitet werden, vor allem in
den sozialen Problemgebieten der Kommunen.
Dabei darf es keinesfalls isolierte Angebote nur für
Aussiedler geben, da jede Bevorzugung einer
Gruppe neue Konflikte mit anderen bedürftigen
Gruppen schürt.

Bei der Intensivierung der interkulturellen Inte-
grationsarbeit kann zurückgegriffen werden auf
eine in den westlichen Bundesländern nahe-
zu flächendeckende Betreuungsinfrastruktur der
Wohlfahrtsverbände und auch der Jugendgemein-
schaftswerke. Hier gibt es bereits einige Initiati-
ven, an deren Erfahrungen angeknüpft werden
sollte16.

16 Vgl. detaillierte Projektüberblicke in: A. Baaden
(Anm.2).

IV. Sprachförderung als Grundlage
soziokultureller Integration

Die vorgenommenen drastischen Kürzungen im
Sprachförderbereich werden sich langfristig fatal
auswirken, denn die sprachliche Integration ist
wesentliche Voraussetzung für alle folgenden Inte-
grationsschritte. Die kurzfristig hier eingesparten
Gelder müßten dann an anderen Stellen wieder
aufgewendet werden, wenn etwa die berufliche In-
tegration darunter leidet - langfristig wären um ein
Vielfaches höhere Kosten zu erwarten, etwa in-
folge von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebedürf-
tigkeit. Anstatt hier den Rotstift anzusetzen, wäre
eine Reform der Sprachkurspraxis vonnöten und
die gezielte Sprachförderung auch ausländischer
Migranten. Grundvoraussetzung für gute Sprach-
integrationsmaßnahmen ist jedoch ein Stamm qua-
lifizierter und erfahrener Dozenten, den man aber
mit der gängigen Praxis schlechtbezahlter Hono-
rarverträge niemals bekommt. Deshalb ist die Mit-
arbeiterfluktuation sehr hoch, worunter natürlich
die Qualität der Kurse stark leidet.

Die Aussiedler sind mit oft sieben Stunden reinem
Sprachunterricht pro Tag völlig überfordert. Nach

zwei, spätestens wohl drei Stunden ist die Grenze
der Aufnahmefähigkeit erreicht. Zudem befinden
sich Aussiedler in einer Situation der völligen
Neuorientierung, in der herkömmliche Sprach-
schulungsmethoden, bei denen der bloße Sprach-
erwerb dominiert, nicht greifen. Dementspre-
chend ineffektiv sind viele Sprachkurse. Hier
sollten Möglichkeiten erarbeitet werden, den
Sprachunterricht mit kulturellen Mitteln aufzulok-
kern, ihn abwechslungsreicher und interessanter
zu gestalten. Durch das Angebot von kulturellen
Aktionsmöglichkeiten und durch kulturelle
Begleitveranstaltungen im Rahmen der Sprach-
kurse könnte ein höherer Integrationseffekt erzielt
werden. Enge bürokratische Richtlinien der ein-
seitig auf Berufsförderung ausgerichteten Curri-
cula behindern jedoch die Dozenten in ihrer Krea-
tivität bezüglich der interessanteren Gestaltung
ihrer Kurse.

Der Prozeß der kulturellen Integration beginnt
direkt nach der Aussiedlung. Dies wird oftmals bei
den Erstunterstützungsmaßnahmen übersehen, die
sich zumeist und naheliegenderweise mit materiel-
len Fragen im Zusammenhang mit Wohnungs- und
Arbeitsplatzproblemen beschäftigen. Auch im
subjektiven Empfinden der Aussiedler stehen zu-
nächst materielle Wünsche im Vordergrund, die
sie sich erfüllen möchten. Das darf aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß unmittelbar nach der
Ankunft aufgrund der Fremdheitserfahrungen, der
belastenden Aufnahmesituation sowie der Angst
vor einer ungewissen Zukunft erhebliche Schwie-
rigkeiten in psychischer Hinsicht auftreten, die sich
je nach Herkunft, Alter und Geschlecht unter-
schiedlich äußern.

Differenzierte Angebote von Maßnahmen aus dem
kulturellen Bereich, die auch die Kulturelemente
der jeweiligen Aussiedlergruppen einbeziehen und
die psychischen Umstellungsschwierigkeiten der
Teilnehmer berücksichtigen, sind deshalb schon
am Anfang wichtig und sollten auch in die Curri-
cula für die Sprachkurse aufgenommen werden.
Neben kultureller Gruppenarbeit im Kurs könnten
Kooperationsmaßnahmen mit geeigneten kulturel-
len Institutionen praktiziert werden.

Ein Konzept von höchstens zwei Stunden reinem
Sprachunterricht am Tag und ergänzenden sprach-
fördernden gemeinschaftlichen Aktionen wäre
sinnvoll. Auf diese Weise könnte der Lerneffekt
sogar gesteigert werden. Vielversprechend wäre
auch die Kontaktaufnahme mit Einheimischen im
Rahmen kultureller Begleitangebote, denn
Sprachkompetenz läßt sich am effektivsten durch
aktive Kommunikation gewinnen.
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Zu bedenken ist, daß bei Sprachkursen über einen
Zeitraum von mehreren Monaten eine Gruppe von
Aussiedlern zusammenbleibt. Hier ergibt sich die
Möglichkeit, persönliche Lernprozesse in Gang zu
setzen und das Fundament für eine sozio-kulturelle
Integration zu legen. Dieses große Potential wird
bislang nicht adäquat genutzt. Wenn sieben Stun-
den unterrichtet wird, die Unterrichteten aber
bereits nach kurzer Zeit abschalten, heißt das mit
anderen Worten, daß der größte Teil der zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht genutzt und daß nur
ein kleiner Teil des möglichen Integrationseffektes
erzielt wird. Es ist sogar wahrscheinlich, daß ein
so gestalteter Sprachunterricht kontraproduktiv
wirkt, denn es ist für die Sprachkursteilnehmer
keine gute Erfahrung, wenn ihnen sieben Stunden
am Tag Deutsch „eingepaukt“ wird und sie am
Ende des Kurses nur wenig gelernt haben. Viele
Aussiedler erwarten vom Sprachkurs, daß sie nach
Abschluß der Maßnahme „perfekt“ Deutsch spre-
chen. Tritt dieser erwartete Effekt dann nicht ein,
ist das für sie eine schlimme Enttäuschung, die in
Resignation und Isolation münden kann mit nega-
tiven Konsequenzen für den weiteren Integrations-
prozeß.

In einer mehrmonatigen Sprachintegrationsmaß-
nahme sollte es bei gut konzipierten Kursen unter
Leitung qualifizierter, mit der spezifischen Pro-
blematik vertrauter Pädagogen möglich sein, mehr
als nur Sprachfertigkeiten und beruflich verwert-
bare Kenntnisse zu vermitteln. Es ist deshalb zu
fordern, nicht die finanziellen Kapazitäten’ der
Bundesanstalt für Arbeit für die Sprachförde-
rung zu kürzen, sondern diese Mittel für effek-
tivere Sprach-Begegnungs-Integrationskurse ein-
zusetzen.

V. Mitarbeiterschwund trotz
unveränderten Bedarfs

Für alle in der Integrationsarbeit engagierten Ver-
eine, Verbände und Institutionen sind Projekte im
Bereich der Kulturarbeit ein Aufgabenfeld, dem
man sich in den kommenden Jahren kaum wird
entziehen können. Allerdings ist jetzt infolge von
beträchtlichen Mittelkürzungen ein massiver Stel-
lenabbau im Bereich der Sprachintegrationsmaß-
nahmen und der Aussiedler-Integrationsarbeit der
Verbände zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist
bedenklich, sind doch die in der sozialen Betreu-
ung von Aussiedlern gewonnenen Erfahrungen der
Mitarbeiter von unschätzbarem Wert für die anste-

henden Aufgaben im Bereich der kulturellen Inte-
gration.

Es ist also nicht zu bestreiten, daß schwerwiegende
Hindernisse für den Auf- und Ausbau von Ange-
botsstrukturen bestehen. Um so dringlicher ist,
daß wenigstens der bestehende Mitarbeiterstamm
erhalten bleibt. Langfristige Nützlichkeitserwä-
gungen sollten hier auf politischer Ebene Vorrang
haben vor weiteren Einschnitten ins soziale Netz,
insbesondere wenn es um die Integration von
Migranten geht - eine Aufgabe, die von entschei-
dender Bedeutung für unsere gesellschaftliche Zu-
kunft ist.

VI. Ausblick

Die Mehrzahl der mit der Integration von Migran-
ten befaßten Verbände ist bereits damit beschäf-
tigt, die kategorische Trennung zwischen Aussied-
ler- und Ausländerarbeit aufzuheben und eine
inhalts- und problemorientierte Eingliederungsar-
beit aufzubauen. Die Praxis ist also der Politik weit
voraus, die immer noch diskutiert, ob Deutschland
ein Einwanderungsland ist, und die dadurch fata-
lerweise den Eindruck erweckt, die Immigration
nach Deutschland aufhalten zu können. Es ist ein-
leuchtend, daß die praktische Integrationsarbeit
massiv durch diese politischen Grabenkämpfe be-
hindert wird. Deshalb ist die Zusammenfassung
der mit Integrationsfragen befaßten Bundesbehör-
den in einem Bundesministerium oder zumindest
einem Bundesamt für Migration und Integration
notwendig, wie es seit langem schon von Experten
gefordert wird17, inklusive einer Abteilung, die
bundesweit interkulturelle Projekte initiiert und
koordiniert. Notwendig ist auch die Intensivierung
der Integrationsforschung, insbesondere zur Aus-
arbeitung von Integrationskonzepten.

17 So etwa Klaus J. Bade (Hrsg.), Deutsche im Ausland,
Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegen-
wart, München 1992, S. 451 f. Bade fordert ferner für die
Länder mit umfassenden Kompetenzen ausgestattete Beauf-
tragte für zugewanderte Minderheiten sowie für die Kommu-
nen ein Netz von Einwandererberatungsstellen.
18 Zu empfehlen ist in dieser Hinsicht der Sammelband des
Migrationsforschers K. J. Bade (Anm. 17).

Die Geschichte lehrt uns, daß Migration aus und
nach Deutschland ein normaler Vorgang ist. Erfor-
derlich ist jetzt ein sachlicher Umgang mit diesem
Thema , denn gerade wegen der immensen und
auf absehbare Zeit nur mit großen Anstrengungen
aller

18

Kräfte der Gesellschaft zu bewältigenden
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Probleme bei der Wohnungssituation und auf dem 
Arbeitsmarkt ist es gefährlich, die Lasten der
Zuwanderung zu dramatisieren, ohne die langfri-
stigen Vorteile zu demonstrieren: So ist die Zu-
wanderung junger Familien wichtig gegen die zu-
nehmende Überalterung Deutschlands, und trotz
der Rezession und wachsender Arbeitslosigkeit
gibt es in vielen Bereichen einen Arbeitskräfte-
mangel, etwa im Handwerk, bei kommunalen
Dienstleistungen, im Einzelhandel, im Gastge-
werbe oder im Pflegebereich.

Nicht Polemik, sondern mehr Nüchternheit und
Tatsacheninformationen sind dringend erforder-
lich, um der wachsenden Fremdenfeindlichkeit in
Deutschland zu begegnen. Hier besitzen die Me-
dien eine herausragende Verantwortung, die sie
allerdings auch nur dann effektiv wahrnehmen
können, wenn von politischer Seite her die Richt-
linien für eine Steuerung der Einwanderung nach
Deutschland und eine ebenso konsequente Inte-
grationspolitik erarbeitet werden.

Die Tatsache, daß selbst hier geborene Ausländer
keine Chancengleichheit haben, zeigt, daß von
einer Integrationspolitik keine Rede sein kann.
Die Integration von Aussiedlern (als Deutsche) ist
dagegen politisch gewollt und wurde jahrzehnte-
lang massiv unterstützt. Diese Rechte werden Aus-
ländern weitgehend vorenthalten, und es wird
ihnen sogar mangelnde „Integrationsfähigkeit“
vorgeworfen. Die Konsequenz dieser Politik ist die
Marginalisierung mittlerweile der dritten Einwan-
derergeneration.

Ein rechtlicher Sonderstatus von Aussiedlern ist in
einer nicht nach ethnischen Auslesekriterien be-
stimmten Einwanderungspolitik nicht mehr plausi-
bel. Anstatt aber bei der Aussiedlerintegration zu
kürzen, sollten die Integrationsschemata, die bis-
her Aussiedlern zugute kamen (volle Staatsbürger-
rechte, Sprachförderung, berufliche Qualifikation,
kulturelle Integration etc.), im Rahmen eines um-
fassenden Integrationsprogramms allen aufgenom-

menen Immigranten, die ihren Lebensmittelpunkt
in Deutschland sehen, offenstehen, um sie so
schnell wie möglich auf eigene Füße zu stellen.
Statt dessen werden Familien sogar noch nach
mehreren Jahren Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik in die Herkunftsländer abgeschoben, was vor
allem für Kinder sehr problematisch ist. Die Er-
leichterung von Einbürgerungen und die doppelte
Staatsbürgerschaft sind eminent wichtig, aber nur
erste Schritte zur Integration.

Das Migrationsproblem ist vielleicht das größte
Zukunftsproblem für die westlichen Gesellschaf-
ten überhaupt. Die Zuwanderung von Menschen
aus den von Bürgerkriegen, Nationalitätenkonflik-
ten, Menschenrechtsverletzungen, Hunger- und
Umweltkatastrophen und sozialem Elend betroffe-
nen Regionen der Welt wird auf absehbare Zeit
anhalten, selbst wenn gewaltige Hilfsprogramme
für die Herkunftsländer beschlossen werden soll-
ten. Es liegt auf der Hand, daß weder Deutschland
noch die EG unbegrenzt Migranten aufnehmen
können. Dies zu fordern ist ebenso unrealistisch
wie die Wunschvorstellung, die Einwanderung
allein mit restriktiven Maßnahmen stoppen zu
können; dies führt zu einem Ansteigen der illega-
len Einwanderung und macht damit die Proble-
matik noch unberechenbarer. Einwanderung ist zu
einem wesentlichen Bestandteil unserer gesell-
schaftlichen Entwicklung geworden. Also wird die
Bevölkerung der Bundesrepublik lernen müssen,
mit der Zuwanderung zu leben und die größer wer-
dende Vielfalt zum Positiven zu nutzen.

Die Politik muß jetzt ein Zeichen setzen gegen
Fremdenhaß und Nationalismus, indem sie a) für
die Bundesrepublik als Hauptzielland der Migra-
tion nach Westeuropa - notfalls ohne die EG-Part-
ner - ein Migrationskonzept entwickelt, das die
Einwanderung unter Beachtung humanitärer
Grundsätze und der Aufnahmemöglichkeiten
steuern hilft und b) basierend auf Erfahrungen
u. a. aus der Aussiedlerintegration eine konse-
quente Integrationspolitik verwirklicht.
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Joachim Rogall

Die deutschen Minderheiten in Polen heute

L Unterschiedliche Gruppierungen
der deutschen

Minderheitenangehörigen

Wenn im folgenden nicht von der, sondern von den
deutschen Minderheiten im heutigen Polen gespro-
chen wird, so deshalb, weil es sich dabei um keine
homogene Gruppe handelt, sondern sich diese Min-
derheiten aus fünf teilweise sehr unterschiedlichen
Bevölkerungsteilen rekrutieren1. Es sind dies:

1 Vgl. Alfred Bohmann, Menschen und Grenzen, Bd. 1,
Strukturwandel der deutschen Bevölkerung im polnischen
Staats- und Verwaltungsbereich, Köln 1969.
2 Vgl. Theo Mechtenberg unter Mitarbeit von Angelika
Lundquist-Mog, Weiterbildung für die Arbeit mit Aussied-
lern, Herkunftsland Polen, Deutsches Institut für Fernstu-
dien an der Universität Tübingen, Tübingen 1992, S. 28-31.

3 Vgl. Thomas Urban, Deutsche in Polen - Geschichte und 
Gegenwart einer Minderheit, München 1993, S.44f.
4 Vgl. Joachim Rogall, Die Deutschen im polnischen Staat
unter besonderer Berücksichtigung des sogenannten Schwe-
benden Volkstums, in: Walter Althammer/Line Kossolapow
(Hrsg.), Aussiedlerforschung. Interdisziplinäre Studien,
Köln-Weimar-Wien 1992, S. 117-133.

1. Die in den früheren preußisch-deutschen Ost-
provinzen (Südostpreußen, Hinterpommern, Ost-
brandenburg, Nieder- und Oberschlesien) bis heute
verbliebenen Angehörigen der angestammten
deutschen Wohnbevölkerung und ihre Nachkom-
men. Nach Artikel 116 Grundgesetz haben sie ihre
deutsche Staatsangehörigkeit nicht verloren.

Bei dieser Bevölkerung gibt es zwar deutliche
regionale Unterschiede - etwa zwischen protestan-
tischen Ostpreußen und katholischen Oberschle-
siern -, die Angehörigen der mittleren und älteren
Generation dieser Gruppe besitzen aber fast aus-
nahmslos ein ausgeprägtes deutsches Nationalbe-
wußtsein und gute bis sehr gute deutsche Sprach-
kenntnisse. Sie gehören heute zum größten Teil
deutschen Minderheitenorganisationen an.

Die jüngeren, nach 1945 geborenen und bereits im
polnischen Staat aufgewachsenen Angehörigen die-
ser Gruppe besitzen dagegen ein unterschiedliches
Nationalbewußtsein, das von deutsch bis polnisch
reicht. Durch die polnische Umwelt wurden sie
sprachlich-kulturell wie von ihrem Selbstverständ-
nis her mehr oder weniger stark polnisch assimi-
liert2. Infolgedessen sind in dieser Generation vor
allem die wenigen bewußt deutsch Orientierten und
nur ein kleiner Teil der bereits mehr oder weniger
stark Polonisierten den deutschen Minderheiten-
organisationen beigetreten.

31

2. Die Angehörigen der polnischen Minderheit in
Ostdeutschland bis 1945, welche eine deutsche
Staatsbürgerschaft besaßen, und ihre Nachkom-
men . Von ihnen hat sich ein Teil unter Berufung
darauf der deutschen Minderheit angeschlossen.

3

3. Das sogenannte „schwebende Volkstum“, also
Personen mit wenig ausgeprägtem Nationalgefühl,
besonders im Oppelner Schlesien, aber auch zu
einem geringeren Teil in Masuren, dem Ermland
und Hinterpommern. Es handelt sich um Bevölke-
rungsteile, welche sich in erster Linie als regionale
Gemeinschaft begreifen, allerdings mit mehr oder
weniger starken Neigungen zur einen oder anderen
Nationalität . Diese Gruppe stellt heute in Ober-
schlesien einen großen Teil der Angehörigen der
deutschen Minderheitenorganisationen.

4

4. Das schwebende Volkstum auf der polnischen
Seite der deutsch-polnischen Grenze der Zwischen-
kriegszeit, vor allem in Oberschlesien und Pomme-
rellen. Diese Gruppe stellte einen großen Teil der
während des Zweiten Weltkrieges von den NS-Be-
satzungsbehörden in Polen in die sogenannte
„Deutsche Volksliste“ der Gruppen III und IV Auf-
genommenen. Ebenfalls in diese Volkslistengrup-
pen eingetragen wurden deutschstämmige Polen.
Bei diesen handelte es sich um in der Vergangen-
heit, vor allem im 19. Jahrhundert, polonisierte
deutsche Einwanderer. Schließlich wurden in die
Volksliste IV noch Polen eingetragen, welche von
den NS-Behörden als „eindeutschungsfähig“ ange-
sehen wurden. Auch ein Teil dieser Volkslistenan-
gehörigen zählt heute zu den Mitgliedern deutscher
Minderheiten.

5. Die nicht vertriebenen Deutschen aus den west-
lichen und zentralen Gebieten des polnischen Staa-
tes zwischen den Weltkriegen, also dem Posener
Land und Pommereilen („Korridorgebiet“), Ost-
oberschlesien, Mittelpolen und Galizien; sie stellen
eine weitere Gruppe dar, aus der sich die deutschen
Minderheitenorganisationen außerhalb der histori-
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sehen deutschen Ostgebiete rekrutieren. Diese
früher sogenannten „Volksdeutschen“ waren in
der Zwischenkriegszeit polnische Staatsangehö-
rige deutscher Nationalität. Bei ihnen wirkt sich
bis heute noch die unterschiedliche Entwicklung
der Teilungszeit aus. So hatten die deutschen
Posener, Pommereller und Ostoberschlesier bis
1918 zum Deutschen Reich gehört, also die Ent-
wicklung zum deutschen Nationalstaat mitge-
macht.

Die Deutschen aus Mittelpolen und aus Galizien
dagegen waren immer Ausländsdeutsche gewe-
sen;- erstere hatten vor 1918 zum zaristischen
Rußland, letztere zur Habsburgermonarchie
gehört. Ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den
verschiedenen Gruppen begann sich erst in der
Zwischenkriegszeit angesichts des Druckes der
polnischen Minderheitenpolitik allmählich zu ent-
wickeln5.

5 Vgl. Joachim Rogall, Die Deutschen im Posener Land
und in Mittelpolen. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeut-
scher Kulturrat, Band 3, München 1993.

6 Vgl. Danuta Berlinska, The German Minority in Opole
Silesia, in: Polish Western Affairs, 2 (1991), S. 43.
7 Vgl. Christian Theodor Stoll, Die Rechtsstellung der
deutschen Staatsangehörigen in den polnisch verwalteten
Gebieten. Zur Integration der sogenannten Autochthonen in
die polnische Nation, Frankfurt-Berlin 1968.
8 Vgl. Zbigniew Kurcz, Ksztaltowanie si niemieckiej
mniejszoci narodowej na lasku (Die Entstehung einer
deutschen nationalen Minderheit in Schlesien), in: Kultura i
Spoleczenstwo, (1991) 2, S. 78.

II. Sonderstellung Oberschlesiens

Sehr oft wird die Lage der heutigen deutschen
Minderheiten in Polen nach den Verhältnissen in
Oberschlesien beurteilt. Tatsächlich lebt dort
gegenwärtig der größte Teil der organisierten
deutschen Minderheit, und nur dort besitzt sie
ein relativ geschlossenes Siedlungsgebiet. Aber
diese oberschlesische Perspektive ist nicht reprä-
sentativ für die anderen deutschen Minderheiten
in Polen.

Bei der oberschlesischen Bevölkerung, vor allem
auf dem Lande, waren bis 1945 außer deutschen
kulturellen Einflüssen auch polnische und vor
allem aus beiden Kulturen gespeiste regionale
Traditionen lebendig, wobei die Pflege dieser
jeweiligen Traditionen noch keine Rückschlüsse
auf das nationale Selbstverständnis der Betref-
fenden zuließ. Neben Bevölkerungsteilen mit
ausgeprägtem deutschem oder polnischem Natio-
nalbewußtsein (letztere bildeten die polnische Vor-
kriegsminderheit) gab es einen bedeutenden Teil
vor allem der Landbevölkerung, welcher kein 
ausgeprägtes Nationalbewußtsein besaß. Wäh-
rend der nationalsozialistischen Zeit bis 1945
wurde versucht, die nichtdeutschen Traditionen,
vor allem im sprachlichen Bereich („Oberschle-
sisch“, ein altertümlicher polnischer Dialekt mit

zahlreichen Germanismen, von Deutschen oft als
„Wasserpolnisch“ bezeichnet) zu unterdrücken
und die national indifferenten Oberschlesier zu
assimilieren, allerdings ohne nachhaltigen Er-
folg6.

Nach 1945 wurde ein Großteil der Oberschlesier
mit ausgeprägtem deutschen Nationalbewußtsein
vertrieben, vor allem die Angehörigen der Mit-
tel- und Oberschicht und die geistigen Führungs-
kräfte wie Lehrer oder Pfarrer. Die Angehörigen
der polnischen Minderheit der Vorkriegszeit wa-'
ren von der Vertreibung natürlich ausgenommen,
aber auch ein Teil der Deutschen, da man sie als
Arbeitskräfte brauchte oder glaubte, sie assimi-
lieren zu können. Im Lande zurückgehalten wur-
den vor allem die Bevölkerungsteile ohne aus-
geprägtes Nationalbewußtsein, die als ethnisch
polnisch betrachtet wurden und von denen man
hoffte, sie unter Rückgriff auf die vorhandenen
polnischen Traditionen rasch integrieren zu
können, indem nun wiederum alle deutschen Tra-
ditionen und Bindungen unterdrückt wurden. Ent-
gegen der offiziellen These von der Gleichberech-
tigung der „Autochthonen“ (Bezeichnung für die 
als polnisch angesehenen Teile der einheimischen
Bevölkerung der Oder-Neiße-Gebiete) wurden
diese von den polnischen Zuwanderern und der
Verwaltung als Staatsbürger zweiter Klasse behan-
delt; es wurde keinerlei Selbstverwaltung bzw. kul-
turelle Autonomie zugelassen7.

Alle entscheidenden gesellschaftlich-politischen
Positionen waren „echten“ Polen aus dem Lan-
desinnern vorbehalten. Das polnische Mißtrauen
gegenüber den „Autochthonen“ wurde nicht zu-
letzt durch deren offensichtlich weiterbestehende
Bindungen an die deutschen Traditionen ver-
stärkt. Die Unterschiede zwischen den zuwan-
dernden Ostpolen und der einheimischen Bevöl-
kerung waren in allen Bereichen sehr groß und
führten zu einer Abgrenzung voneinander, die
heute zwar nicht mehr sofort ins Auge springt,
aber de facto immer noch existiert8.

Die einheimische Bevölkerung hatte aufgrund
der genannten kulturellen Verflechtungen
potentiell beide Optionen - deutsch oder pol-
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nisch. Der größte Teil der Einheimischen ließ
sich von den Behörden zwar „verifizieren“ (= sein
Polentum bestätigen), da die einzige Alternative
darin bestand, als Deutscher diskriminiert, enteig-
net und vertrieben zu werden9. Die entwürdigende
Behandlung durch Behörden und polnische Zu-
wanderer hatte aber zur Folge, daß selbst Angehö-
rige der polnischen Minderheit in Oberschlesien
vor 1945 von dieser Politik abgestoßen wurden und
häufig erst entdeckten, wie viele deutsche Bindun-
gen sie eigentlich hatten. Das Ergebnis ist, daß 
heute der überwiegende Teil der einheimischen
Bevölkerung des Oppelner Schlesiens entweder
ausdrücklich deutsch orientiert ist - teilweise ent-
gegen der früheren Familientradition -, oder sich
zumindest von Polen bewußt abgrenzt, bei Beto-
nung des eigenen Regionalismus, häufig wiederum
durch Hervorhebung der deutschen Traditionen10.
Eine „objektive“ nationale Zuordnung ist bei die-
ser Grenzlandbevölkerung kaum möglich11.

9 Vgl. D. Berlinska (Anm. 6), S. 44.
10 Vgl. Danuta Berliiiska, Die Schlesier in Opole-Schlesien
im Lichte soziologischer Forschungen, in: Oberschlesien als
Brücke zwischen Polen und Deutschen, Opole 1990,
S. 70-87.
11 Vgl. Maria Szmeja, Orientacja narodowa mieszkahcöw
laska Opolskiego. Wyniki badan wybranej heterogenicznej

spolecznoäci wiejskiej (Die nationale Orientierung der Be-
wohner des Oppelner Schlesien. Ergebnisse der Erforschung
einer ausgewählten dörflichen Gemeinschaft), in: Przegld
Zachodni, (1990)2, S. 48.
12 Vgl. D. Berliiiska (Anm. 6), S. 82.

13 Vgl. Z. Kurcz (Anm. 8), S. 77.
14 Vgl. Grzegorz Strauchold, Kim byli Mazurzy w 1945
roku? (Was waren die Masuren im Jahre 1945?), in: Borus-
sia, (1991) 1, S. 16-20.
15 Vgl. Christian Theodor Stoll, Die Deutschen im polni-
schen Herrschaftsbereich nach 1945, Wien 1986.
16 Vgl. Hans-Werner Rautenberg, Deutsche und Deutsch-
stämmige in Polen - eine nicht anerkannte Volksgruppe, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 50/88, S. 14-25.

Für die subjektive Entscheidung der Betreffenden
sind die unterschiedlichsten Faktoren verantwort-
lich; sie können historischer, politischer, wirt-
schaftlicher, familiärer oder emotionaler Art sein.
Es wäre sicherlich falsch, hierfür jeweils nur einen
Faktor - beispielsweise den wirtschaftlichen oder
den nationalen - verantwortlich zu machen, denn 
in der Regel spielen wohl mehrere zusammen.
Festzuhalten ist, daß die subjektive Entscheidung
jedes Einzelnen, wie immer sie auch ausfällt, auf-
grund der Entwicklung dieses Grenzgebiets auch
objektiv zu begründen ist. Das heißt, daß ein
Oberschlesier ganz einfach das Recht hat, sich als
Deutscher, als Pole oder einfach als Oberschlesier
zu fühlen, ohne daß ihm dies von jemandem abge-
sprochen werden sollte.

Eine bedeutende Rolle kommt dem starken Regio-
nal- und Gemeinschaftsgefühl dieser Gruppen zu,
wobei aufgrund der polnischen Nachkriegspolitik
die Überzeugung vorherrscht, die Regionalinteres-
sen seien bei den Deutschen besser vertreten12.
Von Bedeutung ist ferner, daß durch Erwerbsaus-
wanderung bereits seit Ende des vorigen Jahrhun-
derts, ferner durch Krieg, Vertreibung und Aus-

Siedlung heute praktisch jede einheimische Familie 
Verwandte in Deutschland besitzt, wobei die Kon-
takte in der Regel gepflegt werden. Dies hat die
Bindungen nach Deutschland in der Nachkriegs-
zeit aufrechterhalten oder noch verstärkt13.

Im Gegensatz zu Oberschlesien war in Masuren
und dem Ermland, wo ebenfalls ein Teil der
einheimischen Bevölkerung nach 1945 als
„Autochthone“ eingestuft und von der Vertrei-
bung ausgenommen worden war, der deutsche
Assimilierungsprozeß bereits soweit fortgeschrit-
ten, daß die noch im 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts nicht deutschsprachigen Bevöl-
kerungsteile sich 1945 ganz überwiegend als
Deutsche ansahen. Eine stärkere Bevölkerungs-
gruppe ohne ausgeprägtes Nationalbewußtsein -
wie in Oberschlesien - gab es in Masuren und
dem Ermland nicht mehr, dafür aber eine kleine,
bewußt polnische Minderheit14.

In Hinterpommern und Niederschlesien war die
deutsche Nationalität der verbliebenen Einheimi-
schen, welche als unentbehrliche Arbeitskräfte
nicht vertrieben worden waren, polnischerseits
nach 1945 nicht in Frage gestellt und diese als
nationale Minderheit anerkannt worden. Auch
hier gab es 1945 keine nennenswerte „Zwischen-
schicht“ ohne klares Nationalbewußtsein wie in
Oberschlesien mehr15. Nicht vergessen werden
dürfen ferner die deutschen Partner in deutsch-
polnischen Mischehen, die heute unter den geän-
derten Umständen den Minderheitengruppen bei-
treten; ihre genaue Zahl ist unbekannt.

III. Entwicklung der deutschen
Minderheitenorganisationen

Seit Beginn der achtziger Jahre hatten sich Vertre-
ter der einheimischen Bevölkerung in Oberschle-
sien und Hinterpommern um die Gründung deut-
scher Minderheitenorganisationen zur Wahrung
ihrer Interessen und Rechte bemüht. Die Behör-
den der Volksrepublik Polen verweigerten jedoch
die offizielle Anerkennung16. Dennoch bildeten
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Wojewodschaften (polnische Verwaltungsgebiete) mit organisierter deutscher Minderheit (1993)

Wojewod- Mitglieder-
schaft zahl20

17 Vgl. T. Urban (Anm. 3), S. 94-100.
18 Vgl. ebd., S. 108.

19 Vgl. Andrzej Sakson, Die deutsche Minderheit im heuti-
gen Polen, in: Deutsche Studien, Nr. 115 (1991), S. 234.
20 Vgl. Zbigniew Kurcz, Die deutsche Minderheit in der
III. Republik Polen, in: Zbigniew Kurcz (Hrsg.), Mniejszo
niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech w perspektywie
jednoczcej sie Europy (Die deutsche Minderheit in Polen

Oppeln 180000
Kattowitz 80 000
Tschenstochau 19000
Allenstein 7 000
Danzig 4200
Stettin 2400
Thorn 1000
Breslau 800
Posen 700
Stolp 700
Bielitz 600
Bromberg 600
Landsberg/Warthe 600
Hirschberg 600
Suwalki ( 400

Elbing 350
Liegnitz 200
Schneidemühl 200
Waldenburg 100
Lodz 50
Grünberg 50
Radom 30

zusammen 299 580

Die Wojewodschaften mit Organisationen der deutschen Minderheiten sind dunkel hervorgehoben. Deutsche Minder-
heitenangehörige leben auch in den Wojewodschaften Köslin, Lissa, Konin, Kalisch, Tarnow und Neusandez, besitzen
dort aber keine eigene Organisation. So gehören z. B. die Deutschen der Wojewodschaften Lissa, Kalisch und Konin
zur „Sozialkulturellen Gesellschaft der deutschen Minderheit des Warthelands“ mit Sitz in Posen.

sich in Oberschlesien „Deutsche Freundschafts-
kreise“ (DFK), so in Gleiwitz und Ratibor, die zu-
nächst illegal tätig waren, was zahlreiche Schika-
nen seitens der polnischen Behörden gegenüber
den in diesen Gruppen tätigen Aktivisten zur
Folge hatte17. Erst mit dem Ende des kommunisti-
schen Systems in Polen kam es hier zu einem Wan-
del. Anläßlich des Besuchs von Bundeskanzler
Helmut Kohl wurde am 14. November 1989 eine
„Gemeinsame Erklärung“ der Regierungschefs
Polens und der Bundesrepublik Deutschland abge-
geben, in welcher die polnische Regierung erst-
mals die Existenz einer deutschen Minderheit an-
erkannte18.

Am 16. Januar 1990 wurde eine „Sozial-Kulturelle
Gesellschaft der Bevölkerung deutscher Herkunft
der Wojewodschaft Kattowitz“ durch das zustän-

dige Wojewodschaftsgericht registriert und damit
eine deutsche Minderheitenorganisation offiziell
anerkannt. Bereits am 23. Januar 1990 wurde eine
entsprechende Gesellschaft in der Wojewodschaft
Tschenstochau registriert, am 14. Februar die „So-
zial-Kulturelle Gesellschaft der deutschen Min-
derheit für das Oppelner Schlesien“ und am
15. März die „Gesellschaft polnischer Bürger deut-
scher Abstammung“ in Danzig19. Seither hat die
Zahl deutscher Minderheitenorganisationen stän-
dig zugenommen. Es gibt sie heute in 22 polni-
schen Wojewodschaften, nicht nur in Ober- und
Niederschlesien, Hinterpommern, West- und Ost-
preußen, sondern auch im Posener Gebiet, in Süd-
und Mittelpolen.
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Im September 1990 wurde ein „Zentralrat der
Deutschen in Polen“ gegründet, der eine gemein-
same Interessenvertretung aller Angehörigen der
deutschen Minderheit darstellen soll. Nach einer
Satzungsänderung 1991 führt er seither den Namen
„Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Ge-
sellschaften in der Republik Polen“. Aufgrund
persönlicher und sachlicher Differenzen war es
Ende 1990 zu einer Spaltung des Zentralrats ge-
kommen und in Kattowitz eine Konkurrenzorgani-
sation entstanden. Dieser „Zentralrat der Deut-
schen in Oberschlesien“ vertrat nur einen Teil
der Deutschen im oberschlesischen Industrie-
gebiet21.

und die Polen in Deutschland in der Perspektive der europäi-
schen Einigung), Acta Universitatis Wratislaviensis (im
Druck).
21 Vgl. T. Urban (Anm. 3), S. 135.
22 Vgl. ebd., S. 131-135.

23 Vgl. A. Sakson (Anm. 19), S. 227.
24 Vgl. Ortfried Kotzian, Die Aussiedler und ihre Kinder.
Eine Forschungsdokumentation über die Deutschen im
Osten der Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen und des
Bukowina-Instituts Augsburg, Dillingen 19902, S. 15, sowie
Eduard Lintner, Die Deutschen in Ostmitteleuropa im ersten
nichtkommunistischen Jahr, in: Deutschland-Archiv, 24
(1991) 8, S. 766.

Die großen Unterschiede in der geschichtlichen
Entwicklung und der gegenwärtigen Situation der
Deutschen in Oberschlesien einerseits und Ost-
und Westpreußen andererseits führten im Februar
1993 schließlich zur Gründung eines „Verbands
der Gesellschaften der deutschen Minderheit in
den Regionen Allenstein, Danzig und Thorn“.
In einigen Wojewodschaften arbeiten derzeit
mehrere örtliche Organisationen der deutschen
Minderheit nebeneinander, so z.B. in der Woje-
wodschaft Allenstein, wo es in vielen Städten selb-
ständige deutsche Vereinigungen gibt, in der Stadt
Allenstein sogar zwei. Die Mitgliederzahlen sind in
diesen Fällen allerdings häufig sehr klein. So zählt
beispielsweise die Gesellschaft der Deutschen
Minderheit in Goldap gerade 18 Personen. Dage-
gen hat die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der
Deutschen Minderheit im Oppelner Schlesien,
welche die gesamte Wojewodschaft umfaßt,
180 000 Mitglieder.

Im Gegensatz zu den im Jahre 1993 mehr als vier-
zig deutschen Minderheitenorganisationen mit be-
grenzten regionalen Tätigkeitsbereichen will die
Kattowitzer „Deutsche Arbeitsgemeinschaft .Ver-
söhnung und Zukunft* in Polen“ unter ihrem Vor-
sitzenden Dietmar Brehmer in ganz Polen tätig
werden. Sie ist jedoch nur mit Einschränkungen als
deutsche Minderheitenorganisation zu bezeichnen,
da sie ein gemeinsames Forum für Deutsche und
Polen sein will. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt
derzeit im oberschlesischen Industriegebiet22.

Schließlich gibt es auch Verbände zur Vertretung
von Sonderinteressen innerhalb der deutschen
Minderheit wie den „Verein Schlesischer Bauern“
und den „Bauernverein Ermland/Masuren“, den 

„Verband der Frauen“, die „Stiftung für die Ent-
wicklung Schlesiens“, den „Verband der Jugend
der deutschen Minderheit in der Republik Polen“
oder die „Raiffeisen-Gesellschaft“.

IV. Die zahlenmäßige Stärke der
deutschen Minderheiten

Die Gesamtzahl der Deutschen in Polen kann auch
heute - nach der Entstehung deutscher Organisa-
tionen - noch nicht genau angegeben werden. An-
ders als in Rumänien, Ungarn oder den Staaten
der GUS waren und sind im deutsch-polnischen
Grenzbereich die nationalen Übergänge fließend.
Auch die Mitgliederzahlen der heute organisierten
deutschen Minderheiten geben nur eine ungefähre
Vorstellung, da zum einen noch nicht alle zweifels-
frei als Deutsche anzusehenden Personen diesen
Organisationen - aus den unterschiedlichsten
Gründen - beigetreten sind, zum anderen es nicht
auszuschließen ist, daß ein Teil der heutigen Mit-
glieder seine Entscheidung aus konjunkturellen
Gründen getroffen hat und in Zukunft wieder sei-
nen Austritt erklärt.

Polnische Schätzungen gehen davon aus, daß in
Polen derzeit etwa 300000 bis 400000 Personen
leben, welche sich als Deutsche bezeichnen23.
Deutsche Schätzungen sind im allgemeinen deut-
lich höher und gehen von rund 600 000 bis 800 000
Deutschen in Polen aus24. Vertreter der deutschen
Minderheitenorganisationen und landsmann-
schaftlicher Gruppen in Deutschland, nennen teil-
weise noch weit höhere Zahlen, die eine Million
übersteigen.

Bei den Mitgliedern deutscher Minderheitenorga-
nisationen ist eine starke Überalterung festzustel-
len. Aktiv sind derzeit vor allem diejenigen, wel-
che zumindest als Jugendliche noch die deutsche
Zeit vor 1945 bewußt erlebt haben. Naturgemäß
sind deshalb die Vorstellungen und Ziele der Mit-
glieder häufig noch an den damaligen Verhältnis-
sen orientiert. Insbesondere hat, im Gegensatz vor
allem zur Gesellschaft der alten Bundesrepublik,
keine wirkliche Vergangenheitsbewältigung statt-

35 B48



gefunden. Angesichts des schweren Schicksals
nach 1945 und ihrer Diskriminierung im polni-
schen Staat erscheint vielen Angehörigen der deut-
schen Minderheiten im Rückblick die Zeit bis
1945, auch unter der nationalsozialistischen Dik-
tatur, verklärt und überwiegend positiv.

Die Führung der deutschen Organisationen konnte
bisher noch kein tragfähiges und langfristiges Ge-
samtkonzept, insbesondere zur Einbindung der Ju-
gend - also der Sicherung der eigenen Zukunft
entwickeln. In der ersten, nunmehr weitgehend
abgeschlossenen Phase nach der Legalisierung
1990 waren die Gründung und der Aufbau der
Gruppen das Wichtigste. In der zweiten, noch an-
dauernden Phase steht der Deutschunterricht für 
diejenigen, welche die Muttersprache nicht mehr
ausreichend beherrschen, im Vordergrund.

Jugendliche sind in den Gruppen nur schwach ver-
treten. Wo eigene Jugendgruppen existieren, zei-
gen sich deutlich Generationskonflikte. Die Vor-
stellungen und Aktivitäten der älteren Generation
finden bei den Jugendlichen kaum Widerhall. Da-
bei spielen nicht nur sprachliche Probleme eine
Rolle, sondern vor allem unterschiedliche Interes-
sen und Zielvorstellungen. Während die mittlere
und ältere Generation der Minderheitenange-
hörigen eine Gruppenarbeit betreibt, die stark der-
jenigen der landsmannschaftlichen Gruppierungen
in Deutschland ähnelt - also den Schwerpunkt auf
die Pflege heimatlichen Brauchtums und geselliges
Beisammensein legt -, wird die junge Generation
dadurch - auch wieder ähnlich wie in Deutschland
- nicht angesprochen. Zwar gibt es bei einheimi-
schen schlesischen Jugendlichen eine im Vergleich
zu den Nachkommen der nach 1945 zugewander-
ten polnischen Bevölkerung ungleich größere Bin-
dung an überlieferte Traditionen, aber die Brauch-
tumspflege allein ist den Jugendlichen nicht
genug25.

25 Vgl. Danuta Berlinska, lzacy jako wspölnota regio-
nalna w wietle badan socjologicznych na lasku Opolskim
(Die'Schlesier als regionale Gemeinschaft im Lichte soziolo-
gischer Forschungen im Oppelner Schlesien), in: Przegld
Zachodni, (1990) 2, S. 60.

26 Vgl. Die deutsch-polnischen Verträge vom 14.11. 1990
und 17.6. 1991, Bonn 1991.

Sie wollen vor allem im beruflichen Bereich eine
Perspektive haben, die derzeit - angesichts der
schwierigen wirtschaftlichen Situation in Polen
nicht gegeben ist. Daß in dieser Lage die Aussied-
lung nach Deutschland, wo die meisten ja Ver-
wandte besitzen, oft als einzige Möglichkeit er-
scheint, ist verständlich. Kurzfristig ist die Abwan-
derung einer größeren Zahl von Jugendlichen
(Schulabgänger, Berufsanfänger, junge Arbeiter)
kaum zu verhindern. Allerdings kann man hoffen,

daß bei einer Stabilisierung und Verbesserung der
Situation in Polen ein Teil nach einigen Jahren
wieder in seine Heimat zurückkehren wird, dann
mit guter Ausbildung, Qualifikation und nicht zu-
letzt besseren Deutschkenntnissen. Ein Indiz dafür
ist, daß bei Ausreisen nach Deutschland die Häu-
ser in Schlesien nicht mehr, wie früher, verkauft,
sondern von verbliebenen Verwandten genutzt
oder vermietet werden, die Ausreisenden sich also
die Möglichkeit der Rückkehr offenhalten. Ein
Vergleich der Aussiedlerzahlen der letzten Jahre
zeigt aber auch deutlich, wie sehr aufgrund der of-
fiziellen Anerkennung und der Entwicklung der
deutschen Minderheitenorganisationen der Aus-
siedlungsdruck in Polen abgenommen hat.

Aussiedler aus Polen:

1989 1990 1991 1992 1993 (Jan.-Sept.)

250340 133 872 40129 17742 4676

V. Rechtliche Absicherung

In der „Gemeinsamen Erklärung“ von 1989 hatte
Polen zwar den auf seinem Staatsgebiet lebenden
Personen und Bevölkerungsgruppen, welche sich
zu deutscher Sprache, Kultur oder Tradition be-
kannten, das Recht zugestanden, ihre Identität zu
wahren und zu entfalten. Die Rechte der deut-
schen Minderheit in Polen wurden aber erst am
17. Juni 1991 in einem deutsch-polnischen „Ver-
trag über gute Nachbarschaft und freundschaft-
liche Zusammenarbeit“ (Nachbarschaftsvertrag)
genauer beschrieben. Zuvor hatte das wiederver-
einigte Deutschland in einem Grenzvertrag mit
Polen am 14. November 1990 die polnische West-
grenze an Oder und Lausitzer Neiße bestätigt und
damit die deutsch-polnischen Beziehungen auf
eine neue Grundlage gestellt26.

Von den 38 Artikeln des Nachbarschaftsvertrages
behandeln die Artikel 20-22 den Schutz der .deut-
schen Minderheit in Polen und analog der deut-
schen Staatsbürger polnischer Nationalität in der
Bundesrepublik. Artikel 20 legt u.a. fest: „Die
Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen,
das heißt Personen polnischer Staatsangehörigkeit,
die deutscher Abstammung sind oder die sich zur
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deutschen Sprache, Kultur oder Tradition beken-
nen ... haben das Recht, einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre
ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse
Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewah-
ren und weiterzuentwickeln, frei von jeglichen
Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu
werden.“

Der Artikel garantiert weiterhin das Recht auf
freien Gebrauch der Muttersprache, auf Gründung
deutscher Bildungs-, Kultur- und Religionseinrich-
tungen und den ungehinderten Kontakt unterein-
ander sowie über die Grenzen. Die zwangsweise
Polonisierung der Vor- und Familiennamen nach
1945 kann von den Betroffenen rückgängig ge-
macht werden. Die Deutschen haben das Recht,
Organisationen oder Vereinigungen in Polen ein-
zurichten und zu unterhalten und in internationa-
len nichtstaatlichen Organisationen mitzuarbeiten.
Die Zugehörigkeit zu dem in Artikel 20 genannten
Personenkreis wird als persönliche Angelegenheit
jedes Einzelnen angesehen, aus der ihm kein
Nachteil erwachsen darf.

In Artikel 21 werden der Schutz der ethnischen,
kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität
der in Artikel 20 genannten Gruppen durch die
Vertragsstaaten und die Förderung dieser Identität
präzisiert. Insbesondere erklären beide Staaten,
sich nach Maßgabe der nationalen Rechtsvor-
schriften um die Schaffung der notwendigen Vor-
aussetzungen für muttersprachlichen Unterricht
und die Möglichkeit des Gebrauchs der Mutter-
sprache bei Behörden zu bemühen. Beim Unter-
richt von Geschichte und Kultur in Polen sollen
auch Geschichte und Kultur der Minderheiten be-
rücksichtigt werden. Ferner wird das Recht der
Minderheiten bekräftigt, wirksam an öffentlichen
Angelegenheiten teilzunehmen, einschließlich der
Mitwirkung bei den Angelegenheiten, die den
Schutz und die Förderung ihrer Identität betreffen.

Artikel 22 schließlich verpflichtet die Minderhei-
ten zur Loyalität gegenüber ihrem Wohnstaat,
gleichzeitig aber auch den Staat zur Beachtung
der genannten Minderheitenschutzbestimmungen.
Einige besonders strittige Fragen, etwa von zwei-
sprachigen Ortsschildern in den geschlossenen
Wohngebieten der deutschen Minderheiten oder
von Staatsangehörigkeits- und Vermögensfragen,
wurden in dem Vertrag nicht geregelt.

Der Nachbarschaftsvertrag hat eine erste Grund-
lage für die Existenz und die Entwicklung der
deutschen Minderheiten in Polen geschaffen. Er ist
Ausdruck der Demokratisierung Polens und der
Absicht, die Rechte der Minderheiten zu achten.

In der Praxis seither zeigte sich jedoch, daß die
deutschen Minderheiten in Polen nach wie vor mit
beträchtlichen organisatorischen, politischen und
gesellschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen ha-
ben. Darüber darf auch nicht hinwegtäuschen, daß 
die Deutschen heute die bestorganisierte nationale
Minderheit in der Republik Polen darstellen. Be-
sondere Schwierigkeiten ergeben sich naturgemäß
dort, wo die deutschen Minderheiten nicht ge-
schlossen siedeln, sondern in großer Diaspora
leben. Das ist, mit Ausnahme von Oberschlesien,
in allen Siedlungsgebieten der Fall.

VI. Politische Betätigung

Mit ihrer Legalisierung wurde die deutsche Min-
derheit in ihrem geschlossenen Siedlungsgebiet
Oberschlesien auch zu einer politischen Kraft.
Dies zeigte sich bei den Wahlen, die seit 1990 in
Polen stattgefunden haben. Erstmals wurde ein
deutscher Kandidat bei den nach dem Tod des Se-
nators Osmariczyk notwendig gewordenen Ergän-
zungswahlen zum Senat in der Wojewodschaft Op-
peln im Frühjahr 1990 aufgestellt. Diese Wahl
wurde aufgrund eines sehr emotional bestimmten
Wahlkampfes geradezu in ein Plebiszit umgewan-
delt. Im ersten Wahlgang erhielt der Vertreter der
deutschen Minderheit, der Oppelner Tierarzt
Heinrich Kroll (damals noch Henryk Krol), mit
39% die meisten Stimmen. Die Wahlbeteiligung
betrug insgesamt nur 31,4% (in Gemeinden mit
mehrheitlich einheimischer Bevölkerung allerdings
teilweise bis zu 80 %).

Bei der Stichwahl, in welcher mit Heinrich Kroll 
und der Volkskundeprofessorin Dorota Simonides
zwei Schlesier unterschiedlicher nationaler Orien-
tierung gegeneinander antraten, gewann zwar auf-
grund einer stärkeren Wahlbeteiligung (54,8%),
vor allem der zugewanderten polnischen Bevölke-
rung, die vom Bürgerkomitee SolidarnoSc aufge-
stellte Frau Simonides (258135 Stimmen =
67,4%). Dennoch war die Wahl für die deutsche
Minderheit ein Erfolg - hatte doch der größte Teil
der einheimischen Bevölkerung, welche rund ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung zählt, für Heinrich
Kroll gestimmt (124498 Stimmen = 32,6%). Dies 
war um so bemerkenswerter, als die einheimische
Bevölkerung traditionell stets nur ein geringes In-
teresse an „polnischer“ Politik und „polnischen“
Wahlen gezeigt hatte27.

27 Vgl. D. Berlinska (Anm. 6), S. 48.
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Bei den Kommunalwahlen in der Wojewodschaft
Oppeln im Mai 1990 war die Wahlbeteiligung in
den mehrheitlich einheimischen Gemeinden mit
24 bis 26 % deshalb auch geringer als auf Woje-
wodschaftsebene (40,8%). Dennoch wurde die
deutsche Minderheit mit 388 Mandaten (26,4%)
nach dem Bürgerkomitee Solidarnosc zweitstärk-
ste politische Kraft in der Wojewodschaft Op-
peln, war in 35 Gemeindeparlamenten vertreten
und hatte in 26 davon sogar eine Zweidrittel-
mehrheit. 15 Gemeinden im Oppelner Schlesien
werden seither von einem deutschen Bürgermei-
ster geleitet, und von den 76 Mitgliedern des Re-
gionallandtags gehören 22 der deutschen Minder-
heit an.

Bei den Parlamentswahlen im Jahre 1991 konnte
die deutsche Minderheit sieben Abgeordneten-
mandate und einen Senatssitz erringen.

Landesliste

Abgeordneter Wahlbezirk Stimmen
Edmund Bastek Kattowitz 5159
Georg Brylka Tschenstochau 5329
Willibald J. Fabian Gleiwitz 7349
Bruno Kozak Oppeln 3611
Heinrich Kroll Oppeln 43 963
Helmut Pazdzior Oppeln 11732
Antoni Kost Oppeln über die

Senator der deutschen Minderheit wurde Gerhard
Bartodziej mit 82031 Stimmen. Es muß erwähnt
werden, daß Dietmar Brehmer von der „Arbeits-
gemeinschaft Versöhnung und Zukunft in Polen“,
der in Kattowitz für den Senat kandidierte,
129774 Stimmen erhielt, was allerdings in dieser
dichtbevölkerten Wojewodschaft nicht für ein
Senatsmandat ausreichte28.

28 Vgl. Zbigniew Kurcz, Mniejszosc niemiecka w wyborach
parlamentarnych, samorzdowych i prezydenckich w latach
1989-1991 (Die deutsche Minderheit bei den Parlaments-,
Kommunal- und Präsidentschaftswahlen der Jahre
1989-1991), in: Przegld Zachodni, (1993) 1, S. 145-163.

29 Vgl. Beilage zur Zeitung „Rzeczpospolita" Nr. 226 vom
27. September 1993 mit den amtlichen Ergebnissen der Wah-
len zum Senat und zum Sejm der Republik Polen.

Im Gegensatz zu den Deutschen konnten bei-
spielsweise die Ukrainer, mit 300000 bis 400000
Angehörigen ebenfalls eine starke Minderheit,
oder die 200 000 bis 250 000 Personen starke weiß-
russische Minderheit in Polen keine Parlaments-
sitze erringen.

Bei den jüngsten Parlamentswahlen in Polen im
September 1993 galt eine Sperrklausel von 5 %
bei den Wahlkreisen und von 7 % bei den
Landeslisten, um einer Zersplitterung des Parla-
ments vorzubeugen. Die Minderheiten konnten
nach der Wahlordnung nur von einer dieser

Sperrklauseln ausgenommen werden. Sie wählten
die Befreiung auf der Ebene der Wahlkreise, weil
dies für sie angesichts ihres geschlossenen Sied-
lungsgebiets in Oberschlesien nützlicher war. Auf-
grund einer weit unter dem Landesdurchschnitt
liegenden Wahlbeteiligung der Angehörigen der
deutschen Minderheit (rund 30 % gegenüber rund
50 % insgesamt) konnten sie jedoch trotzdem nur
vier Abgeordnetenmandate und einen Sitz im
Senat erringen.

Abgeordneter Wahlbezirk Stimmen

Heinrich Kroll Oppeln 30185
Helmut Pazdzior Oppeln 11941
Joachim Czernak Oppeln 5282
Roman Klingbauer Gleiwitz 7180

In den Senat wurde Gerhard Bartodziej mit 69613
Stimmen gewählt29.

Die Tätigkeit der deutschen Minderheitenpoliti-
ker in Polen hat zum Abbau von Vorurteilen in
der polnischen Gesellschaft beigetragen. Ihr
sachliches, um Verständigung bemühtes und von
Loyalität zum polnischen Staat geprägtes Wir-
ken wird in Polen wie in Deutschland aner-
kannt. Für die Deutschen in Polen bedeutet ihre
Präsenz in beiden Kammern des polnischen Par-
laments neben der politischen Aufwertung auch
die Gewißheit, daß ihre Probleme auf höchster
politischer Ebene zur Sprache gebracht werden
können.

4

VII. Kulturelle Lage

1. Schulwesen

Deutschsprachiges Schulwesen war und ist eine
der Hauptforderungen der deutschen Minderhei-
ten in Polen. Es konnte bislang nur in Ansätzen
dort, wo die Deutschen in größerer Zahl und
geschlossen leben - nämlich in Oberschlesien -,
realisiert werden. Nach dem Gesetz über das Bil-
dungssystem vom 7. September 1991 sind die
öffentlichen Schulen verpflichtet, den Schülern
durch Unterricht der Muttersprache sowie der
eigenen Geschichte und Kultur den Erhalt der na-
tionalen Identität zu ermöglichen. Nach einer
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Verordnung des Ministers für nationale Erziehung
vom 24. März 1992 kann dies entweder durch

a) Unterricht in der Muttersprache (mit Aus-
nahme von Geschichte sowie polnischer Spra-
che und Literatur) oder

b) zweisprachigen Unterricht oder

c) zusätzlichen Unterricht von drei Wochenstun-
den in der Muttersprache zum ansonsten polni-
schen Unterricht

umgesetzt werden.

Auf Antrag der Eltern von mindestens sieben Schü-
lern an Grundschulen bzw. 14 Schülern an Ober-
schulen muß der jeweilige Schulträger mutter-
sprachlichen Unterricht einrichten, wobei er aller-
dings bezüglich der Wahl der Unterrichtsform und
der Schulen, an welchen dieser erteilt wird, frei ist.
Auch ist bei geringerer Schülerzahl bzw. Mangel an
geeigneten Lehrkräften zumutbar, daß der zusätzli-
che muttersprachliche Unterricht für Schüler meh-
rerer Schulen zentral an einem Ort für alle erteilt
wird. Die Schulzeugnisse muttersprachlicher Schu-
len sollen zweisprachig sein und zum Besuch weiter-
führender Schulen in Polen berechtigen30.

30 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24
marca 1992 r. w sprawie organizacji ksztalcenia umozliwiaj-
cego podtrzymywanie poczucia tozsamosci narodowej,

etnicznej i jzykowej nalecych do mniejszosci narodowych
(Verordnung des Ministers für nationale Erziehung vom
24. März 1992 bezüglich der Organisation von Bildung, wel-
che den Erhalt der nationalen, ethnischen und sprachlichen
Identität der Angehörigen von nationalen Minderheiten er-
möglicht), in: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
(Gesetzblatt der Republik Polen), Nr. 34, Pos. 150.

In Oberschlesien bestand aus politischen Gründen
bis 1990 ein inoffizielles Verbot des Deutschunter-
richts in der Wojewodschaft Oppeln. Infolgedes-
sen standen nach der Legalisierung der deutschen
Minderheiten hier zunächst keine Lehrkräfte für
Deutsch zur Verfügung, so daß sich die Einfüh-
rung deutschen Schulunterrichts verzögerte. Im
Schuljahr 1990/91 wurde zunächst an 184 Grund-
schulen der Wojewodschaft Oppeln Deutschunter-
richt eingeführt. Im Schuljahr 1991/92 konnte er
bereits an 236 Schulen der Wojewodschaft angebo-
ten werden, die Nachfrage war jedoch noch grö-
ßer. Das größte Problem stellte für die Schulbe-
hörde dabei der Mangel an qualifizierten Deutsch-
lehrern dar. Von den 232 im Schuljahr 1991/92 in
der Wojewodschaft Oppeln tätigen Deutschleh-
rern besaßen 158, d.h. 68% keine entsprechende
sprachliche und pädagogische Qualifikation.

Der Mangel an Deutschlehrern in Polen wird allge-
mein durch die große Nachfrage nach privatem

Deutschunterricht bzw. deutschkundigen Überset-
zern und Dolmetschern seitens der Wirtschaft
noch verstärkt. Angesichts der geringen Verdienst-
und Aufstiegsmöglichkeiten im Schulwesen - ver-
glichen mit denen in der freien Wirtschaft - dürfte
sich der Mangel an Deutschlehrern in absehbarer
Zukunft wohl eher noch vergrößern. Deutscher
muttersprachlicher Zusatzunterricht konnte des-
halb in Oberschlesien erst im Schuljahr 1992/93 an-
geboten werden. Diese Möglichkeit nutzen derzeit
1307 Schüler an 14 Grundschulen der Wojewod-
schaft Oppeln. In der Wojewodschaft Kattowitz
erhalten 2785 Kinder an 20 Grundschulen und
einem Kindergarten solchen zusätzlichen mutter-
sprachlichen Deutschunterricht.

Dem weiterhin akuten Deutschlehrermangel ver-
sucht man kurzfristig durch Umschulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen für polnische Lehrer -
u.a. in Zusammenarbeit mit den Goethe-Institu-
ten - und durch Entsendung deutscher Gastlehrer
aus der Bundesrepublik über die Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA) abzuhelfen. Dazu
müssen die Schulen in den Siedlungsgebieten der
deutschen Minderheiten ihren Bedarf an Deutsch-
lehrern dem polnischen Kulturministerium mel-
den. Dieses stellt dann in Absprache mit der deut-
schen diplomatischen Vertretung in Polen eine
entsprechende Liste zusammen und leitet sie an
die ZfA in Deutschland weiter. Diese hat im Rah-
men ihres Polenprogramms arbeitslose deutsche
Junglehrer angeworben, die gemäß den deutsch-
polnischen Absprachen für mindestens ein ganzes
Schuljahr als Gastlehrer nach Polen gehen. Durch
das Bonner Auswärtige Amt wird ferner die Ent-
sendung von pensionierten Lehrern aus der Bun-
desrepublik für mindestens ein Schuljahr finanziell
und organisatorisch unterstützt. Auch diese Lehr-
kräfte werden in Polen durch die ZfA, die deut-
sche Minderheit und die örtlichen polnischen
Schulbehörden unterstützt und betreut.

Mittel- und langfristig sollen die Lehrer für den
muttersprachlichen Deutschunterricht aber aus
den Reihen der deutschen Minderheiten selbst
herangebildet werden. In der Wojewodschaft Kat-
towitz wurde am 15. Oktober 1992 eine Vereinba-
rung zwischen dem dortigen Schulkuratorium und
der Bezirksleitung der deutschen Minderheit ge-
troffen, welche eine enge Zusammenarbeit durch
regelmäßige Konsultationen und die Erarbeitung
eines gemeinsamen Programms für den Deutsch-
unterricht und die Ausbildung von Deutschlehrern
vorsieht. Deutsch-polnische Schulpartnerschaften
sollen gefördert, der Jugendaustausch sowie die
Beschaffung geeigneter Lehrmaterialien gemein-
sam organisiert werden. Zur Lehrerausbildung aus
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den Reihen der Minderheit wurde im Herbst 1993
ein erstes Deutschlehrer-Kolleg in Ratibor ins Le-
ben gerufen. Eine entsprechende Vereinbarung
zwischen Schulkuratorium und Minderheit besteht
mittlerweile auch in der Wojewodschaft Oppeln.
Unterstützung materieller und ideeller Art wird
aus Deutschland geleistet31.

31 Vgl. Joachim Rogall, Aktuelle Probleme und Bedürf-
nisse des Deutschunterrichts im Oppelner Schlesien, in:
Nordost-Archiv, Neue Folge, (1992) 2, S. 600-604.

32 Vgl. Peter Mohlek, Der deutsch-polnische Nachbar-
schaftsvertrag und der Schutz der Minderheiten. Referat auf
der Tagung „Die deutsche Minderheit in Polen: Probleme im
Wandel“ des niederländischen Clingendael-Instituts, Den
Haag, 15.-17. September 1993.

2. Medien

Die deutschsprachige Presse für die Minderheit in
Polen ist derzeit noch schwach entwickelt. Wich-
tigstes Organ ist die zweisprachige Zeitung „Ober-
schlesische Nachrichten/Gazeta Grnolska".
Sie erscheint seit 1990 zweiwöchentlich in Oppeln
in einer Auflage von derzeit rund 10 000 Exempla-
ren. In Ostpreußen wird von der Masurischen Ver-
einigung die „Masurische Storchenpost“ in deut-
scher Sprache mit jeweils einigen polnischen Bei-
trägen herausgegeben. In Kattowitz schließlich
wird eine zweisprachige Beilage zur Zeitung
„Zycie Katowic“ gedruckt. Einige größere deut-
sche Minderheitengruppen geben darüber hinaus
eigene Mitteilungsblätter in geringer Auflage für
ihre Mitglieder heraus.

In Polen sind heute zumindest in den größeren
Städten die wichtigsten deutschsprachigen Zei-
tungen und Zeitschriften erhältlich, und viele
deutsche Minderheitenorganisationen beziehen
deutsche Presseerzeugnisse regelmäßig über Paten-
schaftsabonnements. Durch den Bund der Vertrie-
benen (BdV) und Landsmannschaften erhalten sie
vor allem auch die landsmannschaftlichen Perio-
dika, welche sich verständlicherweise bei der deut-
schen Minderheit großer Beliebtheit erfreuen.

In Rundfunk und Fernsehen wird die Minderheit
nur auf lokaler Ebene berücksichtigt und einbezo-
gen. So wird seit dem 5. Juni 1991 in Kattowitz
durch den dortigen Regionalsender in Zusammen-
arbeit mit der „Arbeitsgemeinschaft Versöhnung
und Zukunft in Polen“ einmal wöchentlich eine
einstündige Sendung in deutscher Sprache für die
Minderheit ausgestrahlt, und der Regionalsender
Oppeln überträgt jeden Freitag die ebenfalls ein-
stündige, zweisprachige Sendung „Mj Heimat/
Meine Heimat“.

Das regionale Fernsehen in Kattowitz hat im No-
vember 1992 erstmals eine deutschsprachige Sen-
dung „Oberschlesien aktuell“ gesendet. Weitere
Folgen in unregelmäßigen Zeitabständen sind ge-
plant; die Finanzierung erfolgt gemeinsam durch 

das Warschauer Ministerium für Kultur und Kunst
und das Bonner Bundesministerium des Innern.
Schließlich läuft im Breslauer Regionalfernsehen
die Sendereihe „U siebie“ (Bei sich zu Hause), die
in polnischer Sprache über die deutsche Minder-
heit berichtet32.

Mit Unterstützung aus Deutschland konnten die
deutschen Minderheitengruppen eigene Bibliothe-
ken mit deutschsprachiger Literatur einrichten.
Alleine in der Wojewodschaft Oppeln gibt es der-
zeit etwa 30 deutsche Büchereien. Sie ergänzen die
vorhandenen öffentlichen Büchereien, deren Be-
stände an deutschen Büchern seit 1990 um das
Zehnfache gewachsen sind und im Jahre 1993 in
der Wojewodschaft Oppeln rund 10000 deutsch-
sprachige Bände umfassen. Ebenfalls mit Hilfe aus
Deutschland konnten die deutschen Minderheiten
eine große Zahl von Begegnungsstätten einrichten.
Im Oppelner Schlesien gibt es bereits mehr als 250
solcher Kulturzentren, in denen u. a. Deutschkurse
und kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Nach polnischen Untersuchungen ist das kulturelle
Leben in Orten mit deutschen Einwohnern reger
und vielfältiger als in Gegenden mit überwiegend
oder ausschließlich zugewanderter Bevölkerung.
Dabei steht die Beteiligung an kulturellen Veran-
staltungen der deutschen Minderheiten immer
häufiger nicht mehr nur ausschließlich ihren Mit-
gliedern, sondern allen Interessenten frei, so daß 
auf diese Weise das Zusammenleben der unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen gefördert und
die kulturelle Vielfalt des Landes zum Ausdruck
gebracht wird.

3. Kirchlicher Bereich

Dank des Einsätzes des Oppelner Bischofs Alfons
Nossol konnte seit dem 4. Juni 1989 in Oberschle-
sien wieder deutschsprachiger katholischer Gottes-
dienst abgehalten werden. Es begann mit deutsch-
sprachigen Messen auf dem St. Annaberg und
wurde später, nach entsprechenden Anträgen von
Gläubigen, auf die gesamte Diözese Oppeln ausge-
weitet. Heute werden bereits in mehr als der
Hälfte der 200 oberschlesischen Gemeinden deut-
sche Messen zusätzlich zu den polnischen - nicht
anstelle derselben - abgehalten. Auch in Nieder-
schlesien, so in Breslau und Waldenburg, und im
katholischen Ermland in Ostpreußen haben die
dortigen katholischen Deutschen die Möglichkeit
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zu Gottesdienstbesuch und Seelsorge in ihrer Mut-
tersprache.

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche Polens be-
treut die deutschsprachigen Protestanten in Nieder-
schlesien und Hinterpommern durch eigene Geist-
liche in deutscher Sprache. In Masuren, wo der
größte Teil der einheimischen Bevölkerung evange-
lisch ist und heute mehrheitlich den deutschen Min-
derheitenorganisationen angehört, gibt es dagegen
noch keine regelmäßigen deutschsprachigen Got-
tesdienste. Einzelne Pastoren, so beispielsweise
Pfarrer Jagucki in Lötzen, laden aber Amtsbrüder
aus Deutschland in der Ferienzeit in ihre Ge-
meinde, die dann für die einheimischen Deutschen
und sogenannte Heimwehtouristen aus der Bundes-
republik deutsche Gottesdienste abhalten. Eine
grundsätzliche kirchliche Regelung für die deut-
schen Protestanten in Masuren, die aufgrund der
Bevölkerungsverschiebungen der Nachkriegszeit in
großer Diaspora leben, steht aber noch aus.

VIII. Unterstützung und Beeinflussung 
der deutschen Minderheiten
aus Polen und Deutschland

1. Polnische Seite

Von polnischer Seite wurde mit der Wende in
Polen 1989 auch dem Problem der nationalen Min-
derheiten erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet.
Beim polnischen Parlament (Sejm) wurde ein par-
lamentarischer Ausschuß für nationale und ethni-
sche Minderheiten gegründet, welcher sich mit den
Problemen der Minderheiten befassen und auch
Vorschläge für ein polnisches Minderheitengesetz
ausarbeiten sollte. Obgleich alle nationalen Min-
derheiten ein solches Gesetz nachdrücklich ver-
langten, konnte es aufgrund zahlreicher politischer
Widerstände bislang noch nicht verabschiedet
werden. Im Jahre 1990 wurde im Warschauer Mi-
nisterium für Kultur und Kunst eine besondere
Abteilung für Angelegenheiten der nationalen
Minderheiten eingerichtet. Durch diese Abteilung
wird u.a. die polnische finanzielle Förderung der
Kulturarbeit der Minderheiten koordiniert und
organisatorische Hilfestellung geleistet33.

33 Vgl. Andrzej Sakson, Die deutsche Minderheit in Polen
- Gegenwart und Zukunft. Referat auf der Tagung „Die
deutsche Minderheit in Polen: Probleme im Wandel“, ebd.

34 Vgl. S. Lodzinski, Struktura narodowosciowa Polski i
polityka panstwa wobec mniejszosci w latach 1989-1992, in:
Kultura i Spoleczenstwo, (1992) 3.
35 Vgl. D. Berlinska (Anm. 6), S. 52.

Auf lokaler Ebene sind die Wojewoden (vergleich-
bar deutschen Regierungspräsidenten) in Sied-

lungsgebieten der Minderheiten gehalten, einen
Bevollmächtigten für Minderheitenfragen einzu-
setzen, der als Vermittler zwischen Staat und Min-
derheit fungieren soll34. Eine solche Funktion
nimmt traditionell auch die katholische Kirche
Oberschlesiens ein. Im Bistum Oppeln hat Bischof
Nossol seinerseits einen Beauftragten für die deut-
sche Minderheit eingesetzt und mehrfach in Streit-
fällen, etwa in der Frage der Errichtung bzw. Wie-
derherstellung deutscher Denkmäler für gefallene
Soldaten, zwischen Behörden und Minderheit eine
Schlichtung herbeigeführt.

Tatsächlich hat sich ein Teil der polnischen Bevöl-
kerung noch nicht vollständig mit der Existenz und
der Tätigkeit von deutschen Minderheitenorgani-
sationen im Lande abgefunden. Hier wirkt die
jahrzehntelange kommunistische Propaganda von
einer angeblich illoyalen deutschen Minderheit in
Polen vor 1939 und Revanchismusbestrebungen
der Bundesrepublik nach 1945 bis heute nach und
wird immer wieder von politischen Extremisten in
Polen benutzt, um von wirtschaftlichen Schwierig-
keiten abzulenken und neue Gefolgschaft zu
gewinnen. Dazu kommt, daß - vor allem in Ober-
schlesien - Einheimische und nach 1945 Zugewan-
derte häufig auch noch in der dritten Generation
nur neben-, aber nicht wirklich miteinander leben.

Die deutschen Minderheiten registrieren die polni-
sche Abneigung und betonen dort, wo sie die Be-
völkerungsmehrheit stellen, ihren Anspruch, sich
als Einheimische nicht länger von den Zugewan-
derten bevormunden zu lassen. Dies hat wiederum
entsprechende negative Reaktionen der polni-
schen Seite zur Folge. Dennoch hat die Mehrheit
der polnischen Bevölkerung Verständnis für die 
kulturellen Bedürfnisse der deutschen Minderhei-
ten. Näch Umfragen unterstützen 60 % der Polen
die Einführung deutschen Unterrichts im
Oppelner Schlesien und 63,9 % die Abhaltung
deutschsprachiger Messen in Oberschlesien35.

2. Deutsche Seite

Aus der Bundesrepublik Deutschland wurde die
deutsche Minderheit in Polen in den vergangenen
Jahren nachhaltig unterstützt. So stellte das Bun-
desinnenministerium im Jahre 1990 rund 6,8 Mil-
lionen Mark zur Verfügung, 1991 waren es bereits
23,6 Millionen, und in den Jahren 1992 und 1993
wurden jeweils mehr als 26 Millionen Mark für Hil-
fen an die Deutschen in Polen durch das Bundes-
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innenministerium, teilweise über Mittlerorganisa-
tionen, bereitgestellt. Dabei wurde darauf geach-
tet, daß durch die Zuwendungen aus Deutschland
die Trennung zwischen den Deutschen und ihren
polnischen Nachbarn nicht unnötig vertieft wurde.
Der größte Teil der Hilfsmaßnahmen kommt allen
Bewohnern der jeweiligen Orte oder Regionen zu-
gute. So werden beispielsweise Krankenhäuser mit
Geräten und Medikamenten ausgestattet oder die
Wasserversorgung bestimmter Gebiete durch ent-
sprechende Baumaßnahmen verbessert.

Besondere Bedeutung angesichts der Überalte-
rung der Minderheit haben Altenhilfe und Pflege-
stätten, Sozialstationen und Maßnahmen wie
„Essen auf Rädern“. Aufbauhilfe für das einheimi-
sche Handwerk wird durch Existenzgründungshilfen
geleistet und landwirtschaftlichen Organisationen
wie dem „Verein Schlesischer Bauern“ sowohl
praktisch durch Bereitstellung von Saatgut und
Maschinen wie auch ideell durch Fortbildungs-
veranstaltungen oder landwirtschaftliche Berater
geholfen. Darüber hinaus wird den deutschen
Organisationen durch Ausstattungs- und Unter-
haltshilfe für Geschäftsstellen, Begegnungsstätten
und Büchereien unter die Arme gegriffen36.

36 Vgl. Auslandskurier, Spezialausgabe 3, Dezember 1992,
S.12f.
37 Vgl. ebd.,S.14f.
38 Vgl. ebd.,S. 10f.

Die Förderung der Muttersprache, die aufgrund
der Diskriminierungspolitik in der Vergangenheit
heute teilweise von den Angehörigen der Minder-
heit nicht oder kaum noch beherrscht wird, ist der-
zeit eines der vordringlichsten Anliegen. Hierzu
wurden 1991 durch das Institut für Auslandsbezie-
hungen (IfA), das diese Aufgaben für die Bundes-
regierung koordiniert, über zwei Millionen DM ein-
gesetzt; 1992 konnte das IfA bereits drei Millionen
DM dafür bereitstellen. Zu den geförderten Maß-
nahmen gehörten beispielsweise die Schulung von
Lehrern aus den Siedlungsgebieten der Minderheit
auf Sprachkursen in Deutschland und die Entsen-
dung von Lehrern aus Deutschland in die Sied-
lungsgebiete der Minderheit, die Versorgung mit
Lehrmaterialien, die Förderung deutschsprachiger
Zeitungen und kostenlose Abonnements deutscher
Periodika für die Minderheitengruppen37.

Außer von staatlichen Stellen erfährt die deutsche
Minderheit durch zahlreiche Wohlfahrtsverbände,
Organisationen und Privatpersonen weitere Unter-
stützung für ihre Arbeit. So hat beispielsweise der
Deutsche Caritasverband Freiburg im Bistum Op-
peln am 10. Oktober 1992 die erste von 47 geplan-
ten Pflegestationen in Oberschlesien eingeweiht38.

Auch die politischen Stiftungen in Deutschland be-
ziehen die Siedlungsgebiete der deutschen Minder-
heiten in Polen in ihre Arbeit mit ein. Die Fried-
rich-Ebert-Stiftung hat mit einem eigenen Büro in
Gleiwitz dabei ein besonderes Zeichen gesetzt.

Besonders intensiv, gleichzeitig aber auch beson-
ders umstritten ist die Tätigkeit des Bundes der
Vertriebenen (BdV) und einzelner in diesem
Dachverband zusammengeschlossener Lands-
mannschaften wie der Landsmannschaft Schlesien
oder der Landsmannschaft Ostpreußen für die
Deutschen in Polen. Hierzu muß gesagt werden,
daß bis 1989 die Betreuung der Deutschen in Polen
fast allein von den Heimatvertriebenen und ihren
Organisationen geleistet werden mußte, da anson-
sten in der Bundesrepublik - auch bei Politikern
und staatlichen Stellen - in dieser Frage Berüh-
rungsängste bestanden. Naturgemäß sehen die
Deutschen in Polen in den vertriebenen Lands-
leuten in Deutschland auch ihre natürlichen An-
sprechpartner, von den verwandtschaftlichen Bin-
dungen einmal ganz abgesehen.

Tatsächlich ist die praktische Hilfe für die deut-
schen Minderheiten in Polen durch landsmann-
schaftliche Organisationen aus Deutschland, die
auch eine Mittlerfunktion für staatliche Förderung
erfüllen, bedeutend. Diese Hilfe wird auch von
den in den Siedlungsgebieten der deutschen Min-
derheiten lebenden Polen durchaus geschätzt, da
sie ebenfalls von den erweiterten Möglichkeiten
des Deutschunterrichts oder der verbesserten Aus-
stattung von Schul-, Kultur- und Krankenhäusern,
welche unter anderem auch durch den BdV organi-
siert werden, profitieren. In Deutschland wie in
Polen wenig bekannt ist ferner, daß deutsche Hei-
matvertriebene - ob landsmannschaftlich organi-
siert oder nicht - seit Jahrzehnten unzählige Kon-
takte nicht nur zu ihren in der Heimat verbliebe-
nen Landsleuten, sondern auch zu den neuen pol-
nischen Bewohnern geknüpft haben und sich dar-
aus viele enge Freundschaften und Bindungen
über die Grenzen hinweg entwickelten.

Im Gegensatz zu diesen allgemein positiv aufge-
nommenen Tätigkeitsfeldern, die allerdings wenig
spektakulär sind, stößt dagegen in Polen wie in
Deutschland die politische Tätigkeit von Lands-
mannschaften auf heftige Kritik und Unverständ-
nis. Diese Aktivitäten werden zwar nicht von allen
Vertriebenenverbänden, aber doch von einzelnen
landsmannschaftlichen Organisationen oder ihren
Vertretern durchgeführt. Es geht hier vor allem
um die Infragestellung der heutigen deutsch-polni-
schen Grenze, Aktionen wie die Forderung nach
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passivem Wahlrecht bei Bundestagswahlen für
die Angehörigen der deutschen Minderheiten
oder das Schüren antipolnischer Ressentiments in
Reden oder Veranstaltungen in Deutschland
bzw. den Siedlungsgebieten der deutschen Min-
derheiten in Polen. Auch ein Teil der bei den
Minderheiten verbreiteten Vertriebenenpublika-
tionen trägt häufig nicht dazu bei, das Zusam-
menleben von Polen und Deutschen in den
Oder-Neiße-Gebieten zu verbessern. Angesichts 
der Tatsache, daß viele Angehörige der deut-
schen Minderheiten sich bis heute nicht mit dem 
polnischen Staat identifizieren können und nach
wie vor auf ihrer deutschen Staatsangehörigkeit
bestehen (nach Schätzungen wurde bis heute
etwa 100000 Angehörigen der deutschen Minder-
heiten auf der Grundlage des Art. 116 GG ein
bundesdeutscher Paß ausgestellt), fällt eine sol-
che Beeinflussung auf fruchtbaren Boden39. Da-
mit wird jedoch das Bemühen polnischer und
deutscher staatlicher wie privater Stellen um eine
Aussöhnung der Deutschen mit ihrem Status als
Minderheit im polnischen Staat, welche die Vor-
aussetzung für praktische Verbesserungen dar-
stellt, zumindest erschwert.

39 Vgl. D. Berlinska (Anm. 6), S. 51. 40 Vgl. T. Urban (Anm. 3), S. 145-148.

Ein Beispiel für diese Schwierigkeiten ist die Wei-
gerung von jungen Angehörigen der Minderheiten,
den Wehrdienst in der polnischen Armee abzulei-
sten. Deutschland und Polen dulden zwar derzeit
die faktische Doppelstaatsbürgerschaft von Ange-
hörigen der deutschen Minderheiten in Polen still-
schweigend. Beide Seiten sind sich aber darin einig,
daß auch Angehörige der deutschen Minderheiten
in Polen mit deutschem Paß, solange sie in Polen
ihren ständigen Wohnsitz haben, den dortigen Ge-

setzen und somit auch der polnischen Wehrpflicht
unterliegen.

Viel öffentliches Aufsehen erregte die kurzzeitige 
Tätigkeit einiger kleiner Gruppen bundesdeut-
scher Rechtsextremisten in Oberschlesien40. Man
sollte diese Einzelfälle, ebenso wie die immer wie-
der vorkommenden Ausschreitungen polnischer
Extremisten gegenüber Einrichtungen der deut-
schen Minderheiten, nicht überbewerten. Vorfälle
dieser Art zeigen aber, daß das deutsch-polnische
Verhältnis, insbesondere auch bezüglich der Min-
derheiten, noch keineswegs endgültig und befriedi-
gend geregelt ist. ‘

Die den deutschen Minderheiten nach Abschluß
des Grenzvertrages zugedachte Rolle einer Brücke
zwischen Deutschland und Polen ist heute noch
eine Zukunftsvision. Für die Angehörigen der
Minderheiten geht es derzeit in erster Linie um
Wiedergutmachung des ihnen nach 1945 zugefüg-
ten Unrechts. Das ist ein langwieriger, teilweise
schmerzhafter Prozeß, bei dem allen Seiten
Kompromisse abverlangt werden. In den Kreisen
der deutschen Minderheiten hatte man teilweise
auch besonders hohe Erwartungen in die Hilfe aus
der Bundesrepublik gesetzt, die sich in der Praxis
als unerfüllbar erwiesen. Auf der anderen Seite be-
fürchten viele Polen, bei Erfüllung aller Forderun-
gen der deutschen Minderheiten schließlich zu
Fremden im eigenen Land zu werden. Diese
heiklen Probleme können nur durch gemeinsame 
Anstrengungen aller Beteiligten - der deutschen
Minderheiten, ihrer polnischen Nachbarn, des pol-
nischen und des deutschen Staates - zu einem
friedlichen und für alle Seiten akzeptablen Ende
geführt werden.
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Alfred Eisfeld

Zwischen Bleiben und Gehen:
Die Deutschen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion

I. Auf dem Weg zur
Wiederherstellung deutscher

Siedlungsgebiete

Die Diskussion der Lage der Deutschen in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion wird in den
Massenmedien der Bundesrepublik Deutschland
zumeist nur noch unter dem Gesichtspunkt der
Zahl von Aussiedlern bzw. der gestellten Ausreise-
anträge erörtert. Ein zweiter Aspekt, dem in den
Medien und im parlamentarischen Raum große 
Bedeutung zugemessen wird, ist die Frage der
Effektivität der Hilfsmaßnahmen der Bundesregie-
rung für die Rußlanddeutschen in ihren Siedlungs-
gebieten in den GUS-Republiken1. Bedauerlicher-
weise wird dabei zumeist vergessen, daß die Rede
von einer Population von etwa zwei Millionen Per-
sonen ist, die über einen riesigen Kontinent ver-
streut leben. Statt dessen werden innenpolitische
Auseinandersetzungen zu Lasten der Betroffenen
geführt.

1 Vgl. „Regierung bewilligt 100 Millionen Mark für Ruß-
landdeutsche“, in: Die Welt vom 2. November 1993, S. 3;
„Kleine Brötchen“, in: Der Spiegel, Nr. 43 vom 25. Oktober
1993, S. 72-75; „Hilfsgelder gesperrt“, in: Der Spiegel,
Nr. 44 vom 1. November 1993, S. 16.

2 Vgl. Appell der Gründungskonferenz der Gesellschaft
„Wiedergeburt“ an die Bevölkerung des Wolgagebiets, in:
Osteuropa, 40 (1990) 1, S. A22-A24.
3 Vgl. Deklaration des Obersten Sowjets der UdSSR
„Über die Qualifizierung der Repressivakten gegenüber den
zwangsumgesiedelten Völkern als gesetzwidrig und verbre-
cherisch und über die Wahrung ihrer Rechte“, in: Pravda
vom 24.1. 1989.
4 Die Diskussion dieses Vorschlags führte zur Spaltung der
Autonomiebewegung und der Herausbildung von miteinan-
der konkurrierenden Gruppen.
5 Vgl. Gesetz der RSFSR „Über die Rehabilitierung der
repressierten Völker“, in: Rossijskaja gazeta vom 9. Mai
1991.

In der Sowjetunion waren die Rußlanddeutschen
nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen
Krieges für viele Jahre aus dem politischen Leben
verdrängt. Erst in der Endphase der Existenz der
Sowjetunion konnten die Rußlanddeutschen ne-
ben anderen während des Krieges unterdrückten
Völkern mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Vor dem Hintergrund der Diskussion um die
Überwindung der Folgen des Stalinismus, insbe-
sondere dank der Bemühungen einer ganzen 
Reihe von deportierten bzw. diskriminierten Völ-
kern um ihre Rehabilitierung, konnten auch Ver-
treter der Rußlanddeutschen gewisse Erfolge er-
zielen.

Als wichtigstes Ziel formulierte die im März 1989
gegründete Gesellschaft „Wiedergeburt“ in der

Gründungskonferenz die Wiederherstellung der
Staatlichkeit an der Wolga2. Der Oberste Sowjet
der UdSSR hat am 14. November 1989 eine Dekla-
ration verabschiedet, in der die Deportation als ge-
setzwidrig und verbrecherisch qualifiziert wurde3.
Zwei Wochen später stimmte die Nationalitäten-
kammer des Obersten Sowjets der UdSSR der
Wiederherstellung der Autonomen Sozialistischen
Sowjetrepublik (ASSR) der Wolgadeutschen im
Prinzip zu. Im Zusammenspiel mit dem Zentral-
komitee (ZK) der KPdSU bemühte sich der Vor-
sitzende der dafür gebildeten staatlichen Kommis-
sion, Gusev, darum, von der Wiederherstellung
einer territorialen Autonomie wegzukommen.
Statt dessen wurde die Schaffung einer Assoziation
der Deutschen in der UdSSR als Kulturautonomie
ohne Territorium vorgeschlagen. Dieser Vorschlag 
stand in eklatantem Widerspruch zur Verfassung
der UdSSR und der Unionsrepubliken4.

Im Frühjahr 1991 hatte die Russische Föderation
die Initiative in der „deutschen Frage“ übernom-
men. Am 26. April verabschiedete der Oberste
Sowjet der Russischen Föderativen Sowjetrepublik
(RSFSR) ein Gesetz über die Rehabilitierung der
unterdrückten („repressierten") Völker5. Dieses
Gesetz sah unter anderem die Wiederherstellung
der während des Zweiten Weltkrieges aufgelösten N
Autonomen Republiken und Gebiete vor. Am
gleichen Tag wurde der Ministerrat beauftragt, bis
Ende 1991 Gesetze auszuarbeiten, welche die
„Wiederherstellung der territorialen Integrität der
nationalstaatlichen Gebilde und der administrativ-
territorialen Grenzen, die vor ihrer gewaltsamen
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verfassungswidrigen Abänderung bestanden“, so-
wie die rechtliche, politische, soziale und kultu-
relle Rehabilitierung einleiten sollten6. Im Laufe 
des Herbstes 1991 wurde ein Stufenplan vorgelegt,
doch kam dieser nicht mehr zur Ausführung.

6 Vgl. Beschluß des Obersten Sowjets der RSFSR „Über
die Ordnung der Inkraftsetzung des Gesetzes der RSFSR 
über die Rehabilitierung der repressierten Völker“, in: Deut-
sche Allgemeine vom 9. Mai 1991, S. 1.

7 Vgl. „Über die freie nationale Entfaltung der Bürger der
UdSSR, die außerhalb ihrer nationalstaatlichen Autonomien
leben oder die über keine solche auf dem Territorium der
UdSSR verfügen“, in: Pravda vom 7. Mai 1990.
8 Vgl. Gesetz der RSFSR „Über die Sprachen der Völker
der RSFSR“, in: Vedomosti Zvezda Narodnych Deputatov
RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR, Nr. 50 vom 12.12.
1991, S. 1987-1996.
9 Vgl. Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der
RSFSR „Über die Gründung eines Deutschen nationalen
Rayons in der Region Altai“, in: ebd., Nr. 27 vom 4. Juli
1991, S. 1071.
10 Vgl. Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der
Russischen Föderation „Über die Gründung des Deutschen
nationalen Rayons Azovo im Gebiet Omsk“, Moskau,
17. Februar 1992, Nr. 2368-1.

Der Putschversuch im August 1991 hat die zentri-
fugalen Kräfte in der Sowjetunion gestärkt. In 
allen Republiken kamen die Bestrebungen zur Er-
langung der staatlichen Autonomie zum Tragen,
und die Sowjetunion hörte zum Ende des Jahres
1991 auf zu existieren. Mit dem Wegfall der Zen-
tralregierung und der kommunistischen Partei als
alles entscheidendes Machtorgan fehlten für die
Rußlanddeutschen plötzlich Instanzen, mit deren
Hilfe man seine Rechte erreichen zu können
glaubte.

Die Erlangung der Souveränität der ehemaligen
Unionsrepubliken war mit einer Verlagerung der
Kompetenzen vom Zentrum in die Republiken
verbunden. Jede der Republiken legte großen
Wert darauf, sichtbare Zeichen der Eigenständig-
keit zu setzen. Dazu gehörten vor allem die Aus-
arbeitung einer neuen Verfassung und die Einfüh-
rung der Sprache der jeweiligen Titularnation als
Staatssprache. In Kazachstan und in den Republi-
ken Mittelasiens legte man großen Wert darauf,
das Selbstwertgefühl der Titularnationen zu stär-
ken und Angehörige des jeweilgien Volkes aus an-
deren Republiken oder aus dem Ausland aufzu-
nehmen. Wie wichtig eine Homogenisierung der
Bevölkerung für den Fortbestand eines Staates
sein kann, wird deutlich, wenn man sich die Zu-
sammensetzung der Bevölkerung in den Gebieten
Nord-Kazachstans näher ansieht. In einer ganzen
Reihe von Gebieten machen Kazachen weniger als
die Hälfte der Bevölkerung aus, so daß bei Ab-
stimmungen über die Zukunft dieser Gebiete die
Gefahr eines Auseinanderbrechens Kazachstans 
nicht auszuschließen war.

Die Frage der deutschen Minderheit wurde für
Rußland, Kazachstan, Kyrgyzstan und die Ukraine
zu einer Frage, in der der Staat nicht mehr untätig
bleiben konnte. Für die drei erstgenannten Repu-
bliken wirkte sich die Migration der deutschen
Bevölkerung auf die Wirtschaft und den Gesamt-
zustand nachteilig aus, und für alle vier Republi-
ken bekam die Behandlung der Rußlanddeutschen
eine nicht unerhebliche Bedeutung im Kontext
ihrer Beziehungen zur Bundesrepublik Deutsch-
land.

In der Rußländischen Föderation waren in dieser
Hinsicht die besseren rechtlichen Rahmenbedin-
güngen geschaffen. So konnten in kompakten
Siedlungsgebieten einer Volksgruppe nationale
Dorfräte und Landkreise als kommunale Selbst-
verwaltungskörperschaften gebildet werden7. Die
Sprachen der Völker der RSFSR sollen in den
kompakten Siedlungsgebieten neben der russi-
schen Sprache als Amtssprache fungieren können.
Zu ihrer Bewahrung und Entwicklung können
staatlich finanzierte Programme aufgelegt wer-
den8.

In Verbindung mit dem Gesetz der RSFSR „Über
die Rehabilitierung der repressierten Völker“ vom
26. April 1991 waren die Voraussetzungen für die
Schaffung von national-territorialen Verwaltungs-
einheiten gegeben. Auf dieser Grundlage konnten
die deutschen Landkreise in der Region Altai9 und
im Gebiet Omsk10 wiederhergestellt und unter
ständiger Konsultation zwischen den Regierungen
Rußlands und Deutschlands ein umfangreiches Pa-
ket von Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung der
beiden Landkreise in Angriff genommen werden.
Dazu gehören neben Medikamentenlieferungen
die Ausstattung einer Reihe von Krankenhäusern
mit medizinischem Gerät, die Einrichtung einer
Vielzahl von Schulen und Kindergärten, die Un-
terstützung eines Netzes von Begegnungszentren,
in denen Erwachsene unabhängig von ihrer Natio-
nalität die deutsche Sprache erlernen und den Zu-
gang zur Kultur Deutschlands finden können. Ge-
rade angesichts des wirtschaftlichen Verfalls schien
es erforderlich zu sein, an einigen geeigneten
Standorten Kleinbetriebe zur Verarbeitung von
Agrarprodukten aufzubauen und in Abstimmung
mit den örtlichen Verwaltungen ein Wohnungs-
bauprogramm in Angriff zu nehmen.

Die Auswanderung nach Deutschland hörte damit
zwar nicht auf, doch wurden die beiden Landkreise
zu Inseln der Hoffnung für Tausende bedrängter
Rußlanddeutscher aus Kazachstan und Mittel-
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asien. Allein für den Landkreis Azovo mit seinen
20 000 Einwohnern liegen Anträge von 30 000 Zu-
zugswilligen vor11.

11 Vgl. Reinhard Olt, Im westsibirischen Asowo hat Bruno
Reiter das Sagen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
15. Juli 1993, S. 3.
12 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
(Hrsg.), Bulletin, Nr. 133 vom 25. November 1991,,S. 1083.

13 Vgl. O. Konstantinova, Wolgograd hat das Protokoll
unterzeichnet. Auch Saratow wird es unterzeichnen, in:
Saratovskie vesti vom 22. Januar 1992, S. 1.
14 Vgl. Dekret des Präsidenten der Russischen Föderation
„Über Sofortmaßnahmen zur Rehabilitierung der Rußland-
deutschen“, Moskau, 21. Februar 1992, Nr. 231.
15 Vgl. Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Russischen Föderation zur stufenweisen Wiederher-
stellung der Staatlichkeit der Rußlanddeutschen, in: Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Bulletin,
Nr. 45 vom 30. April 1992, S. 410-412.

Die größte Aufmerksamkeit und zugleich auch das
größte Engagement Deutschlands galt der wichtig-
sten Forderung der Verbände der Rußlanddeut-
schen - der Wiederherstellung ihrer Autonomen
Republik an der Wolga. Diese Frage wurde im
Verlauf der letzten drei Jahre wiederholt auf höch-
ster Ebene behandelt. So heißt es in der gemeinsa-
men Erklärung von Bundeskanzler Kohl und Präsi-
dent Jelzin vom 21. November 1991: „Deutschland
nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß Ruß-
land zur Wiederbegründung der Republik der
Deutschen in den traditionellen Siedlungsgebieten
ihrer Vorfahren an der Wolga entschlossen ist, wo-
bei die Interessen der dort lebenden Bevölkerung
nicht eingeschränkt werden. Im Zuge des fort-
schreitenden Aufbaus der Republik der Deutschen
an der Wolga wird Deutschland im Rahmen seiner
Möglichkeiten vielfältige Hilfe auf kulturellem, so-
zialem, wirtschaftlichem, landwirtschaftlichem und
regionalplanerischem Gebiet wie auch bei der
Stärkung der zwischennationalen und ethnischen
Gemeinschaft leisten.“12

Unmittelbar nach dieser gemeinsamen Erklärung
lief ein großangelegtes 50-Millionen-DM-Hilfspro-
gramm für die Bevölkerung an der Wolga an. 
Rund 20 Millionen DM waren für Medikamente
und medizinische Geräte bestimmt. Weitere
30 Millionen DM sollten für die Lieferung von Le-
bensmitteln, Bekleidung und Gegenständen des
täglichen Bedarfs aufgewendet werden. Zu den
Besonderheiten dieses Hilfsprogramms gehörte,
daß Lebensmittel, Bekleidung und Gegenstände
des täglichen Bedarfs nicht kostenlos verteilt wer-
den sollten, sondern zu sozialverträglichen Preisen
jedermann durch den Einzelhandel zugänglich ge-
macht wurden. Der Erlös dieser Aktion sollte für
die Unterstützung von kinderreichen Familien,
Krankenhäusern,,Kinderheimen und für den Aus-
bau der Infrastruktur in einer Reihe von Landkrei-
sen, welche zur Wolgadeutschen Republik gehör-
ten, dienen.

Die Hilfe sollte also der gesamten Bevölkerung
einer Reihe von Landkreisen und Städten - unab-
hängig von ihre Nationalität - zugute kommen.
Ziel war es, die mangelnde Versorgung zu verbes-
sern und die Akzeptanz der ortsansässigen Bevöl-

kerung für den Zuzug von Rußlanddeutschen und
die Wiedererrichtung der Wolgarepublik zu erhö-
hen. Mit der Durchführung dieser Hilfsmaßnah-
men wurde der Verein für das Deutschtum im
Ausland (VDA) beauftragt. Vertreter des VDA
haben mit den Verwaltungen der Gebiete Saratow
und Wolgograd entsprechende Protokolle über die
Lieferung, Lagerung und Verwendung der Hilfs-
güter ausgehandelt. Die Kontrolle über die Aus-
führung der Vereinbarung oblag einer gemischten
Kommission, in der neben den Verwaltungen der
beiden Gebiete und der entsprechenden Rayons
(unterste Verwaltungsbezirke) auch Vertreter
Deutschlands und der rußlanddeutschen Bevölke-
rung der Gebiete mitwirkten13.

Nach Irritationen, die während seines Besuchs im
Gebiet Saratow am 8. 1992 auftraten, un-
terzeichnete Präsident Jelzin am 21. Februar 1992
ein Dekret über die Sofortmaßnahmen zur Reha-
bilitierung der Rußlanddeutschen. Bezug neh-
mend auf das Gesetz der RSFSR „Über die Reha-
bilitierung der repressierten Völker“ vom 26. April
1991 ordnete der Präsident die Schaffung eines
deutschen nationalen Bezirks in den nördlichen
Rayons des Gebiets Wolgograd und eines deut-
schen nationalen Rayons auf dem Territorium des
Gebiets Saratow an. Diese beiden Körperschaften
sollten in ihrer Fortführung zur Wiederherstellung
der territorialen Autonomie der Wolgadeutschen
führen14. Zur Koordinierung der Maßnahmen
wurde eine deutsch-russische Regierungkommis-
sion gebildet. An der Arbeit dieser Regierungs-
kommission sind auf russischer Seite neben der
Regierung der Russischen Föderation die betref-
fenden Gebiete sowie Vertreter der Rußlanddeut-
schen beteiligt. Am 23. April 1992 konnte das
„Protokoll über die Zusammenarbeit bei der stu-
fenweisen Wiederherstellung der Staatlichkeit der
Rußlanddeutschen“ paraphiert werden15.

Auf dieser Rechtsgrundlage wurden im Rahmen
der deutsch-russischen Regierungskommission
eine ganze Reihe von Maßnahmen für die Wolga-
region vereinbart. Die Grundlage für die Projekte
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bildeten Untersuchungen, die von deutschen Fach-
leuten unter Mitwirkung der zuständigen Verwal-
tungen durchgeführt wurden16.

16 Vgl. Verein für das Deutschtum im Ausland e.V.
(Hrsg.), Investitionsplanung für das Ansiedlungsprojekt
Wolgaregion. Phase I: Erhebung vor Ort, Bd. 1-3, Essen,
Juli 1992; Phase II: Erhebung vor Ort, Bd. 4, Essen, Februar
1993.

17 Vgl. Staatliches Komitee für Statistik der Republik Ka-
zachstan (Hrsg.), Ergebnisse der Volkszählung der UdSSR
aus dem Jahre 1989, Bd. II, Alma-Ata 1992, Tab. 31.
18 Vgl. ebd.,Tab.30.
19 Vgl. ebd.,S.19.
20 Vgl. ebd.,S.22.
21 Vgl. ebd., S. 40, 64, 82, 96, 132.
22 Vgl. ebd., S.46, 70, 138.
23 Vgl. Deklaration über die staatliche Souveränität der
Kazachischen Sozialistischen Sowjetrepublik, in: Kazach-
stanskaja pravda vom 21. Oktober 1990, S. 1.
24 Vgl. „Über die staatliche Unabhängigkeit der Republik
Kazachstan“, in: ebd. vom 18. Dezember 1991, S. 1.

II. Zur aktuellen Situation in den
deutschen Siedlungsgebieten

1. Kazachstan

Die Verselbständigung Kazachstans ist einer der
wichtigsten und kompliziertesten Vorgänge im
Auflösungsprozeß der Sowjetunion. Kazachstan ist
eine flächenmäßig weit ausgedehnte und rohstoff-
reiche Republik, die an der Schnittstelle zwischen
Europa und Asien liegt und mit vielen Problemen
der sowjetischen Geschichte behaftet ist.

Seit den zwanziger Jahren sind in dieser Republik
tiefgreifende demographische Prozesse zu verzeich-
nen. Der gewaltsame Versuch, die zum großen Teil
noch nomadisierende Bevölkerung seßhaft zu ma-
chen, kostete über eine Million Menschenleben.
Eine nicht erfaßte Personenzahl rettete sich durch
Flucht nach China, in die Mongolei und nach Sibi-
rien. Im Zuge der Neulanderschließung in den
dreißiger und fünfziger Jahren kamen Hunderttau-
sende von Russen, Ukrainern und Deutschen - zu-
meist gegen ihren Willen - nach Kazachstan.
Während des Zweiten Weltkriegs und in den
darauffolgenden Jahrzehnten kamen ebenfalls
Hunderttausende als Deportierte oder als Indu-
striearbeiter ins Land.

Das führte dazu, daß Kazachen im Jahre 1970 nur
noch 32,6% der Gesamtbevölkerung ihrer
Republik stellten, während 42,5 % Russen, 7,2 %
Ukrainer und 6,6% Deutsche waren. Seit den
zwanziger Jahren bis 1989 ist gleichwohl ein be-
ständiger Zuwachs der kazachischen Bevölkerung
zu verzeichnen. Bis 1989 sind die Kazachen mit
39,7 % zur stärksten Volksgruppe Kazachstans
herangewachsen. Sie überholten dabei die Russen
(37,8%). Zur drittstärksten Volksgruppe wurden
die Deutschen mit 5,8%, während die Ukrainer,
sowohl was ihre absolute Zahl als auch den Anteil
an der Gesamtbevölkerung betrifft, auf den vier-
ten Platz zurückfielen. Trotz dieser Verschiebun-
gen blieben die Russen in den Gebieten Kara-
ganda (52,2%), Kokßetav (39,5%), Kustanaj

(47,0%), Pavlodar (45,4%), Nord-Kazachstan
(62,1%) und Celinograd (46,0%) der dominie-
rende Bevölkerungsteil17. Im Durchschnitt der Re-
publik stellten die Russen mit 51,3 % auch die
stärkste Gruppe der Stadtbevölkerung18.

Die deutsche Bevölkerung Kazachstans ist zwi-
schen 1970 und 1989 um 11,6 % auf 957518 Perso-
nen angewachsen19 - das ist in etwa dieselbe 
Wachstumsrate, wie sie auch bei der russischen
Bevölkerung in der Republik zu verzeichnen war.
Den größten Zuwachs hatte die deutsche Bevölke-
rung in den Städten Kazachstans (35 %)20. Dieser
Zuwachs kam zum großen Teil durch die Abwan-
derung aus den ländlichen Gebieten in die Städte
zustande. Während die deutsche Bevölkerung in
den nördlichen Regionen Kazachstans einen Zu-
wachs zwischen 6,3 % in Ost-Kazachstan und 17 %
im Gebiet Pavlodar zu verzeichnen hatte21, war in
den südlichen Gebieten Kazachstans ein Rückgang
der russischen und deutschen Bevölkerung zu ver-
zeichnen. So verringerte sich die deutsche Bevöl-
kerung im Gebiet Cimkent von 1979 auf 1989 um
12,3 %, im Gebiet Gurv um 17,3 % und im Ge-
biet Kzyl-Orda um 5,4 %22.

Angesichts dieser dynamischen demographischen
Entwicklung war der Prozeß der Erlangung der
Souveränität Kazachstans mit vielen Risiken be-
haftet. In der Deklaration über die staatliche Sou-
veränität vom 25. Oktober 1990 wurde zwar die
Konsolidierung und Festigung der Völkerfreund-
schaft hervorgehoben, gleichzeitig aber auf die be-
sondere Verantwortung für das Schicksal der kaza-
chischen Nation hingewiesen23. Auch in dem Ge-
setz über die staatliche Unabhängigkeit der Repu-
blik Kazachstan vom 16. Dezember 1991 wird die
Gleichberechtigung aller Bürger unabhängig von
ihrer Nationalität, Konfession usw. unterstrichen
(Artikel 6). Die Wiederbelebung und Entwicklung
der Kultur, Traditionen und Sprache, die Festi-
gung des Nationalbewußtseins der kazachischen
Nation sowie der anderen Nationalitäten Kazach-
stans wird zu einer der wichtigsten Aufgaben des
Staates erklärt24.
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung Kazachstans von 1989 bis 199328

1989 Anfang 1993 Veränderung
gegenüber 1989absolut in Prozent

Kazachen 6 534 000 7 297 000 43,2 + 763 000
Russen 6 227 000 6 169 000 36,4 - 58 000
Ukrainer 896 000 875 000 5,2 - 21000
Deutsche 957 000 696 000 4,1 - 261 000

Die Nennung der kazachischen Sprache und der
kazachischen Nation an erster Stelle hat eine pro-
grammatische Bedeutung. Dies wird auch durch 
den Hinweis darauf unterstrichen, daß die Repu-
blik Kazachstan die Migrationsprozesse regelt. Nä-
heres dazu wurde in dem Gesetz über die Immigra-
tion vom 26. Juni 1992 ausgeführt25. Den Flüchtlin-
gen der zwanziger und dreißiger Jahre und deren
Nachkommen wird darin eine Vorzugsstellung
eingeräumt. Sie bekommen den Status eines
Flüchtlings (Artikel 17). Zur Versorgung und Ein-
gliederung der Immigranten ist die Bildung eines
staatlichen Immigrationsfonds vorgesehen. Von 
den Mitteln, die in diesen Fonds einzubringen
sind, verdient die Versorgung mit Wohnraum
besonders hervorgehoben zu werden. Neben
Zuweisungen aus staatlichen und kommunalen
Beständen wird auch Wohnraum in Anspruch ge-
nommen, der bei Auswanderern aus der Republik
erworben wird. Berücksichtigt man, daß die Be-
völkerung Kazachstans - wie auch die der ande-
ren Republiken - mit Wohnraum unterversorgt
und der Wohnungsbau drastisch zurückgegangen
ist, so wird klar, daß der von Auswanderern zu-
rückgelassene Wohnraum nahezu die einzige
Möglichkeit der Versorgung von Zuwanderern
mit Wohnraum bildet-.

25 Vgl. Gesetz der Republik Kazachstan über die Einwan-
derung, in: ebd. vom 25. August 1992, S. 2.
26 Vgl. „Wie wir arbeiten, so leben wir auch“, in: ebd. vom
4. August 1992, S. 2.

27 Vgl. Die Bevölkerung Kazachstans im Spiegel der Stati-
stik, in: Kazachstanskaja pravda vom 19. Juni 1993, S. 2.
28 Zusammengestellt nach A. Daurenbekov, Die Bevölke-
rung Kazachstans im Spiegel der Statistik, in: ebd., vom 
19. Juni 1993, und Staatliches Komitee für Statistik der Re-
publik Kazachstan (Hrsg.), Ergebnisse der Volkszählung der
UdSSR aus dem Jahre 1989, Bd. II, Alma-Ata 1992.

Wie dramatisch sich die wirtschaftliche und soziale
Lage in Kazachstan im ersten Halbjahr 1992 verän-
dert hatte, verdeutlichen folgende Daten: Das
Bruttosozialprodukt sank um 19 % gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres, die Industrie-
produktion um 12,1%. Die Fleischproduktion
ging um %, die Milchproduktion um 19 %, der
Einzelhandel um 43 % zurück

25
26.

Die Favorisierung der kazachischen Sprache und
der Kazachen in allen Bereichen der Wirtschaft
sowie des öffentlichen Lebens, die Angst vor eth-
nischen Konflikten und der wirtschaftliche Nieder-
gang der Republik führten zu einer weiteren Ver-

ringerung der russischen, ukrainischen und deut-
schen Bevölkerung (vgl. Tabelle 1).

Neben der hohen Geburtenrate ist auch die Zu-
wanderung von 42 500 Kazachen aus der Mongolei
und von rund 45 000 Kazachen aus Rußland, Uzbe-
kistan und aus anderen mittelasiatischen Republi-
ken zu verzeichnen27. Diese Vorgänge sind vor
allem zu berücksichtigen, wenn Meldungen über
Kongresse oder Versammlungen der Deutschen
Kazachstans und die darauf von offizieller Seite ge-
machten Versprechungen veröffentlicht werden.
Sie sollen den ständig zunehmenden Verdrän-
gungsdruck kaschieren.

2. Kyrgyzstan und andere mittelasiatische
Republiken

In den Republiken Mittelasiens waren im Jahre
1989 knapp 180000 Rußlanddeutsche ansässig
(vgl. Tabelle 2). Davon entfiel der weitaus größte
Teil mit über 101000 Personen auf die Republik
Kyrgyzstan. Dort wurden die ersten deutschen
Siedlungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
gegründet. Einen bedeutenden Zuwachs bekam
die deutsche Bevölkerung während und nach dem
Zweiten Weltkrieg. Insbesondere nach der Aufhe-
bung der Sonderkommandantur im Jahre 1956 ist
die deutsche Bevölkerung durch Binnenmigration
bis 1979 ständig gewachsen. In den darauffolgen-
den Jahren machte sich jedoch bereits eine Ab-
wanderung bemerkbar.

Ende der achtziger Jahre kam es wiederholt zu eth-
nischen Konflikten, so im uzbekischen Fergana-
Tal (1989) und im Gebiet Osch im Süden Kirgi-
siens. Die Deutschen in den beiden Republiken
waren von den Unruhen nicht unmittelbar betrof-
fen, das heißt, die Gewalt richtete sich gegen
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Tabelle!: Deutsche Bevölkerung in Mittelasien 1926-198929

1926 1959 1970 1979 1989

Kirgizische SSR 4 291 39 915 89 834 101 057 101 309
Uzbekische SSR 4 646 17 958 33 991 39 517 39 809
Tadzikische SSR — 32 588 37 712 38 853 32 671
Turkmenische SSR 1 263 3 647 4 298 4 561 4 434

andere Volksgruppen. Doch die Lage in Kirgisien
war so bedrohlich, daß am 7. Juni 1990 über die
Hauptstadt der Republik, Frunze, und die Ge-
bietsstadt Osch der Ausnahmezustand verhängt
wurde. In den dem Ausnahmezustand voraus-
gegangenen Auseinandersetzungen zwischen Kyr-
gyzen und Uzbeken über die Landzuteilung sind
nach Angaben der Behörden mehr als 210 Men-
schen ums Leben gekommen29.

29 Vgl. Alfred Eisfeld, Die Rußlanddeutschen (Studien-
reihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat), Bd.2, München
1992, S. 158.
30 Vgl. „Ausnahmezustand in Kirgisien aufgehoben“, AP
vom 21. November 1950.
31 Vgl. „Schade, daß ihr geht?“, in: Süddeutsche Zeitung,
Magazin Nr. 43, 1990,

32 Vgl. Migrationszunahme in Kyrgyzstan, in: Institut für
Deutschland- und Osteuropaforschung (Hrsg.), Informa-
tionsdienst „Deutsche 'in der ehemaligen Sowjetunion“,
Nr. 12/1992, S.4f.
33 Vgl. Institut für Deutschland- und Osteuropaforschung
(Hrsg.), Arbeitsbericht über die Ergebnisse der Befragungs-
studie „Deutsche in Kyrgyzstan“ (September 1992/Januar
1993), Göttingen 1993, S. 13.

Auch in den deutschen Siedlungsgebieten hat seit
Beginn des Jahres 1990 die Spannung zugenom-
men. In dem alten deutschen Dorf Orlow kam es
im Februar zur Schändung des dortigen Friedhofs.
Wenig später tauchten Flugblätter auf mit dem
Text: „Russen, euch geben wir ein Jahr, die Koffer
zu packen! Deutsche, euch geben wir zwei!“ Nach
den blutigen Unruhen in Fergana und Osch mußte
diese Drohung ernstgenommen werden. Nach
einem Bericht der Süddeutschen Zeitung haben in
der ersten Jahreshälfte 1990 120 der knapp 500
deutschen Familien den Ort Orlow verlassen. Ein
Teil dieser Migranten wanderte nach Deutschland
aus, der andere Teil suchte eine neue Bleibe im
Gebiet Kaliningrad - Königsberg31.

Eine interne Information des staatlichen Komitees
Kyrgyzstans für Statistik weist auch für 1991 und
die erste Hälfte des Jahres 1992 eine zunehmende
Abwanderung einer ganzen Reihe von Völkern
aus. Ein in beiden Zeiträumen positiver Migra-
tionssaldo ist lediglich für Kyrgyzen, Kazachen
und Koreaner zu verzeichnen (vgl. Tabelle 3).

Wie groß die Verunsicherung der deutschen Be-
völkerung der Republik bis zum Jahresende 1992
war, zeigt eine repräsentative Befragung: 85 % der
Befragten wollten aus der Republik auswandern,
wobei 81 % aller Ausreisewilligen Kyrgyzstan
noch im Jahre 1993 und 7,2 % ein Jahr später ver-

Tabelle 3: Migration in Kyrgyzstan 1991 und 199232

Nationalitäten Ein- und Abwanderung (Saldo)
1991 1. Halbjahr 1992

Kyrgyzen + 4 260 + 2 558
Russen — 17 397 — 7 357
Ukrainer — 2 275 — 991
Belorussen — 179 — 69
Uzbeken — 3 416 — 1 879
Kazachen + 267 + 78
Tadziken — 395 . — 194
Turkmenen — 13 — 23
Tataren — 1 028 — 335
Juden — 556 — 370
Deutsche — 12 830 — 7 553
Koreaner + 137 + 52
Türken + 32 — 69

lassen wollten. Von allen Befragten haben sich
77,8 % für die Ausreise nach Deutschland, 6 % für
Rußland und 1 % für die Ukraine und andere
GUS-Republiken entschieden33. Einige Indizien
deuten darauf hin, daß bis Ende 1993 in Kyrgyz-
stan nur noch ca. 50000 Deutsche Zurückbleiben
werden.

Weit dramatischer war die Lage der Deutschen in
der vom Bürgerkrieg betroffenen Republik
Tadzikistan. Tausende suchten sich durch Flucht in
Sicherheit zu bringen. Der Versuch der „Wieder-
geburt“, eine Evakuierung zu organisieren, hatte
zur Entstehung eines Flüchtlingslagers in Walu-
jewo bei Moskau geführt. Aus finanziellen Grün-
den mußten die meisten Ausreisewilligen jedoch in
Tadzikistan abwarten. Um ihnen die Ausreise zu
erleichtern, richtete die Deutsche Botschaft Tasch-
kent in der tadzikischen Hauptstadt eine Anlauf-
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stelle ein34. Von 1989 bis 1992 haben rund 22000
Rußlanddeutsche Tadzikistan verlassen35. Ende
1993 dürften nur noch 3000 bis 5000 geblieben
sein.

34 Vgl. Ingrid Zahn, Rußlanddeutsche aus Tadschikistan 
im Flüchtlingslager Walujewo, in: Deutscher Ostdienst, Nr. 6
vom 12. Februar 1993, S. 1.
35 Vgl. „Hunderttausende wollen Tadschikistan verlas-
sen“, in: Süddeutsche Zeitung vom 2. Juni 1993.

36 Vgl. Ukrainisch-Deutscher Fonds (Hrsg.), Materialien
zur organisierten Rückführung der Deutschen in die
Ukraine, März 1992.
37 Vgl. Beschluß des Obersten Sowjets der Krimer ASSR,
in: Neues Leben vom 15. Januar 1992, S. 6.
38 Vgl. Dekret des Präsidenten der Ukraine über die Stif-
tung des Ukrainisch-Deutschen Fonds, Kiev, 23. Januar
1992, Nr. 51.
39 Vgl. Ukrainisch-Deutscher Fonds (Hrsg.), Konzeption
der Rückführung der Deutschen in die Ukraine. Vorläufige
Begründungen und Investitionsplanungen, Kiev 1992, S. 25.
40 Vgl. Gesetz der Ukraine über die nationalen Minderhei-
ten in der Ukraine, in: Pravda Ukrainy vom 16. Juli 1992,
S.2.

3. Ukraine

In der Ukraine lebten bis zum Zweiten Weltkrieg
435300 und auf der Krim 50000 Deutsche. Wäh-
rend des Krieges wurden alle Deutschen von der
Krim und über 100000 vor allem aus dem östlichen
Teil der Ukraine von sowjetischen Behörden nach
Sibirien, Kazachstan und Mittelasien deportiert.
Etwa 350000 sogenannte Schwarzmeerdeutsche
wurden von deutschen Behörden während des
Rückzugs in den Warthegau bzw. ins Reichsgebiet
umgesiedelt. Nach Kriegsende brachten sowjeti-
sche Repatriierungskommandos den größten Teil
dieser Personen ebenfalls in die Verbannungsge-
biete Sibiriens, Kazachstans und Mittelasiens.
Eine Rückkehr in die Siedlungsgebiete der Vor-
kriegszeit war ihnen bis in die siebziger Jahre un-
tersagt. In der Ukraine selbst waren nur noch in
der Karpato-Ukraine deutsche Siedlungen, in an-
deren Gebieten nur vereinzelt Deutsche übrigge-
blieben. Im Jahre 1989 bekannten sich bei der
Volkszählung 849 Personen zu ihrer deutschen
Volkszugehörigkeit.

37

Nach der Souveränitätserklärung der Ukraine am
16. Juli 1990 änderte sich deren Politik gegenüber
den Rußlanddeutschen. Eine erste offizielle Einla-
dung zur Rückkehr in die Ukraine sprach der Vor-
sitzende des Staatskomitees der Ukraine für Natio-
nalitätenangelegenheiten, Olenenko, auf der
3. Konferenz der Gesellschaft „Wiedergeburt“ im
August desselben Jahres aus. Während in der So-
wjetunion und in anderen Unionsrepubliken die
Gesellschaft „Wiedergeburt“ nicht als juristische
Person anerkannt wurde, gelang ihr diese Aner-
kennung durch das Ministerkabinett der Ukraine
bereits am 26. April 1990. Mit Wissen der Regie-
rung konnte die Gesellschaft „Wiedergeburt“ Son-
dierungen in einer Reihe von Gebieten durchfüh-
ren und die Rückkehr von Deutschen in die
Ukraine vorbereiten.

An der Ansiedlung von Deutschen waren vor
allem die Gebiete Odessa, Nikolaev, Cherson, Za-
poroz’e und die Krim interessiert. Die Gesellschaft
„Wiedergeburt“ hat bis Ende des Jahres 1991 Ab-
sichtsprotokolle über die Ansiedlung von Ruß-

landdeutschen mit den genannten Gebietsverwal-
tungen unterzeichnet36. Der Oberste Sowjet der
ASSR der Krim hat darüber hinaus einen Beschluß
„Über praktische Maßnahmen einer organisierten
Rückkehr der deportierten Armenier, Bulgaren,
Griechen und Deutschen in die Krimer ASSR“ ge-
faßt37.
Nachdem Präsident Jelzin am 8. Januar 1992 in der
Wolgaregion der Wiederherstellung der Republik
der Wolgadeutschen eine Absage erteilte, ging die
ukrainische Regierung in die Offensive. Sie setzte
sich als Ziel den Aufbau eines demokratischen
Rechtsstaats, der Teil der europäischen Staatenge-
meinschaft werden soll. In diesen Kontext paßt gut
das Dekret des Präsidenten über die Schaffung
eines Ukrainisch-Deutschen Fonds, dessen Auf-
gabe die Durchführung der Rückkehr von Deut-
schen in die Ukraine sein sollte38. Dieses Dekret
wurde in den betreffenden Gebieten mit großer
Bereitschaft aufgenommen. Im Laufe der nächsten
Monate häuften sich Zusagen von Gebietsverwal-
tungen über die bevorzugte Aufnahme von Ruß-
landdeutschen. Die Voraussetzungen für die An-
siedlung waren in der Tat auch sehr gut. Es gab
genügend Siedlungsmöglichkeiten in den früheren
Siedlungsgebieten der Süd-Ukraine und keinerlei
Widerstand bei der ortsansässigen Bevölkerung.
Der Deutsch-Ukrainische Fonds hat daraufhin
eine Konzeption der Rückkehr von Deutschen in
die Ukraine vorgelegt, in der man Von der Ansied-
lung von rund 260000 Personen bis zum Jahr 2000
ausging. In den vier südlichen Gebieten (Odessa,
Nikolaev, Cherson und Zaporo'e) sollte in einer
Ausdehnung von 600 km ein Gürtel mit kompak-
ten deutschen Siedlungen entstehen39. Die recht-
lichen Rahmenbedingungen wurden zu dieser Zeit
durch das neue Gesetz der Ukraine über die natio-
nalen Minderheiten verbessert40.
Diese insgesamt günstige Entwicklung veranlaßte
die Bundesregierung, für die Unterstützung der
Ansiedlung von Deutschen in der Süd-Ukraine im
Haushaltsjahr 1992 20 Millionen DM und im dar-
auffolgenden Jahr weitere 32 Millionen DM zur
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Verfügung zu stellen41. Zur Unterbringung der be-
reits in die Ukraine eingewanderten Siedlungswilli-
gen und der unter Vertreibungsdruck Stehenden
aus den Republiken Mittelasiens und Kazachstan
stellte das Bundesinnenministerium 1000 Wohn-
container zur Verfügung. An festgelegten Stand-
orten aufgestellt, waren sie als Keimzellen der
Ansiedlung gedacht. Die Ansiedlung selbst sollte 
unter der Leitung des Deutsch-Ukrainischen
Fonds durchgeführt werden.

41 Vgl. „Bonn gibt 52 Millionen Mark. 400000 sollen eine
neue Heimat finden“, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. Okto-
ber 1992.
42 Vgl. Hermann Clement/Michael Knogler/Alexej Seka-
rev/Inna Lunina, Verschärfte Wirtschaftskrise in der
Ukraine. Inflationäre Geld- und Finanzpolitik bei ordnungs-
politischer Stagnation, in: Arbeiten aus dem Osteuropa-
institut München, Nr. 161, September 1993.
43 Vgl. Vladimir Lysov, Wer mag die Deutschen und wie
gern sieht man sie in Odessa, in: Deutsche Allgemeine Zei-
tung vom 24. Oktober 1992, S. 9.
44 Vgl. „Alles halbgewalkt“, in: Der Spiegel, Nr. 38 vom
14. September 1992, S. 169-199; Brigitte Schulze, Von Ka-
sachstan in die Südukraine, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 7. August 1993, S. 8.
45 Vgl. Christian Schneider. Im Container auf der grünen
Wiese, in: Süddeutsche Zeitung vom 14./15. August 1993.

46 Horst Waffenschmidt, Hilfen für die Rußlanddeutschen
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, in: Info-Dienst
Deutsche Aussiedler, Nr. 37 vom November 1992, S. 2.

Die Gebietsverwaltungen mußten jedoch schon 
bald erkennen, daß der allgemeine wirtschaftliche
Niedergang ihnen nur wenig Spielraum läßt42. So
konnte das Gebiet Odessa nach neueren Berech-
nungen nur 500 der geplanten 5 000 Familien auf-
nehmen43. Zu allem Überfluß versuchten auch
noch Geschäftemacher aus der Not der Menschen
Gewinn zu ziehen44, und die ukrainische Regie-
rung wollte entgegen früheren Zusagen dem größ-
ten Teil der Neusiedler die ukrainische Staatsbür-
gerschaft erst nach fünf Jahren zuerkennen, wie
das Gesetz über die Staatsangehörigkeit dies auch
vorsieht45. Diese Entwicklung führte dazu, daß bis
Mitte 1993 im Wege der vom Ukrainisch-Deut-
schen Fonds organisierten Rücksiedlung nur ca.
1500 Deutsche in die Ukraine kamen. Da auch
diese nicht die versprochenen Bedingungen vor-
fanden, sind bereits einige nach Deutschland aus-
gewandert. Andere suchen einen neuen Wohnort
in Sibirien, an der Wolga, im Gebiet Kaliningrad -
Königsberg oder versuchen, in der Ukraine auszu-
harren.

III. Hilfsmaßnahmen der
Bundesregierung

Ausgehend von dem „Vertrag über gute Nachbar-
schaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwi-

sehen der Bundesrepublik Deutschland und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ vom
9. November 1990 hat die Bundesregierung ein
umfangreiches Paket von Hilfsmaßnahmen für die
Rußlanddeutschen in ihren Siedlungsschwerpunk-
ten aufgelegt. Ziel der Hilfsmaßnahmen ist es, den 
Betroffenen „eine Perspektive in der jetzigen Hei-
mat“ finden zu helfen46. Ressortübergreifend wer-
den Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Be-
gegnungszentren, an denen Deutsch gelernt wird
bzw. Deutschlehrer ausgebildet werden, mit Aus-
stattung und Lehrkräften unterstützt. In den Sied-
lungsschwerpunkten in Westsibirien und in der
Wolgaregion, die unter den Rußlanddeutschen
eine große Anziehungskraft haben, wurden im Zu-
sammenwirken mit den örtlichen Behörden und
den Rußlanddeutschen eine Anzahl von Kleinbe-
trieben zur Verarbeitung von Agrarprodukten er-
richtet. Nach Maßgabe des Zuzugs von Rußland-
deutschen aus anderen Regionen werden dort
Wohnhäuser gebaut und es wird die Infrastruktur
verbessert.

In Kazachstan, Kyrgyzstan und anderen mittelasia-
tischen Republiken erstreckt sich die Unterstüt-
zung vor allem auf den kulturellen, schulischen
und medizinischen Bereich. In der Ukraine ist das
Ansiedlungsprogramm zum Stillstand gekommen.
Die dafür eingeplanten Mittel wurden deshalb für
andere Regionen umgewidmet.

Die Koordination der Hilfsmaßnahmen erfolgt
durch die deutsch-russische, die deutsch-ukraini-
sche und die deutsch-kirgisische Regierungskom-
mission, die jeweils zweimal jährlich tagen. An der
Arbeit der Regierungskommissionen nehmen Ver-
treter der Rußlanddeutschen der jeweiligen Repu-
blik, Abgeordnete des Deutschen Bundestages
und Mitarbeiter von Mittlerorganisationen teil, die
mit der Durchführung der Hilfsmaßnahmen beauf-
tragt sind. In der Ukraine und im Raum St. Peters-
burg beteiligen sich Bayern und Baden-Württem-
berg am Aufbau von Siedlungen und landwirt-
schaftlichen Betrieben.

Die Hilfsmaßnahmen haben in der jeweiligen Re-
gion zu einer gewissen Beruhigung und zur tempo-
rären Verbesserung der medizinischen Versorgung
geführt. In der Wolgaregion ist der Widerstand ge-
gen die Wiedererrichtung der Wolgarepublik spür-
bar zurückgegangen. Die Hilfsmaßnahmen konn-
ten aber wegen des wirtschaftlichen Niedergangs in
keiner der Republiken das geplante Volumen
erreichen.
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Silke Delfs: Heimatvertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler. Rechtliche und politische
Aspekte der Aufnahme von Deutschstämmigen aus Osteuropa in der Bundesrepublik
Deutschland

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S. 3-11

Deutschstämmige aus Osteuropa fanden seit Ende des. Zweiten Weltkrieges in großer Zahl Aufnahme in
der britischen und amerikanischen Besatzungszone bzw. später in der Bundesrepublik Deutschland. Nach
dieser erzwungenen Wanderungsbewegung der Heimatvertriebenen - einer „ethnischen Säuberung“ größ-
ten Stils durch die Alliierten mit zwölf Milhonen Vertriebenen und zwei Millionen Toten als „Nachkriegs-
verlusten“ - versiegte der Zustrom wegen der restriktiven Ausreisepolitik der Ostblockstaaten in den fol-
genden Jahrzehnten fast völlig. Diejenigen, die trotz aller Einschränkungen und oftmals erst nach jahre-
langen Schikanen ausreisen durften, wurden in der Bundesrepublik mit offenen Armen empfangen. Ihre
Aufnahme war in erster Linie ein Akt der Solidaritätsbekundung mit den Angehörigen deutscher Minder-
heiten, die in Osteuropa unterdrückt wurden. Darüber hinaus hat aber auch die Blockkonfrontation wäh-
rend des Kalten Krieges Einfluß auf die Gestaltung der Aussiedlerpolitik gehabt.
Mit dem politischen Umbruch 1989/90 sind die Zahlen deutschstämmiger Zuwanderer sprunghaft angestie-
gen. Vor dem Hintergrund der geänderten politischen Rahmenbedingungen und des verstärkten Migra-
tionsdrucks auf die Bundesrepublik ist der aussiedlerpolitische Konsens einer großzügigen Aufnahme ins
Wanken geraten. Nach ersten verfahrenstechnischen Anpassungen sind Anfang 1993 grundsätzliche Ände-
rungen des Aussiedlerrechts in Kraft getreten, die über die Einführung des Spätaussiedlerstatus hinaus
langfristig einen Abschluß der gesamten Aussiedleraufnahme im Rahmen des Kriegsfolgenrechts bewirken.
Mit diesen Reformen geht ein allmählicher Wandel der Rolle der Bundesrepublik gegenüber den deutschen
Minderheiten einher: Von der Fluchtburg wird sie zu einer Schutzmacht.



Andreas Baaden: Interkulturelle Projektarbeit zur Integration von Aussiedlern. Wege zu
Verständnis und Toleranz zwischen Fremden und Einheimischen.

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S. 23-30

Die heute nach Deutschland kommenden Aussiedler sind stark von ihrer osteuropäischen Herkunftsregion
geprägt, was sich vor allem in der Alltagskultur, in Verhaltensweisen, Werthaltungen und Mentalitäten
äußert. Diese die Identität der Menschen bestimmenden soziokulturellen Faktoren müssen in der Integra-
tionsarbeit ohne nationale oder inhaltliche Einengungen aufgegriffen werden. Identität ist nicht statisch,
sondern wandlungsfähig, und Integration ist ohne behutsame Modifikationen der mitgebrachten Identität
nicht möglich.
Interkulturelle Integrationsmaßnahmen zwischen Migranten und Einheimischen müssen verstärkt werden
gerade in einer Zeit, die geprägt ist von wachsendem Gruppenegoismus, Nationalismus und der Diskrimi-
nierung von Minderheiten. Die derzeitigen Mitteleinsparungen aber zerstören mühsam aufgebaute Struktu-
ren der Integrationsarbeit. Besondere nachteilig werden sich die Kürzungen im Sprachförderbereich aus-
wirken, denn Sprachkompetenz ist Grundlage der Integration. Auch Aussiedlerarbeit ist interkulturelle
Arbeit, die zum Ziel hat, auf der Basis von Gleichberechtigung, Akzeptanz und Toleranz mitgebrachte und 
hiesige Kulturelemente in einen Austauschprozeß einzubeziehen. Das funktioniert nur über das Auflösen
der Anonymität zwischen den einheimischen und den „fremden“ Gruppen. Zentrale Bedeutung haben
deshalb auf das unmittelbare Wohnumfeld bezogene Aktionen.
Die im Bereich der Aussiedlerintegration erworbenen interkulturellen Erfahrungen sind wertvoll für die
notwendige Konzeption einer nicht nach überkommenen ethnischen Kriterien bestimmten Einwanderungs-
und Integrationspolitik.

Joachim Rogall: Die deutschen Minderheiten in Polen heute

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S. 31-43

Nach der politischen Wende in Polen 1989 wurde die Existenz einer zahlenmäßig relevanten deutschen
Minderheit durch den Staat offiziell anerkannt. Daraufhin entstanden - beginnend in Oberschlesien, später
auch in Ost- und Westpreußen, Hinterpommern, Niederschlesien und anderen Teilen des polnischen Staa-
tes - deutsche Minderheitenorganisationen, denen heute rund 300000 Personen angehören. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen deutschen Siedlungsgebieten und Herkunftsgruppen sind teilweise sehr
groß. So gehörten die Oder-Neiße-Gebiete zum Deutschen Reich, und ihre angestammten Bewohner haben
nach Artikel 116 des Grundgesetzes bis heute Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Deutschen
in Mittelpolen dagegen waren in der Zwischenkriegszeit polnische Staatsangehörige deutscher Nationalität.
Schließlich gibt es im historischen deutsch-polnischen Grenzgebiet ein sogenanntes „schwebendes Volks-
tum“, worunter man Personen ohne ausgeprägtes Nationalbewußtsein versteht, die in mehreren Kulturen
verwurzelt sind und sich vor allem als regionale Gemeinschaft begreifen. Sie schließen sich heute teilweise
deutschen Minderheitenorganisationen an, weil sie diese als beste Vertretung ihrer Regionalinteressen
ansehen.
Der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 schuf eine rechtliche Grundlage für die kulturelle
Entwicklung der Deutschen' in Polen. Diese haben heute Vertreter in beiden Kammern des polnischen
Parlaments und in Oberschlesien, wo sie in größerer Zahl geschlossen leben, auch deutsche Gemeinderäte
und Bürgermeister. Hier konnten auch eine deutliche Zunahme des Deutschunterrichts und der deutsch-
sprachigen kirchlichen Betreuung sowie ein - freilich noch bescheidener - Zugang zu den Medien erreicht
werden. In den übrigen Siedlungsgebieten der Deutschen stellt die geringe Zahl in einer großen Diaspora
das Hauptproblem für eine eigenständige kulturelle Entwicklung dar.
Deutsche und polnische Extremisten versuchen immer wieder, aus den bestehenden Streitfragen zwischen
Polen und den Deutschen im Lande politisches Kapital zu schlagen. Trotz starker Unterstützung aus
Deutschland, aber auch von polnischer Seite - so durch das Warschauer Kulturministerium -, haben die
Deutschen in Polen derzeit noch zahlreiche politische, gesellschaftliche und organisatorische Schwierigkei-
ten zu bewältigen. Von der Fähigkeit, in gemeinsamer Anstrengung eine für alle Seiten akzeptable Lösung
zu finden, wird es abhängen, ob die Deutschen in Polen in Zukunft zu einer Brücke zwischen Deutschland
und Polen werden können.



Alfred Eisfeld: Zwischen Bleiben und Gehen: Die Deutschen in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S. 44-51

Die deutsche Bevölkerung in der Sowjetunion hat nach der politischen Diskriminierung vorübergehend in
den Jahren 1989-1991 viel Aufmerksamkeit auf sich lenken können. Nach der Auflösung der UdSSR ver-
schwanden mit der Zentralregierung und dem Zentralkomitee der KPdSU auch die Instanzen, von denen
man eine volle Rehabilitierung und somit die Wiederherstellung der Autonomen Wolgarepublik erwartet
hatte.
Mit der Erlangung der Souveränität verfolgten Rußland, Kazachstan, Kyrgyzstan, die Ukraine und die
anderen Nachfolgestaaten unterschiedliche Ziele. Die Rußlanddeutschen sahen sich mit einer veränderten
Umwelt konfrontiert:
In Rußland sind verhältnismäßig günstige rechtliche Rahmenbedingungen für die Schaffung von nationalen
Verwaltungseinheiten vorhanden. Im Gebiet Omsk und in der Region Altai wurden deutsche nationale
Landkreise wiedergegründet. In der Wolgaregion soll in den traditionellen Siedlungsgebieten der Wolga-
deutschen etappenweise deren 1941 rechtswidrig liquidierte Autonome Republik neu errichtet werden. Die
Regierungen Rußlands und Deutschlands haben vereinbart, dabei zusammenzuarbeiten, und koordinieren
ihre Tätigkeit mittels einer Regierungskommission.
Die Durchsetzung der Sprache der Titularnation in Kazachstan und Kyrgyzstan und die gezielte Aufnahme
von Kazachen und Kyrgyzen aus anderen Gebieten der früheren Sowjetunion haben bei gleichzeitigem
wirtschaftlichem Niedergang zu einem zunehmenden Vertreibungsdruck geführt. Neben Deutschen verlas-
sen auch Russen, Ukrainer und andere Europäer die Republiken.
In der Ukraine schienen 1992 die Voraussetzungen für die Ansiedlung von mehreren hunderttausend Ruß-
landdeutschen binnen zehn Jahren gegeben zu sein. Der wirtschaftliche Niedergang führt jedoch neben der
innenpolitischen Instabilität zu einem völligen Stillstand der Ansiedlung.
Die Bundesregierung ist bemüht, in Abstimmung mit den Regierungen der Republiken den Rußlanddeut-
schen in ihren Siedlungsschwerpunkten Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Hilfsmaßnahmen unterscheiden
sich je nach Lage in dem betreffenden Gebiet. Sie haben im Verbund mit dem neuen Aussiedleraufnahme-
werfahren zu einer gewissen Beruhigung geführt, reichen jedoch für die Stabilisierung der Situation in den
Nachfolgestaaten der UdSSR allein nicht aus.
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